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1) GVBl. II 70-257

Artikel 11)

Hessisches Hochschulgesetz

Inhaltsübersicht

ERSTER ABSCHNITT

Grundlagen

§ 1 Rechtsstellung der Hochschulen
und Grundrechtsgewährleistun-
gen

§ 2 Hochschulen des Landes

§ 3 Aufgaben aller Hochschulen

§ 4 Aufgaben einzelner Hochschulen

§ 5 Frauenförderung

§ 6 Selbstverwaltungs- und Auftrags-
angelegenheiten

§ 7 Entwicklungsplanung

§ 8 Finanzwesen

§ 9 Vermögensverwaltung, Grund-
stücks- und Bauangelegenheiten

§ 10 Aufsicht

§ 11 Genehmigung und Anzeigepflicht

§ 12 Qualitätssicherung, Berichtswesen

ZWEITER ABSCHNITT

Studium, Lehre und Prüfungen

§ 13 Ziele des Studiums

§ 14 Studienberatung

§ 15 Studiengänge

§ 16 Weiterbildung

§ 17 Verwendung von Tieren

§ 18 Prüfungen

§ 19 Regelstudienzeit

§ 20 Prüfungsordnungen

§ 21 Hochschulgrade

§ 22 Führung ausländischer Grade und
Titel

§ 23 Einstufungsprüfung

§ 24 Promotion

§ 25 Habilitation

§ 26 Außerplanmäßige Professur

§ 27 Entziehung von Graden und 
Bezeichnungen

DRITTER ABSCHNITT

Forschung

§ 28 Forschung und Forschungsorgani-
sation

§ 29 Forschung mit Mitteln Dritter

§ 30 Forschungsförderung

VIERTER ABSCHNITT

Organisation

§ 31 Satzungsrecht

§ 32 Mitglieder und Angehörige

§ 33 Rechte und Pflichten im Rahmen
der Selbstverwaltung

§ 34 Öffentlichkeit der Sitzungen

§ 35 Wahlen

§ 36 Senat

§ 37 Präsidium

§ 38 Präsidentin oder Präsident

§ 39 Wahl und Ernennung, 
Abwahl der Präsidentin oder 
des Präsidenten

§ 40 Vizepräsidentinnen und 
Vizepräsidenten

§ 41 Kanzlerin oder Kanzler

§ 42 Hochschulrat

§ 43 Fachbereich

§ 44 Fachbereichsrat

§ 45 Dekanat

§ 46 Dekanin oder Dekan

§ 47 Organisationshoheit

§ 48 Lehrerbildung

§ 49 Informationsmanagement

FÜNFTER ABSCHNITT

Medizin

§ 50 Fachbereich Medizin

§ 51 Wissenschaftliche Einrichtungen

§ 52 Dekanat des Fachbereichs 
Medizin

§ 53 Ethikkommission

SECHSTER ABSCHNITT

Die Studierenden

§ 54 Hochschulzugang

§ 55 Immatrikulation, Gasthörerinnen
und Gasthörer

§ 56 Verwaltungskostenbeitrag

§ 57 Versagung und Rücknahme der
Immatrikulation

§ 58 Rückmeldung, Beurlaubung und
Studiengangwechsel

§ 59 Exmatrikulation
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Hessisches Hochschulgesetz 
und Gesetz zur Änderung des TUD-Gesetzes 

sowie weiterer Rechtsvorschriften

Vom 14. Dezember 2009



SIEBTER ABSCHNITT

Personal

§ 60 Allgemeine Vorschriften

§ 61 Professorinnen und Professoren

§ 62 Einstellungsvoraussetzungen

§ 63 Berufungsverfahren

§ 64 Juniorprofessorinnen und
Juniorprofessoren

§ 65 Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter

§ 66 Lehrkräfte für besondere Aufgaben

§ 67 Befristete Beschäftigungsverhältnisse

§ 68 Wahrnehmung der Dienstaufgaben

§ 69 Lehrverpflichtung

§ 70 Nebentätigkeit, Nutzungsentgelt

§ 71 Lehrbeauftragte

§ 72 Honorarprofessorinnen und 
-professoren

§ 73 Professorinnen und Professoren 
ehrenhalber

§ 74 Vorübergehende Wahrnehmung
von wissenschaftlichen Aufgaben

§ 75 Studentische und wissenschaftliche
Hilfskräfte

ACHTER ABSCHNITT

Studierendenschaft

§ 76 Studierendenschaft

§ 77 Aufgaben der Studierendenschaft

§ 78 Organe der Studierendenschaft

§ 79 Haushalt

§ 80 Rechtsaufsicht

NEUNTER ABSCHNITT

Stiftungsuniversität Frankfurt am Main

§ 81 Stiftungsrechtsform und Sitz

§ 82 Stiftungszweck

§ 83 Stiftungsvermögen, Vermögens-
übertragung

§ 84 Selbstverwaltung

§ 85 Organe der Stiftung

§ 86 Hochschulrat

§ 87 Stiftungskuratorium

§ 88 Personal

§ 89 Wirtschaftsplan und Wirtschafts-
führung

§ 90 Anwendung des Stiftungsgesetzes

ZEHNTER ABSCHNITT

Nichtstaatliche Hochschulen

§ 91 Staatliche Anerkennung

§ 92 Lehrende an nichtstaatlichen
Hochschulen

§ 93 Außerplanmäßige Professur, 
Honorarprofessur

§ 94 Staatliche Finanzhilfe

§ 95 Ordnungswidrigkeiten

ELFTER ABSCHNITT

Schlussbestimmungen

§ 96 Forschungsanstalt Geisenheim am
Rhein

§ 97 Staatliche Hochschule für Bildende
Künste in Frankfurt am Main –
Städelschule –

§ 98 Verträge mit den Kirchen und
Rechtsstellung der kirchlichen
theologischen Hochschulen

§ 99 Verleihungsform

§ 100 Gebührenfreiheit

§ 101 Ministerium

§ 102 Fortbestehen bisherigen Rechts

§ 103 Inkrafttreten, Außerkrafttreten

ERSTER ABSCHNITT

Grundlagen

§ 1

Rechtsstellung der Hochschulen und
Grundrechtsgewährleistungen

(1) Die Hochschulen des Landes Hes-
sen sind mit Ausnahme der Johann-Wolf-
gang-Goethe-Universität Frankfurt am
Main rechtsfähige Körperschaften des öf-
fentlichen Rechts und mit Ausnahme der
Technischen Universität Darmstadt und
der Johann-Wolfgang-Goethe-Universität
Frankfurt am Main zugleich staatliche
Einrichtungen.

(2) Das Land und die Hochschulen ha-
ben sicherzustellen, dass die Mitglieder
der Hochschule die durch Art. 5 Abs. 3
Satz 1 des Grundgesetzes verbürgten
Grundrechte wahrnehmen können. Die
Inanspruchnahme der Freiheit der For-
schung, der Lehre und des Studiums ent-
bindet nicht von der Rücksicht auf die
Rechte anderer und von der Beachtung
der Regelungen, die das Zusammenleben
in der Hochschule ordnen.

(3) Alle an Forschung und Lehre betei-
ligten Mitglieder und Angehörigen der
Hochschulen haben die gesellschaftlichen
Folgen wissenschaftlicher Erkenntnis mit-
zubedenken. Werden ihnen Ergebnisse
der Forschung, vor allem in ihrem Fachge-
biet, bekannt, die bei verantwortungsloser
Verwendung erhebliche Gefahr für die
Gesundheit, das Leben oder das friedliche
Zusammenleben der Menschen her-
beiführen können, sollen sie den zuständi-
gen Fachbereichsrat oder ein zentrales Or-
gan der Hochschule davon unterrichten.

§ 2

Hochschulen des Landes

(1) Hochschulen des Landes sind

1. die Universitäten:

Technische Universität Darmstadt,

Johann-Wolfgang-Goethe-Universität 

Frankfurt am Main,

Justus Liebig-Universität Gießen,
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Universität Kassel,

Philipps-Universität Marburg;

2. die Kunsthochschulen:

Hochschule für Musik und Darstel-
lende Kunst Frankfurt am Main,

Hochschule für Gestaltung Offenbach
am Main;

3. die Fachhochschulen:

Hochschule Darmstadt,

Fachhochschule Frankfurt am Main,

Hochschule Fulda,

Fachhochschule Gießen-Friedberg,

Hochschule RheinMain.

(2) Der Senat kann mit einer Mehrheit
von zwei Dritteln seiner Mitglieder und
mit Zustimmung des Hochschulrats der
Hochschule einen anderen Namen geben.

§ 3

Aufgaben aller Hochschulen

(1) Die Hochschulen dienen der Pflege
und Entwicklung der Wissenschaften und
Künste sowie der Verwirklichung des
Rechts auf Bildung durch Forschung,
künstlerisches Schaffen, Lehre, Studium
und Weiterbildung in einem freiheitli-
chen, demokratischen und sozialen
Rechtsstaat.

(2) Die Hochschulen bereiten auf be-
rufliche Aufgaben vor, bei denen die An-
wendung wissenschaftlicher Erkenntnisse
und Methoden oder die Fähigkeit zur
künstlerischen Gestaltung erforderlich
oder nützlich ist.

(3) Die Hochschulen fördern den Wis-
sens- und Technologietransfer sowie das
weiterbildende Studium und die Weiter-
bildung ihres Personals. Sie unterstützen
die Absolventinnen und Absolventen bei
der Existenzgründung.

(4) Die Hochschulen erleichtern für ih-
re Mitglieder die Vereinbarkeit von Fami-
lie mit Studium, wissenschaftlicher Quali-
fikation oder Beruf. Sie berücksichtigen
die besonderen Bedürfnisse von Studie-
renden mit Kindern. Sie wirken darauf
hin, dass behinderte Studierende in ihrem
Studium nicht benachteiligt werden und
sie Angebote der Hochschulen barriere-
frei in Anspruch nehmen können. Sie för-
dern die sportlichen und kulturellen Inter-
essen ihrer Mitglieder.

(5) Die Hochschulen wirken darauf
hin, dass ein möglichst hoher Anteil der
Studierenden das Studium mit einer Prü-
fung erfolgreich abschließt.

(6) Die Hochschulen bleiben in Verbin-
dung zu ihren Absolventinnen und Absol-
venten und fördern die Vereinigung Ehe-
maliger.

(7) Die Hochschulen fördern die inter-
nationale, insbesondere die europäische
Zusammenarbeit im Hochschulbereich.
Sie berücksichtigen die besonderen Be-
dürfnisse ausländischer Studierender.

(8) Die Hochschulen wirken bei der
Wahrnehmung ihrer Aufgaben unterein-
ander und mit anderen Forschungs- und
Bildungseinrichtungen zusammen.

(9) Die Hochschulen können insbeson-
dere zur Förderung des Wissens- und
Technologietransfers, zur Unterstützung
von Existenzgründungen der Absolven-
tinnen und Absolventen, zum Ausbau der
Weiterbildungsangebote und zur Effizi-
enzsteigerung der Hochschulverwaltung
öffentlich-rechtliche und privatrechtliche
Rechtssubjekte gründen oder sich an sol-
chen Rechtssubjekten beteiligen und
hierfür Haushaltsmittel verwenden; das
Ministerium und der Hessische Landes-
rechnungshof sind entsprechend § 102
der Hessischen Landeshaushaltsordnung
in der Fassung vom 15. März 1999
(GVBl. I S. 248), zuletzt geändert durch
Gesetz vom 17. Dezember 2007 (GVBl. I
S. 908), zu unterrichten. Aus Haushalts-
mitteln beschaffte Gesellschaften oder
Gesellschaftsanteile sind Teil des Landes-
vermögens. § 92 der Hessischen Landes-
haushaltsordnung bleibt unberührt. Die
Beteiligungserfordernisse nach § 65 der
Hessischen Landeshaushaltsordnung
bleiben unberührt, soweit die eingesetz-
ten Mittel fünf vom Hundert des Landes-
zuschusses der Hochschule übersteigen.

§ 4

Aufgaben einzelner Hochschulen

(1) Der Universität obliegt die Weiter-
entwicklung der Wissenschaften durch
Forschung und die Vermittlung einer wis-
senschaftlichen Ausbildung. Ziel der Aus-
bildung ist die Befähigung zur selbststän-
digen Anwendung und Entwicklung von
wissenschaftlichen Methoden und Er-
kenntnissen auch in der beruflichen Pra-
xis. Sie bildet den wissenschaftlichen und
künstlerischen Nachwuchs heran. Sie be-
sitzt das Promotions- und das Habilitati-
onsrecht.

(2) Die Kunsthochschule hat die Auf-
gabe, künstlerische Formen und Gehalte
zu vermitteln und fortzuentwickeln. Sie
vermittelt eine künstlerische und wissen-
schaftliche Ausbildung. Sie bildet den
künstlerischen und den künstlerisch-wis-
senschaftlichen Nachwuchs heran. Sie
besitzt das Promotions- und das Habilita-
tionsrecht für ihre wissenschaftlichen
Fächer.

(3) Die Fachhochschule vermittelt eine
auf den Ergebnissen der Wissenschaft be-
ruhende Ausbildung. Sie wirkt im Rah-
men kooperativer Promotionen mit Uni-
versitäten und Kunsthochschulen zusam-
men. Ziel der Ausbildung ist die Befähi-
gung zur selbstständigen Anwendung
wissenschaftlicher Methoden in der be-
ruflichen Praxis. Im Rahmen dieses Aus-
bildungsauftrags nimmt sie Forschungs-
und Entwicklungsaufgaben und künstle-
risch-gestalterische Aufgaben wahr. Sie
fördert die Erschließung wissenschaftli-
cher Erkenntnisse für die Praxis.

(4) Die Hochschulen können im Wege
der Zusammenarbeit zusätzliche Aufga-
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ben übernehmen. Die Hochschulen einer
Region sollen ein abgestimmtes Studien-
angebot fördern.

§ 5

Frauenförderung

(1) Die Hochschulen fördern die
tatsächliche Durchsetzung der Gleichbe-
rechtigung von Frauen und Männern und
wirken auf die Beseitigung bestehender
Nachteile hin. Bei allen Vorschlägen und
Entscheidungen sind die geschlechtsspezi-
fischen Auswirkungen zu berücksichtigen.

(2) Bei Auswahlentscheidungen sind
Frauen angemessen zu berücksichtigen.

(3) Auf Vorschlag des Senats bestellt
das Präsidium eine Frauenbeauftragte; sie
nimmt ihre Aufgaben und Befugnisse als
dienstliche Tätigkeit wahr und ist frei von
Weisungen. 

(4) Die Frauenbeauftragte ist über An-
gelegenheiten, die mit ihrer Aufgaben-
stellung im Zusammenhang stehen, zu
unterrichten. Sie wirkt darauf hin, dass
die Hochschule bei Erfüllung ihrer Aufga-
ben Gesichtspunkte der Frauenförderung
nach Abs. 1 beachtet.

(5) Im Übrigen findet das Hessische
Gleichberechtigungsgesetz in der Fas-
sung vom 31. August 2007 (GVBl. I 
S. 586) mit der Maßgabe Anwendung,
dass über den Widerspruch nach § 17
Abs. 2 des Hessischen Gleichberechti-
gungsgesetzes die Präsidentin oder der
Präsident entscheidet. Hilft sie oder er
dem Widerspruch nicht ab, entscheidet
nach § 17 Abs. 2 des Hessischen Gleich-
berechtigungsgesetzes in Berufungsange-
legenheiten der Senat, bei allen anderen
Personalmaßnahmen das Präsidium. Der
Frauenförderplan nach den §§ 4 bis 6 des
Hessischen Gleichberechtigungsgesetzes
wird von der Hochschule aufgestellt.

§ 6

Selbstverwaltungs- und 
Auftragsangelegenheiten

(1) Die Hochschulen nehmen ihre Auf-
gaben im eigenen Namen unter der
Rechtsaufsicht des Landes wahr (Selbst-
verwaltungsangelegenheiten).

(2) Auftragsangelegenheiten der
Hochschule sind:

1. Gebührenerhebung nach dem Hessi-
schen Verwaltungskostengesetz in
der Fassung vom 12. Januar 2004
(GVBl. I S. 36), zuletzt geändert durch
Gesetz vom 9. Juli 2009 (GVBl. I 
S. 253), Verwaltung des der Hoch-
schule zur Verfügung gestellten Ver-
mögens einschließlich der Pflege des
damit verbundenen historischen Er-
bes und der Wahrnehmung landes -
bibliothekarischer Aufgaben, der
Hochschule übertragene Bauangele-
genheiten,

2. Ermittlung der Ausbildungskapazität
zur Festsetzung von Zulassungszah-
len und Vergabe von Studienplätzen,

Hochschulstatistik, Festlegung der
Vorlesungszeiten,

3. die amtlich wahrzunehmenden Prü-
fungs-, Untersuchungs- und Begut-
achtungsaufgaben,

4. Berufsausbildung nach dem Berufs-
bildungsgesetz vom 23. März 2005
(BGBl. I S. 931), zuletzt geändert
durch Gesetz vom 5. Februar 2009
(BGBl. I S. 160).

§ 7

Entwicklungsplanung

(1) Die Struktur- und Entwicklungspla-
nung einschließlich der baulichen Ent-
wicklungsplanung (Entwicklungspla-
nung) ist im Rahmen der Grundsatzent-
scheidungen der Landesregierung Aufga-
be der Hochschulen und des Ministeri-
ums. Sie soll ein fachlich ausreichendes
und regional ausgewogenes Angebot in
Lehre und Forschung sicherstellen und
das gemeinschaftliche oder hochschul -
übergreifende Angebot von Einrichtun-
gen und deren wirtschaftliche Nutzung
gewährleisten.

(2) Die Hochschulen stellen eigenver-
antwortlich ihre Entwicklungsplanung
auf. Zur Verwirklichung der Ziele der
Entwicklungsplanung schließt das Minis -
terium mit den Hochschulen Zielverein-
barungen über die mehrjährige Entwick-
lung ab. Sie müssen fachliche Schwer-
punktsetzungen im grundständigen Stu-
dienangebot, die Kennzahlen nach § 12
Abs. 3 sowie die bereitzustellende Anzahl
der Studienplätze und, soweit eine Über-
tragung nach § 9 Abs. 3 erfolgt ist, die
Baumaßnahmen enthalten. Gegenstand
von Zielvereinbarungen sollen darüber
hinaus die fachlichen Schwerpunktset-
zungen bei der Forschung, die Förderung
der Qualität von Lehre und Forschung,
die Konzepte für den Wissens- und Tech-
nologietransfer mit der Wirtschaft, die
Entwicklung der internationalen Zusam-
menarbeit sowie die Förderung von Frau-
en und des wissenschaftlichen Nach-
wuchses sein.

(3) Zur Umsetzung der Entwicklungs-
planung schließt das Präsidium mit den
Fachbereichen und den Einrichtungen
Zielvereinbarungen ab. Die Zielvereinba-
rungen regeln auch Inhalt und zeitlichen
Rahmen der Berichtspflicht über die er-
brachten Leistungen und die Verfahren
der Qualitätssicherung.

(4) Soweit eine Zielvereinbarung zwi-
schen Hochschule und Ministerium nicht
zustande gekommen ist, kann das Minis -
terium Zielvorgaben für die Gegenstände
der Zielvereinbarungen nach Abs. 2 Satz 2
erlassen. Diese sind mit den Präsidien der
betroffenen Hochschulen zu erörtern.

§ 8

Finanzwesen

(1) Das Land finanziert die Leistungen
und die Entwicklung sowie die hierfür er-
forderlichen Investitionen der Hochschu-
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len im Rahmen der vom Landtag bewillig-
ten Mittel, die das Ministerium den Hoch-
schulen zuweist. Nicht zugewiesen wer-
den Mittel, die in eine zentrale Reserve
eingestellt werden. Darüber hinaus sind
die Hochschulen verpflichtet, soweit wie
möglich weitere Mittel von Dritten einzu-
werben.

(2) Die Hochschulen führen im Rah-
men ihres Budgets den Haushaltsplan
nach Teil III der Hessischen Landeshaus-
haltsordnung in eigener Verantwortung
aus; §§ 37 und 38 der Hessischen Landes-
haushaltsordnung bleiben unberührt. Die
Einwilligung des Ministeriums der Finan-
zen ist erforderlich, wenn Maßnahmen
voraussichtlich zu Gesamtausgaben von
mehr als 5 Millionen Euro in künftigen
Haushaltsjahren führen. Bei der Veran-
schlagung von Baumaßnahmen ist § 24
der Hessischen Landeshaushaltsordnung
zu beachten.

(3) Auf das Finanzwesen der Hoch-
schulen wird Teil VI der Hessischen Lan-
deshaushaltsordnung mit der Maßgabe
angewendet, dass

1. das Rechnungswesen die Finanz-, Er-
trags- und Vermögenslage einschließ-
lich des Eigenvermögens der Hoch-
schule und des vom Land zur Nut-
zung überlassenen Vermögens ein-
heitlich und vollständig abbildet,

2. die Hochschulen nach den Regeln der
kaufmännischen doppelten Buch-
führung (§ 110 Satz 2 der Hessischen
Landeshaushaltsordnung) buchen
und die Rechnungslegung neben der
finanziellen Leistungsfähigkeit auch
Auskunft über die Leistungserbrin-
gung und die Leistungsfähigkeit der
Hochschule insbesondere in For-
schung und Lehre gibt,

3. § 7a der Hessischen Landeshaushalts-
ordnung in der Weise Anwendung
findet, dass die Planaufstellung, Be-
wirtschaftung und Rechnungslegung
ausschließlich auf Basis der doppelten
Buchführung in Erträgen und Auf-
wendungen erfolgt.

Das Nähere regelt die Ministerin oder der
Minister für Wissenschaft und Kunst im
Einvernehmen mit der Ministerin oder
dem Minister der Finanzen durch Rechts-
verordnung.

(4) Ertragsüberschüsse verbleiben der
Hochschule uneingeschränkt zur Erfül-
lung ihrer Aufgaben. Der Landtag kann
für das jeweilige Haushaltsjahr eine Er-
folgsbeteiligung festlegen. Satz 1 und 2
gelten auch für Ertragsüberschüsse aus
der Nutzung von Landesvermögen.

§ 9

Vermögensverwaltung, Grundstücks- 
und Bauangelegenheiten

(1) Das Eigenvermögen ist selbstver-
antwortlich zu verwalten. Ertragsüber-
schüsse aus der Verwaltung des Eigen-
vermögens verbleiben der Hochschule
unbeschränkt zur Erfüllung ihrer Aufga-

ben. Über die Verwaltung des Eigenver-
mögens der Körperschaft ist dem Hoch-
schulrat jährlich zu berichten. Seiner Zu-
stimmung bedarf die Verfügung über
dingliche Rechte und die Annahme von
Zuwendungen, die Aufwendungen zur
Folge haben, für die der Ertrag der Zu-
wendung nicht ausreicht.

(2) Die aus Mitteln des Landes zu be-
schaffenden Grundstücke und Gegen-
stände sind für das Land zu erwerben; in
Grundstücksangelegenheiten vertritt die
Hochschule das Land. Sie erhält, sofern
kein Antrag nach Abs. 3 gestellt wird, für
Instandsetzungen ab dem Haushaltsjahr
2011 eine jährliche Zuweisung zum Wirt-
schaftsplan zur eigenen Verwaltung.

(3) Auf Antrag kann der Hochschule
die Zuständigkeit für Grundstücks- und
Bauangelegenheiten übertragen werden.
Sie erhält für Instandsetzungen und Inves-
titionen nach Maßgabe der nach § 7 Abs. 1
abgestimmten baulichen Entwicklungs-
planung eine jährliche Zuweisung zum
Wirtschaftsplan zur eigenen Verwaltung.
Die Einzelheiten werden in einem öffent-
lich-rechtlichen Vertrag zwischen der
Hochschule und dem Ministerium gere-
gelt, der insbesondere auch die Interessen
der Studentenwerke berücksichtigt.

(4) Die Hochschule hat geeignete
Maßnahmen zur Korruptionsvermeidung
zu treffen.

§ 10

Aufsicht

(1) Das Ministerium kann rechtswidri-
ge Beschlüsse und Maßnahmen bean-
standen; es kann dabei eine Frist zur Ab-
hilfe setzen. Beanstandete Beschlüsse und
Maßnahmen dürfen nicht ausgeführt wer-
den; sind sie bereits ausgeführt, kann das
Ministerium anordnen, dass sie rückgän-
gig gemacht werden.

(2) Erfüllen die zuständigen Stellen die
ihnen obliegenden Pflichten nicht, kann
das Ministerium anordnen, dass sie inner-
halb einer bestimmten Frist das Erforder-
liche veranlassen.

(3) Die Aufsicht in Auftragsangelegen-
heiten wird durch Weisung ausgeübt. Vor
einer Weisung soll der Hochschule Gele-
genheit zur Stellungnahme gegeben wer-
den.

(4) Kommt die Hochschule einer Auf-
sichtsmaßnahme nicht nach, kann das Mi-
nisterium

1. im Fall des Abs. 1 die beanstandeten
Beschlüsse und Maßnahmen aufhe-
ben,

2. in den Fällen der Abs. 2 und 3 anstel-
le der Hochschule das Erforderliche
veranlassen.

§ 11

Genehmigung und Anzeigepflicht

(1) Der Genehmigung des Ministeri-
ums bedürfen:
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1. Grundordnungen, soweit sie von der
Ermächtigung des § 31 Abs. 2 Ge-
brauch machen,

2. die Einstellung von grundständigen
Studiengängen, soweit diese Einstel-
lung nicht Gegenstand von Zielver-
einbarungen ist.

(2) Die Bildung und Aufhebung von
Fachbereichen sowie die Einführung und
Aufhebung von Studiengängen ist dem
Ministerium anzuzeigen.

§ 12

Qualitätssicherung, Berichtswesen

(1) Die Hochschulen evaluieren regel-
mäßig die Erfüllung ihrer Aufgaben, ins-
besondere in Lehre, Forschung, interna-
tionaler Zusammenarbeit, Wissens- und
Technologietransfer, Weiterbildung und
Verwaltung unter Berücksichtigung der
Entwicklungen in Wissenschaft, Kunst,
Gesellschaft und Berufswelt; hierbei sind
in regelmäßigen Abständen externe Sach-
verständige hinzuzuziehen. An der Eva-
luation der Lehre sind die Studierenden
zu beteiligen. Die Hochschulen vereinba-
ren mit dem Ministerium die Grundzüge
des Bewertungsverfahrens. Das Nähere,
insbesondere das Verfahren, die Beteili-
gung der Mitglieder sowie die Verarbei-
tung personenbezogener Daten regelt die
Hochschule durch Satzung.

(2) Studiengänge, die mit einer Hoch-
schulprüfung abschließen, sind durch ei-
ne vom Akkreditierungsrat im Sinne des
§ 6 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes zur Errich-
tung einer Stiftung „Stiftung zur Akkredi-
tierung von Studiengängen in Deutsch-
land“ vom 15. Februar 2005 (GV NRW. 
S. 45), zuletzt geändert durch Gesetz vom
13. März 2008 (GV NRW. S. 195), aner-
kannte Einrichtung zu akkreditieren und
zu reakkreditieren. Bei neuen Studien -
gängen erfolgt die Akkreditierung vor
Aufnahme des Studienbetriebs; Ausnah-
men bedürfen der Zustimmung des Hoch-
schulrats. Soweit das Qualitätssicherungs-
system einer Hochschule durch eine vom
Akkreditierungsrat hierfür zugelassene
Einrichtung akkreditiert ist, ist eine Ak-
kreditierung der einzelnen Studiengänge
nicht erforderlich.

(3) Die Hochschulen erfassen die
Grunddaten der Aufgaben nach geeigne-
ten Kennzahlen und Verfahren, die das
Ministerium im Benehmen mit den Hoch-
schulen festlegt.

(4) Sie berichten mindestens einmal
jährlich und anlassbezogen über ihre
Tätigkeit insbesondere in Forschung und
Lehre, bei der Förderung des wissen-
schaftlichen Nachwuchses sowie der Er-
füllung des Gleichstellungsauftrags. Sie
unterrichten das Ministerium über die da-
bei erbrachten Leistungen und über die
Wirtschaftlichkeit und Angemessenheit
des Mitteleinsatzes auf der Grundlage der
nach Abs. 3 erfassten Daten. Die wesent-
lichen Ergebnisse sind der Öffentlichkeit
auf einer Internetseite der Hochschule zu-
gänglich zu machen.

(5) Die Hochschulen unterrichten die
wissenschaftliche Gemeinschaft und die
Öffentlichkeit in geeigneter Weise über
ihre Forschungsaktivitäten, ihre For-
schungsergebnisse und gegebenenfalls
ihr künstlerisches Schaffen. Das Nähere,
insbesondere die hierfür erforderliche
Verarbeitung personenbezogener Daten,
regelt die Hochschule durch Satzung.

ZWEITER ABSCHNITT

Studium, Lehre und Prüfungen

§ 13

Ziele des Studiums

Lehre und Studium vermitteln wissen-
schaftlich-kritisches Denken und in ent-
sprechenden Studiengängen künstleri-
sche Fähigkeiten mit fachübergreifenden
Bezügen. Sie bereiten die Studierenden
auf ein berufliches Tätigkeitsfeld vor und
vermitteln die entsprechenden fachlichen
Kenntnisse und Methoden. Sie befähigen
zu wissenschaftlicher und in entsprechen-
den Studiengängen zu künstlerischer Ar-
beit und fördern verantwortliches Han-
deln im freiheitlichen, demokratischen
und sozialen Rechtsstaat.

§ 14

Studienberatung

Die Studienberatung ist Aufgabe der
Hochschule. Sie unterrichtet insbesonde-
re über Studienmöglichkeiten, Inhalte,
Aufbau und Anforderungen eines Studi-
ums; sie soll Studierende persönlich bera-
ten und dabei die unterschiedliche Situa-
tion von Frauen und Männern an Hoch-
schulen berücksichtigen (allgemeine Stu-
dienberatung). Die Studienberatung un-
terstützt die Studierenden durch eine stu-
dienbegleitende fachliche Beratung; sie
soll Wege und Möglichkeiten aufzeigen,
wie das gewählte Studium sachgerecht
durchgeführt und ohne Zeitverlust abge-
schlossen werden kann oder welche Al-
ternativen bestehen (Studienfachbera-
tung). Die Studienberatung wirkt darauf
hin, den Frauenanteil dort zu erhöhen, wo
er gering ist. Das Nähere, insbesondere
zu den Zuständigkeiten für die allgemei-
ne Studienberatung und die Studienfach-
beratung, einer darüber hinausgehenden
persönlichen Betreuung der Studierenden
durch Mentorinnen oder Mentoren sowie
der hierfür erforderlichen Verarbeitung
personenbezogener Daten, regelt die
Hochschule durch Satzung.

§ 15

Studiengänge

(1) Studiengänge führen zu einem be-
rufsqualifizierenden Abschluss und wer-
den durch eine Prüfung nach § 18 abge-
schlossen. Berufspraktika sollen nach
Möglichkeit in den Studiengang einge-
ordnet werden. Studiengänge können ei-
ne zwischen den Lernorten Hochschule
und Praxis wechselnde Ausbildung vorse-
hen (duales Studium).
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(2) Grundständige Studiengänge sol-
len auch die Möglichkeit eröffnen, neben
einer teilweisen Ausübung eines Berufs
oder der Betreuung von Angehörigen ei-
nen Hochschulabschluss zu erlangen.

(3) Wird ein Studiengang eingestellt,
wird den Studierenden die Möglichkeit
eröffnet, das Studium innerhalb der Re-
gelstudienzeit abzuschließen. Dies gilt
nicht, wenn das Weiterstudium in einem
vergleichbaren Studiengang einer ande-
ren hessischen Hochschule aufgrund der
räumlichen Nähe oder aus anderen Grün-
den zumutbar ist.

(4) Durch Satzung des Senats kann
vorgesehen werden, dass für Studienan-
gebote mit besonderem Betreuungsauf-
wand für graduierte Bewerberinnen und
Bewerber Gebühren für die Mehrkosten
erhoben werden. 

§ 16

Weiterbildung

(1) Die Hochschulen sollen Weiterbil-
dungsangebote zur wissenschaftlichen
Vertiefung und Ergänzung berufsprakti-
scher Erfahrungen entwickeln und anbie-
ten.

(2) Zu weiterbildenden Masterstudi-
engängen können auch Bewerberinnen
und Bewerber zugelassen werden, die ei-
ne Berufsausbildung abgeschlossen ha-
ben und über eine mehrjährige Berufser-
fahrung verfügen; Berufsausbildung und 
-erfahrung müssen einen fachlichen Be-
zug zum angestrebten Studium aufwei-
sen. Die Bewerberinnen und Bewerber
müssen im Rahmen einer Eignungsprü-
fung einen Kenntnisstand nachweisen,
der dem eines für den angestrebten Stu-
diengang einschlägigen ersten Hoch-
schulabschlusses entspricht. § 54 bleibt
unberührt.

(3) Für die Teilnahme an Weiterbil-
dungsangeboten sind insgesamt kosten-
deckende Entgelte zu erheben; sie wer-
den vom Präsidium festgelegt. Mitglie-
dern der Hochschule, die zusätzlich zu
ihren dienstlichen Verpflichtungen Auf-
gaben in der Weiterbildung oder beson-
dere Aufgaben in dualen Studienangebo-
ten übernehmen, kann dies vergütet wer-
den, wenn die Vergütung ausschließlich
aus den in den jeweiligen Studienange-
boten erzielten Einnahmen finanziert
wird. Entsprechendes gilt für zusätzliche
Aufgaben im Technologietransfer.

(4) Wissenschaftliches Personal, das
ausschließlich aus Weiterbildungsentgel-
ten finanziert wird, bleibt bei der Berech-
nung der Aufnahmekapazität für die
grundständigen Studiengänge unberück-
sichtigt.

§ 17

Verwendung von Tieren

(1) In der Lehre soll auf Tierversuche
sowie auf die Verwendung von toten Tie-
ren möglichst weitgehend verzichtet wer-
den.

(2) Die Hochschulen entwickeln Lehr-
methoden und -ma terialien, um die Ver-
wendung von Tieren weiter zu vermeiden
und zu verringern.

(3) Studiengänge sind so zu gestalten,
dass Tiere zur Einübung von Fertigkeiten
und zur Veranschaulichung von biologi-
schen, chemischen und physikalischen
Vorgängen nicht verwendet werden, so-
weit wissenschaftlich gleichwertige Metho-
den zur Verfügung stehen. Legen Studie-
rende dar, dass diese Möglichkeit besteht,
sind sie zur Abschlussprüfung ohne die
Leistungsnachweise zuzulassen, bei denen
entgegen Satz 1 Tiere verwendet werden.

(4) An Hochschulen mit Lehrveranstal-
tungen nach Abs. 3 berichtet die Tier-
schutzbeauftragte oder der Tierschutzbe-
auftragte der Hochschule einmal jährlich
dem Senat über den Stand der Entwick-
lung.

§ 18

Prüfungen

(1) Das Studium wird durch eine Hoch-
schulprüfung, eine staatliche Prüfung
oder eine kirchliche Prüfung abgeschlos-
sen, die in der Regel studienbegleitend
abgelegt wird. Studiengänge sind, soweit
dem nicht bundes- oder landesrechtliche
Regelungen entgegenstehen, in eigen-
ständig zu prüfende Abschnitte (Module)
zu gliedern, für deren erfolgreiche Absol-
vierung Punkte in Abhängigkeit vom er-
forderlichen Arbeitsaufwand unter Be -
rück sichtigung des Europäischen-Credit-
Transfer-Systems (ECTS) vergeben wer-
den.

(2) Zur Abnahme von Hochschulprü-
fungen sind Mitglieder der Professoren-
gruppe, wissenschaftliche und künstleri-
sche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
die mit der selbstständigen Wahrneh-
mung von Lehraufgaben beauftragt wor-
den sind, sowie Lehrbeauftragte und
Lehrkräfte für besondere Aufgaben be-
fugt. Prüfungsleistungen dürfen nur von
Personen bewertet werden, die selbst
mindestens die durch die Prüfung festzu-
stellende oder eine gleichwertige Qualifi-
kation besitzen.

(3) Abschlussarbeiten und schriftliche
Prüfungsleistungen, die nicht mehr wie-
derholt werden können, sind von zwei
Prüfenden zu bewerten. Mündliche Prü-
fungen sind von mehreren Prüfenden
oder von einer Prüfenden oder einem Prü-
fenden in Gegenwart einer sachkundigen
Beisitzerin oder eines sachkundigen Bei-
sitzers abzunehmen; als Gruppenprüfun-
gen sollen sie in Gruppen von höchstens
fünf Studierenden stattfinden.

(4) Die Hochschulen sollen Regelun-
gen erlassen, die den Studierenden und
Prüfenden Hinweise und Orientierung für
ein den akademischen Anforderungen
genügendes Prüfungsverhalten geben. Im
Falle eines mehrfachen oder schwerwie-
genden Täuschungsversuches können die
Regelungen vorsehen, dass die oder der
zu Prüfende exmatrikuliert wird.
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(5) An einer anderen Hochschule er-
brachte Studien- und Prüfungsleistungen
werden anerkannt, wenn sie gleichwertig
sind. Über die Gleichwertigkeit entschei-
det die in der Prüfungsordnung vorgese-
hene Stelle.

(6) Außerhalb von Hochschulen erwor-
bene Kenntnisse und Fähigkeiten können
auf ein Hochschulstudium angerechnet
werden, wenn die anzurechnenden
Kenntnisse und Fähigkeiten den Studien-
und Prüfungsleistungen, die sie ersetzen
sollen, gleichwertig sind und die Kriterien
für die Anrechnung im Rahmen der Ak-
kreditierung nach § 12 Abs. 2 überprüft
worden sind. Insgesamt dürfen nicht
mehr als 50 vom Hundert der in dem Stu-
diengang erforderlichen Prüfungsleistun-
gen durch die Anrechnung ersetzt wer-
den. Die §§ 23 und 54 bleiben unberührt.

(7) Studierende desselben Studien-
gangs sind berechtigt, bei mündlichen
Prüfungen zuzuhören. Dies gilt nicht für
die Beratung und die Bekanntgabe des
Prüfungsergebnisses. In künstlerischen
Studiengängen, in denen die Prüfung in
Form einer musikalischen Darbietung
oder als Arbeit aus dem Bereich der dar-
stellenden oder bildenden Kunst abgelegt
wird, kann die Prüfung öffentlich sein.

(8) Die §§ 19 und 20 gelten für staatli-
che Prüfungen entsprechend.

§ 19

Regelstudienzeit

(1) In den Prüfungsordnungen sind die
Studienzeiten vorzusehen, in denen in
der Regel ein berufsqualifizierender Ab-
schluss erworben werden kann (Regelstu-
dienzeit). Dies gilt auch für Teilzeitstudi-
en.

(2) Die Regelstudienzeit ist maßge-
bend für die Gestaltung der Studiengän-
ge, die Sicherstellung des Lehrangebots,
die Gestaltung des Prüfungsverfahrens
sowie die Ermittlung der Ausbildungska-
pazitäten.

(3) Die Regelstudienzeit bis zu einem
berufsqualifizierenden Abschluss ist ent-
sprechend den ländergemeinsamen Emp-
fehlungen festzulegen. Eine in den Studi-
engang eingeordnete berufspraktische
Tätigkeit ist anzurechnen.

§ 20

Prüfungsordnungen

(1) Hochschulprüfungen werden auf-
grund von Prüfungsordnungen abgelegt,
die als Satzungen erlassen und vom Präsi-
dium genehmigt werden. Die für die je-
weiligen Prüfungsverfahren übereinstim-
mend geltenden Regelungen werden von
den Hochschulen durch Satzung (allge-
meine Bestimmungen für Prüfungsord-
nungen) festgelegt.

(2) Die Prüfungsordnungen regeln das
Prüfungsverfahren und die Prüfungsan-
forderungen, insbesondere

1 das Ziel, den Inhalt und den Aufbau
des Studiums sowie den zu verlei-
henden Hochschulgrad,

2. das Qualifikationsziel, die Teilnah-
mevoraussetzungen und die Ar-
beitsbelastung der einzelnen Mo-
dule,

3. Bildung und Zusammensetzung der
Prüfungsgremien,

4. die Regelstudienzeit,

5. die vor und während des Studiums
nachzuweisenden Praktika, beson-
deren Kenntnisse und Fähigkeiten,

6. die Fristen für die Meldung zu den
Prüfungen, die Bearbeitungszeiten
für die Anfertigung schriftlicher
Prüfungsarbeiten, die Dauer der
mündlichen Prüfungen, 

7. die Voraussetzungen für die Zulas-
sung zu den Prüfungen und zu de-
ren Wiederholung,

8. Prüfungsteile, bei denen ein Frei-
versuch möglich ist,

9. die Anrechnung von Studien- und
Prüfungsleistungen sowie Kenntnis-
sen und Fähigkeiten nach § 18
Abs. 6, 

10. die Prüfungsfächer und ihre Ge-
wichtung sowie die Prüfungsfor-
men,

11. die Grundsätze für die Bewertung
der einzelnen Prüfungsleistungen
einschließlich der Höchstfristen für
die Mitteilung der Bewertung der
Prüfung sowie die Ermittlung der
Ergebnisse,

12. die Folgen bei Nichteinhaltung der
Fristen nach Nr. 6 und von Ver-
stößen gegen Prüfungsvorschriften,

13. das Recht zur Einsicht in die Prü-
fungsunterlagen nach abgeschlos-
sener Prüfung und

14. bei Masterstudiengängen die be-
sonderen Zugangsvoraussetzungen.

(3) Prüfungsordnungen enthalten Re-
gelungen über den Nachteilsausgleich für
Studierende, denen aufgrund einer Be-
hinderung oder einer schweren Krankheit
die Ableistung einer Prüfung in der in der
Prüfungsordnung vorgesehenen Weise
nicht oder nur erschwert möglich ist, und
ermöglichen die Inanspruchnahme der
gesetzlichen Mutterschutzfristen und der
Fristen der Elternzeit. Auch sind Erkran-
kungen von betreuungsbedürftigen Kin-
dern und pflegebedürftigen Angehörigen
im Rahmen der Regelungen über den
Nachteilsausgleich zu berücksichtigen.

§ 21

Hochschulgrade

(1) Aufgrund der Hochschulprüfung,
mit der ein erster berufsqualifizierender
Abschluss erworben wird, verleiht die
Hochschule den Bachelorgrad. Aufgrund
der Hochschulprüfung, mit der ein weite-
rer berufsqualifizierender Abschluss er-
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worben wird, verleiht die Hochschule den
Mastergrad; § 16 Abs. 2 bleibt unberührt.
Die Grade können auch aufgrund einer
staatlichen oder kirchlichen Prüfung, mit
der ein Hochschulstudium abgeschlossen
wird, verliehen werden.

(2) Die Hochschule kann bei besonde-
ren Studiengestaltungen oder aufgrund
einer Vereinbarung mit einer ausländi-
schen Hochschule in Prüfungsordnungen
andere akademische Grade vorsehen.

(3) Satzungen können vorsehen, dass
das Recht zur Verleihung eines Hoch-
schulgrades für Abschlüsse in Studi-
engängen, die zusammen mit ausländi-
schen Hochschulen betrieben werden, auf
eine andere anerkannte Bildungseinrich-
tung des Hochschulwesens übertragen
wird.

§ 22

Führung ausländischer Grade und Titel

(1) Ein ausländischer Hochschulgrad,
der aufgrund eines nach dem Recht des
Herkunftslandes anerkannten Hochschul-
abschlusses nach einem ordnungsgemäß
durch Prüfung abgeschlossenen Studium
verliehen worden und auch nach europä -
ischem Rechtsverständnis ein Hochschul -
grad ist, kann in der Form, in der er ver-
liehen wurde unter Angabe der verlei-
henden Hochschule geführt werden. Da-
bei kann die verliehene Form bei fremden
Schriftarten in die lateinische Schrift
übertragen (transliteriert) werden und die
im Herkunftsland zugelassene oder allge-
mein übliche Abkürzung geführt und ei-
ne wörtliche Übersetzung in Klammern
hinzugefügt werden. Bei Graden aus der
Europäischen Union und der Schweiz
kann der Hinweis auf die verleihende
Hochschule entfallen.

(2) Ein ausländischer Ehrengrad, der
von einer nach dem Recht des Herkunfts-
landes zur Verleihung berechtigten Hoch-
schule oder anderen Stelle verliehen wur-
de, kann nach Maßgabe der für die Ver-
leihung geltenden Rechtsvorschriften in
der verliehenen Form unter Angabe der
verleihenden Stelle geführt werden.
Abs. 1 Satz 2 gilt entsprechend. Ausge-
schlossen von der Führung sind Ehren -
grade, wenn die ausländische Institution
kein Recht zur Vergabe des entsprechen-
den Grades nach Abs. 1 besitzt.

(3) Die Regelungen in Abs. 1 und 2 gel-
ten entsprechend für Hochschultitel und
Hochschultätigkeitsbezeichnungen (Titel).

(4) Soweit Vereinbarungen und Ab-
kommen der Bundesrepublik Deutsch-
land mit anderen Staaten über Gleich-
wertigkeiten im Hochschulbereich und
Vereinbarungen der Länder der Bundes-
republik Deutschland die Betroffenen ge-
genüber den Abs. 1 bis 3 begünstigen,
gehen diese Regelungen vor.

(5) Eine von den Abs. 1 bis 3 abwei-
chende Grad- und Titelführung ist unter-
sagt. Durch Kauf erworbene Grade, Titel
oder Tätigkeitsbezeichnungen dürfen
nicht geführt werden. Wer einen Grad, ei-

nen Titel oder eine Tätigkeitsbezeich-
nung führt, hat auf Verlangen einer Ord-
nungsbehörde die Berechtigung hierzu
urkundlich nachzuweisen.

§ 23

Einstufungsprüfung

Prüfungsordnungen können vorsehen,
dass Bewerberinnen und Bewerbern mit
einer Hochschulzugangsberechtigung
nach § 54, die auf andere Weise als durch
ein Hochschulstudium besondere Fähig-
keiten und Kenntnisse erworben haben,
die für die erfolgreiche Beendigung des
Studiums erforderlich sind, Studien- und
Prüfungsleistungen nach dem Ergebnis
einer Einstufungsprüfung erlassen wer-
den können. Sie sind in einem dem Prü-
fungsergebnis entsprechenden Abschnitt
des gewählten Studiengangs zuzulassen. 

§ 24

Promotion

(1) Die Promotion dient dem Nachweis
der Befähigung zu vertiefter wissen-
schaftlicher Arbeit. Voraussetzung zur
Promotion ist in der Regel ein abgeschlos-
senes Hochschulstudium mit einer Regel-
studienzeit von mindestens acht Semes-
tern, ein Master-Abschluss oder ein abge-
schlossenes Hochschulstudium in Verbin-
dung mit einer Eignungsfeststellung. Das
Verfahren der Eignungsfeststellung ist in
der Promo tionsordnung oder den Allge-
meinen Bestimmungen für Prüfungsord-
nungen zu regeln.

(2) Der Nachweis der besonderen wis-
senschaftlichen Qualifikation wird durch
eine selbstständige wissenschaftliche Ar-
beit (Dissertation) und eine mündliche
Prüfung in Form einer Disputation er-
bracht. Die Dissertation kann ganz oder
teilweise veröffentlicht sein.

(3) Zur Heranbildung des wissen-
schaftlichen Nachwuchses sollen die
Hochschulen für Doktorandinnen und
Doktoranden forschungsorientierte Studi-
en anbieten. Bei der Entwicklung und
Durchführung von Promotionsstudien, in
denen die Doktorandinnen und Doktoran-
den von Universitäten und Fachhoch-
schulen gemeinsam betreut werden, ar-
beiten Universitäten und Fachhochschu-
len zusammen. Die Promotionsordnungen
sollen Bestimmungen über kooperative
Verfahren zwischen Universitäten und
Fachhochschulen zur Promotion beson-
ders befähigter Fachhochschulabsolven-
tinnen und -absolventen enthalten. Zur
Betreuung und Begutachtung der Disser-
tation können auch Professorinnen und
Professoren von Fachhochschulen bestellt
werden.

(4) Doktorandinnen und Doktoranden,
die nicht an der Hochschule beschäftigt
sind, können sich an der Hochschule im-
matrikulieren. Sie haben die gleichen
Rechte und Pflichten wie Studierende.

(5) Aufgrund der Promotion verleiht
die Hochschule einen Doktorgrad. Die
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Verleihung eines Doktorgrades ehrenhal-
ber kann in der Promotionsordnung vor-
gesehen werden.

§ 25

Habilitation

(1) Die Habilitation wird aufgrund ei-
nes Habilitationsverfahrens von dem zu-
ständigen Fachbereich zuerkannt. Statt
einer Habilitationsschrift können wissen-
schaftliche Publikationen angenommen
werden.

(2) Auf Antrag verleiht der Fachbe-
reich Habilitierten die Bezeichnung „Pri-
vatdozentin“ oder „Privatdozent“. Privat-
dozentinnen und Privatdozenten sind zur
Lehre berechtigt und verpflichtet. Sie ha-
ben keinen Anspruch auf einen Arbeits-
platz oder eine Vergütung. Wer ohne Zu-
stimmung des Fachbereichs oder ohne
wichtigen Grund zwei aufeinander fol-
gende Semester keine Lehrtätigkeit aus-
übt, verliert das Recht, die akademische
Bezeichnung zu führen.

§ 26

Außerplanmäßige Professur

Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftlern, die sich nach der Promotion
mindestens sechs Jahre in Forschung und
Lehre bewährt haben und habilitiert sind
oder eine Juniorprofessur innehatten,
kann die Leitung der Hochschule auf Vor-
schlag des Fachbereichs und nach An-
hörung des Senats die Bezeichnung
„außerplanmäßige Professorin“ oder
„außerplanmäßiger Professor“ verleihen.
§ 25 Abs. 2 Satz 2 bis 4 gilt entsprechend.

§ 27

Entziehung von Graden und 
Bezeichnungen

Aufgrund dieses Gesetzes verliehene
Grade und Bezeichnungen sollen entzo-
gen werden, wenn sie durch Täuschung
erworben wurden oder nach ihrer Verlei-
hung alte oder neue Tatsachen bekannt
werden, die ihre Verleihung ausgeschlos-
sen hätten. Zuständig für die Entziehung
ist das Gremium, welches über die Verlei-
hung des Grades oder der Bezeichnung
entschieden hat. Soweit das Gremium
nicht mehr besteht, entscheidet die Hoch-
schulleitung.

DRITTER ABSCHNITT

Forschung

§ 28

Forschung und Forschungsorganisation

Die Freiheit der Forschung (Art. 5
Abs. 3 Satz 1 des Grundgesetzes) umfasst
insbesondere die Fragestellung, die Me-
thodik sowie die Bewertung des For-
schungsergebnisses und seine Verbrei-
tung. Entscheidungen der zuständigen
Hochschulorgane in Fragen der For-
schung sind insoweit zulässig, als sie sich

auf die Organisation des Forschungsbe-
triebes, die Förderung und Abstimmung
von Forschungsvorhaben und auf die Bil-
dung von Forschungsschwerpunkten be-
ziehen; sie dürfen die Freiheit im Sinne
von Satz 1 nicht beeinträchtigen. Die vor-
stehenden Grundsätze gelten für Künstle-
rinnen und Künstler, künstlerische Ent-
wicklungsvorhaben und die Kunstaus -
übung entsprechend.

§ 29

Forschung mit Mitteln Dritter

(1) Die in der Forschung tätigen Mit-
glieder und Angehörigen der Hochschule
sind berechtigt, im Rahmen ihrer dienstli-
chen Aufgaben auch solche Forschungs-
vorhaben durchzuführen, die nicht aus
den der Hochschule zur Verfügung ste-
henden Haushaltsmitteln, sondern aus
Mitteln Dritter finanziert werden; ihre
Verpflichtung zur Erfüllung der übrigen
Dienstaufgaben bleibt unberührt.

(2) Ein Forschungsvorhaben nach
Abs. 1 kann in der Hochschule durchge-
führt und gefördert werden, wenn die Er-
füllung der Aufgaben der Hochschule
und die dienstlichen Pflichten der betei-
ligten Personen dadurch nicht beeinträch-
tigt werden und entstehende Folgelasten
angemessen berücksichtigt sind. Die For-
schungsergebnisse sollen veröffentlicht
werden.

(3) Ein Forschungsvorhaben nach
Abs. 1 ist über den Fachbereich oder das
wissenschaftliche Zentrum dem Präsidi-
um anzuzeigen. Der Fachbereich oder das
Zentrum kann der Inanspruchnahme sei-
nes Personals, seiner Sachmittel und sei-
ner Einrichtungen innerhalb einer Frist
von höchstens zwei Monaten widerspre-
chen, wenn die Voraussetzungen nach
Abs. 2 Satz 1 nicht gegeben sind. Im Fall
des Widerspruchs entscheidet das Präsidi-
um nach Beratung mit dem Senat.

(4) Forschungsvorhaben nach Abs. 1,
die in der Hochschule durchgeführt wer-
den, werden auf Antrag des Mitglieds,
das das Vorhaben durchführen will, von
der Präsidentin oder dem Präsidenten in
dienstrechtlicher und vom Präsidium in
organisatorischer Hinsicht überprüft.

(5) Die Mittel für Forschungsvorhaben,
die in der Hochschule durchgeführt wer-
den, sollen von der Hochschule verwaltet
werden. Die Mittel sind für den von Drit-
ten bestimmten Zweck zu verwenden und
nach dessen Bedingungen zu bewirt-
schaften, soweit gesetzliche Bestimmun-
gen nicht entgegenstehen. Bei fehlenden
Vorgaben gelten ergänzend die haus-
haltsrechtlichen Bestimmungen des Lan-
des. Auf Antrag des Hochschulmitglieds,
das das Vorhaben durchführt, soll von der
Verwaltung der Mittel durch die Hoch-
schule abgesehen werden, sofern dies mit
den Bedingungen des Geldgebers verein-
bar ist; Satz 3 gilt in diesem Falle nicht.

(6) Aus Mitteln Dritter bezahlte haupt-
berufliche Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter an Forschungsvorhaben, die in der
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Hochschule durchgeführt werden, sollen
vorbehaltlich Satz 3 als Personal der
Hochschule im Arbeitsvertragsverhältnis
eingestellt werden. Die Einstellung setzt
voraus, dass die Mitarbeiterin oder der
Mitarbeiter von dem Hochschulmitglied,
das das Vorhaben durchführt, vorgeschla-
gen wurde. Sofern dies mit den Bedin-
gungen des Drittmittelgebers vereinbar
ist, kann das Hochschulmitglied in be-
gründeten Fällen die Arbeitsverträge mit
den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
abschließen.

(7) Von der Hochschule verwaltete
Drittmittel Privater sind verzinslich anzu-
legen. Finanzielle Erträge der Hochschule
aus Forschungsvorhaben, die in der
Hochschule durchgeführt werden, insbe-
sondere aus Einnahmen, die der Hoch-
schule als Entgelt für die Inanspruchnah-
me von Personal, Sachmitteln und Ein-
richtungen zufließen, stehen der Hoch-
schule für die Erfüllung ihrer Aufgaben
zur Verfügung; sie werden bei der Be-
messung des Zuschussbedarfs der Hoch-
schule nicht mindernd berücksichtigt.

(8) Abs. 1 bis 7 gelten für künstlerische
Entwicklungsvorhaben entsprechend.

§ 30

Forschungsförderung

(1) Zur Unterstützung wissenschaftli-
cher und künstlerischer Publikationen,
des wissenschaftlichen und künstleri-
schen Nachwuchses und ausgewählter
Forschungs- und künstlerischer Projekte
können die Hochschulen Reinerlöse aus
ihren Patenten oder sonstigen Schutz-
rechten sowie die Nutzungsentgelte für
die Inanspruchnahme von Personal-,
Sachmitteln und Einrichtungen bei der
Ausübung von Nebentätigkeiten verwen-
den.

(2) Die Hochschulen können ihre Mit-
glieder bei der Anmeldung von Patenten
oder sonstigen Schutzrechten unterstüt-
zen, wenn sie an den Reinerlösen betei-
ligt werden.

VIERTER ABSCHNITT

Organisation

§ 31

Satzungsrecht

(1) Der Senat gibt der Hochschule im
Einvernehmen mit dem Präsidium mit der
Mehrheit seiner Mitglieder eine Grund-
ordnung.

(2) Die Grundordnung kann zur Erpro-
bung neuer Organisationsmodelle und
Steuerungssysteme, die insbesondere der
Beschleunigung und Vereinfachung des
Entscheidungsprozesses, der Leistungs-
orientierung, der Professionalisierung der
Verwaltung sowie der Verbesserung der
Wirtschaftlichkeit dienen, von diesem Ab-
schnitt mit Ausnahme der §§ 32 bis 35 ab-
weichende Regelungen vorsehen (Experi-
mentierklausel).

(3) Die übrigen Satzungen der Hoch-
schulen werden vom Senat, dem Präsidi-
um oder den Fachbereichsräten beschlos-
sen. Die Satzungen müssen gleichwertige
Studienbedingungen und -abschlüsse so-
wie die Erfüllung der Verpflichtungen des
Landes gegenüber dem Bund und den
anderen Ländern gewährleisten.

(4) Die Satzungen der Hochschule sind
nach Maßgabe einer besonderen im
Staatsanzeiger für das Land Hessen zu
veröffentlichenden Satzung bekannt zu
machen. Die Hochschulen stellen alle für
ihren Bereich geltenden Satzungen un-
verzüglich in einem zentralen Verzeichnis
auf einer Internetseite der Hochschule zur
Einsichtnahme durch die Öffentlichkeit
bereit.

§ 32

Mitglieder und Angehörige

(1) Mitglieder der Hochschule sind die
Professorinnen und Professoren, die Stu-
dierenden, das wissenschaftliche, medizi-
nische, administrative und technische
Personal und die Präsidentin oder der
Präsident.

(2) Hauptberuflich Tätige, die nicht
zum Personal der Hochschule gehören,
können ihre Mitgliedschaft beantragen,
wenn sie mindestens ein Jahr in der
Hochschule arbeiten sollen. Dasselbe gilt
für Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftler, die durch ein gemeinsames Be-
rufungsverfahren mit der Hochschule ver-
bunden sind.

(3) Für die Wahl ihrer Vertretung in
den Gremien bilden

1. die Professorinnen und Professoren,
die Juniorprofessorinnen und Junior-
professoren (Professorengruppe),

2. die Studierenden und die nach § 24
Abs. 4 immatrikulierten Doktorandin-
nen und Doktoranden (Studierende),

3. die wissenschaftlichen Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter, die Lehrkräfte
für besondere Aufgaben und die wis-
senschaftlichen Hilfskräfte (wissen-
schaftliche Mitglieder),

4. die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
aus den Bereichen Verwaltung und
Technik einschließlich der Angehöri-
gen des Bibliotheksdienstes und der
nichtärztlichen Fachberufe des Ge-
sundheitswesens (administrativ-tech-
nische Mitglieder)

je eine Gruppe.

(4) Zur Professorengruppe gehören
auch wissenschaftliche Mitglieder, die die
Einstellungsvoraussetzungen nach § 62
erfüllen und mit der selbstständigen
Wahrnehmung von Aufgaben in For-
schung und Lehre in dem Fach beauftragt
wurden, dem sie zugeordnet sind. Die Be-
auftragung erfolgt durch Beschluss des
Fachbereichsrats mit Zustimmung des Se-
nats. Die Beauftragung ist zu widerrufen,
wenn dies zur Erbringung von Dienst-
pflichten erforderlich ist.
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(5) Zur Gruppe der wissenschaftlichen
Mitglieder gehören auch an der Hoch-
schule hauptberuflich tätige Personen mit
ärztlichen, zahnärztlichen oder tierärztli-
chen Aufgaben, die sich in der Weiterbil-
dung befinden.

(6) Angehörige der Hochschule sind
alle gastweise, nebenberuflich oder eh-
renamtlich an ihr Tätigen sowie die zur
Promotion oder Habilitation Zugelassenen
und die entpflichteten und im Ruhestand
befindlichen Professorinnen und Professo-
ren, soweit sie nicht Mitglieder sind.

§ 33

Rechte und Pflichten im Rahmen der
Selbstverwaltung

(1) Die Mitglieder haben das Recht
und die Pflicht, nach Maßgabe dieses Ge-
setzes und der Grundordnung an der
Selbstverwaltung mitzuwirken. Die Über-
nahme einer Funktion in der Selbstver-
waltung kann nur abgelehnt werden,
wenn ein wichtiger Grund vorliegt. Mit-
glieder, die in einem Dienst- oder Arbeits-
verhältnis stehen, erfüllen die Verpflich-
tungen nach Satz 1 zugleich als eine ih-
nen dienstlich obliegende Aufgabe. Mit-
glieder der Hochschule, die dem Perso-
nalrat angehören, können nicht Mitglie-
der des Fachbereichsrats oder des Senats
sein.

(2) Alle Mitglieder und Angehörige
haben sich unbeschadet weitergehender
Verpflichtungen aus einem Dienst- oder
Arbeitsverhältnis so zu verhalten, dass die
Hochschule und ihre Organe ihre Aufga-
ben erfüllen können und niemand gehin-
dert wird, seine Rechte und Pflichten an
der Hochschule wahrzunehmen. Mitglie-
der dürfen wegen ihrer Tätigkeit in der
Selbstverwaltung nicht benachteiligt oder
bevorzugt werden. §§ 20, 83 und 84 des
Hessischen Verwaltungsverfahrensgeset-
zes gelten entsprechend.

(3) Das Nähere, insbesondere zur
Rechtsstellung der Mitglieder und An-
gehörigen sowie zu den Gremien und de-
ren Beschlussfassung regelt die Grund-
ordnung der Hochschule. Soweit dieses
Gesetz oder Satzungen keine näheren
Bestimmungen treffen, ist für das Verfah-
ren in Sitzungen der Gremien die Ge-
schäftsordnung des Hessischen Landtags
vom 16. Dezember 1993 (GVBl. I S. 628),
in Kraft gesetzt durch Beschluss des
Landtags vom 5. Februar 2009 (GVBl. I 
S. 50) und zuletzt geändert durch Be-
schluss vom 12. Mai 2009 (GVBl. I S. 158),
sinngemäß anzuwenden.

§ 34

Öffentlichkeit der Sitzungen

(1) Senat und Fachbereichsrat tagen
hochschulöffentlich. Sie können in jeder
Verfahrenslage durch Beschluss mit der
Mehrheit von zwei Dritteln der anwesen-
den Mitglieder die Öffentlichkeit für be-
stimmte Angelegenheiten herstellen oder
die Hochschulöffentlichkeit ausschließen.
Über einen solchen Antrag soll in nicht

öffentlicher Sitzung verhandelt werden;
hierüber entscheidet die Sitzungsleitung.
Die Hochschulen können in der Grund-
ordnung von Satz 1 und 2 abweichende
Regelungen treffen.

(2) Personalangelegenheiten und Ent-
scheidungen in Prüfungssachen werden
in nicht öffentlicher Sitzung behandelt.
Entscheidungen über Personalangelegen-
heiten ergehen in geheimer Abstimmung.
In Prüfungsangelegenheiten ist eine ge-
heime Abstimmung nicht zulässig. Bei
Berufungsangelegenheiten ist die Erörte-
rung der wissenschaftlichen Qualifikation
nicht als Personalangelegenheit anzuse-
hen. Beschlüsse über Berufungsvorschlä-
ge ergehen in geheimer Abstimmung.

§ 35

Wahlen

Die Vertreterinnen und Vertreter der
Mitgliedergruppen in Senat und Fachbe-
reichsrat werden in freier, gleicher, gehei-
mer und unmittelbarer Wahl von den je-
weiligen Mitgliedern nach den Grundsät-
zen der Verhältniswahl gewählt. Die
Wahlordnungen der Hochschulen regeln
das Nähere, insbesondere zu Wahlverfah-
ren, Amtszeiten, der Stellvertretung vor-
zeitig ausgeschiedener und vorüberge-
hend verhinderter Mitglieder sowie der
Wahlanfechtung.

§ 36

Senat

(1) Der Senat berät in Angelegenhei-
ten von Forschung, Lehre und Studium,
die die gesamte Hochschule betreffen
oder von grundsätzlicher Bedeutung sind.
Er überwacht die Geschäftsführung des
Präsidiums.

(2) Der Senat ist zuständig für die

1. Beschlussfassung über die Grundord-
nung im Einvernehmen mit dem Prä-
sidium und die Wahlordnung,

2. Beschlussfassung über die Allgemei-
nen Bestimmungen für Prüfungsord-
nungen und andere Forschung, Lehre
oder Studium betreffende Satzungen,
soweit das Gesetz keine andere Zu-
ständigkeit vorsieht,

3. Entscheidung über die Schwerpunkte
in Lehre und Forschung im Einver-
nehmen mit dem Präsidium,

4. Förderung des wissenschaftlichen
Nachwuchses,

5. Zustimmung zu den Ordnungen der
Fachbereiche und den Beschlüssen
nach § 32 Abs. 4,

6. Stellungnahme zur Entwicklungspla-
nung der Hochschule und zur Ein-
führung und Aufhebung von Studi-
engängen,

7. Stellungnahme zu den Zielvereinba-
rungen nach § 7 Abs. 2 und dem Bud-
getplan,

8. Stellungnahme zur Gliederung der
Hochschule in Fachbereiche,
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9. Stellungnahme zur Einrichtung und
Aufhebung zentraler wissenschaftli-
cher und technischer Einrichtungen,

10. Stellungnahme zu den Berufungsvor-
schlägen und Verleihungsvorschlä-
gen für Honorarprofessuren und
außerplanmäßige Professuren der
Fachbereiche,

11. Stellungnahme zum Frauenförder-
plan und Entscheidung über Wider-
sprüche der Frauenbeauftragten bei
Berufungsvorschlägen,

12. Mitwirkung bei der Bestellung und
Abwahl der Mitglieder des Präsidi-
ums,

13. Mitwirkung bei der Bestellung der
Frauenbeauftragten nach § 5 Abs. 3,

14. Mitwirkung bei der Einsetzung von
Berufungskommissionen,

15. Entgegennahme und Beratung des
Rechenschaftsberichts des Präsidiums
nach § 37 Abs. 1.

(3) Der Senat kann für die Kriterien
der Gewährung von Leistungsbezügen
der Professorinnen und Professoren der
Besoldungsordnung W für besondere Leis-
tungen in Forschung, Lehre und Kunst,
Weiterbildung und Nachwuchsförderung
sowie für die Ermittlung dieser Leistun-
gen Grundsätze beschließen.

(4) Mitglieder des Senats sind:

1. neun Mitglieder der Professorengrup-
pe,

2. drei Studierende an Universitäten,
fünf Studierende an Fach- und Kunst-
hochschulen,

3. drei wissenschaftliche Mitglieder an
Universitäten, ein wissenschaftliches
Mitglied an Fach- und Kunsthoch-
schulen,

4. zwei administrativ-technische Mit-
glieder.

Für die Durchführung einer Wahl oder
Abwahl nach §§ 39 und 40 gehören dem
Senat auch die Stellvertreterinnen und
Stellvertreter stimmberechtigt an. Die
Zahl der Stellvertreterinnen und Stellver-
treter darf die Zahl der Mitglieder der je-
weiligen Gruppe nach Satz 1 nicht über-
steigen.

(5) Die Mitglieder des Präsidiums
gehören dem Senat mit beratender Stim-
me an. Der Senat kann mit der Mehrheit
seiner Mitglieder beschließen, dass weite-
re Personen dem Senat mit beratender
Stimme angehören.

(6) Den Vorsitz im Senat hat die Präsi-
dentin oder der Präsident.

§ 37

Präsidium

(1) Das Präsidium (Leitung der Hoch-
schule) ist für alle Angelegenheiten zu-
ständig, die nicht durch das Gesetz einem
anderen Organ übertragen sind. Es leitet
die Hochschule, fördert unter Beteiligung
des Hochschulrats mit den anderen Orga-

nen, den Fachbereichen, den Mitgliedern
und Angehörigen ihre zeitgerechte innere
und äußere Entwicklung und legt jährlich
vor dem Senat Rechenschaft über die Ge-
schäftsführung ab.

(2) Dem Präsidium gehören die Präsi-
dentin oder der Präsident, die Vizepräsi-
dentinnen und Vizepräsidenten und die
Kanzlerin oder der Kanzler an.

(3) Die Präsidentin oder der Präsident
führt den Vorsitz und verfügt über die
Richtlinienkompetenz. Bei Stimmen-
gleichheit gibt ihre oder seine Stimme
den Ausschlag. Über die Geschäftsvertei-
lung und Vertretung entscheidet das Prä-
sidium auf Vorschlag der Präsidentin oder
des Präsidenten.

(4) Das Präsidium entscheidet über die
Entwicklungsplanung der Hochschule,
schließt Zielvereinbarungen ab, weist die
Budgets zu und stellt die Wirtschaftspla-
nung auf.

(5) Das Präsidium genehmigt die Prü-
fungsordnungen und entscheidet nach
Anhörung oder auf Vorschlag der Fachbe-
reiche und nach Stellungnahme des Se-
nats über die Einführung und Aufhebung
von Studiengängen. Es entscheidet nach
Stellungnahme des Senats über die Ein-
richtung und Aufhebung der Fachberei-
che sowie über die Einrichtung und Auf-
hebung der wissenschaftlichen und tech-
nischen Einrichtungen im Benehmen mit
den betroffenen Fachbereichen, bei zen-
tralen Einrichtungen nach Stellungnahme
des Senats.

(6) Das Präsidium beteiligt den Hoch-
schulrat nach Maßgabe des § 42 an den
Planungs-, Struktur- und Organisations-
entscheidungen.

(7) Das Präsidium entscheidet über die
Leistungsbezüge der Professorinnen und
Professoren. Über Leistungsbezüge aus
Anlass von Berufungs- und Bleibever-
handlungen entscheidet das Präsidium im
Einvernehmen mit dem Dekanat, wenn
das Budget des Fachbereichs zusätzlich
belastet wird.

(8) Das Präsidium erlässt die Geschäfts-
ordnung für die Gremien, die Benut-
zungsordnungen und die Satzungen, für
die keine andere Zuständigkeit gegeben
ist.

(9) Das Präsidium und die Dekane
erörtern mindestens einmal im Semester
gemeinsame Angelegenheiten in den Be-
reichen Haushalt, Personal, Organisation
und Verwaltung von grundsätzlicher Be-
deutung mit der Frauenbeauftragten, der
Vertrauensperson der Schwerbehinderten
sowie den Vorsitzenden des Organs der
Studierendenschaft nach § 78 Abs. 1
Satz 4 und des Personalrats.

§ 38

Präsidentin oder Präsident

(1) Die Präsidentin oder der Präsident
vertritt die Hochschule nach außen. Sie
oder er ist Dienstvorgesetzte oder -vorge-
setzter des Personals der Hochschule und
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wird insoweit von der Kanzlerin oder dem
Kanzler vertreten. Das Aufsichts- und
Weisungsrecht schließt die ordnungs-
gemäße Wahrnehmung der vom Fachbe-
reich übertragenen Lehr- und Prüfungs-
aufgaben ein. Sie oder er wahrt die Ord-
nung an der Hochschule und entscheidet
über die Ausübung des Hausrechts.

(2) Die Präsidentin oder der Präsident
entscheidet über Widersprüche nach der
Verwaltungsgerichtsordnung, die gegen
Entscheidungen der Kollegialorgane so-
wie der Prüfungsämter und -ausschüsse
eingelegt worden sind.

(3) Die Präsidentin oder der Präsident
wird von den Sitzungsterminen und Ta-
gesordnungen der Fachbereichsräte un-
terrichtet und kann in dringenden Fällen
ihre Einberufung verlangen. Sie oder er
hat das Recht, mit beratender Stimme an
den Sitzungen der Fachbereichsräte teil-
zunehmen.

(4) Ist eine Angelegenheit, für die eine
andere Zuständigkeit begründet ist, un-
aufschiebbar zu erledigen und kann das
zuständige Organ trotz ordnungsgemäßer
Ladung nicht sofort tätig werden, kann
die Präsidentin oder der Präsident vorläu-
fige Maßnahmen treffen. Die Mitglieder
des zuständigen Organs sind unverzüg-
lich zu unterrichten.

(5) Hält die Präsidentin oder der Präsi-
dent Beschlüsse oder Maßnahmen für
rechtswidrig, hat sie oder er diese zu be-
anstanden und auf Abhilfe zu dringen.
Wird der Beanstandung nicht abgeholfen,
ist das Ministerium zu unterrichten.

§ 39

Wahl und Ernennung, Abwahl der 
Präsidentin oder des Präsidenten

(1) Zur Präsidentin oder zum Präsiden-
ten kann gewählt werden, wer eine abge-
schlossene Hochschulausbildung besitzt
und aufgrund einer mehrjährigen verant-
wortlichen beruflichen Tätigkeit, insbe-
sondere in Wissenschaft, Kunst, Wirt-
schaft, Verwaltung oder Rechtspflege, er-
warten lässt, dass sie oder er den Aufga-
ben des Amtes gewachsen ist.

(2) Die Stelle wird öffentlich ausge-
schrieben. Der Senat wählt die Präsiden-
tin oder den Präsidenten mit der Mehrheit
seiner Mitglieder in geheimer Wahl. Die
Amtszeit beträgt sechs Jahre; Wiederwahl
ist zulässig.

(3) Das Ministerium begründet mit der
gewählten Person ein Beamtenverhältnis
auf Zeit oder ein Angestelltenverhältnis.
Befindet sie sich in einem Beamtenver-
hältnis auf Lebenszeit des Landes, ruhen
die Rechte und Pflichten aus diesem Amt
für die Dauer des Beamtenverhältnisses
auf Zeit.

(4) Befindet sich die Präsidentin oder
der Präsident nicht in einem Beamtenver-
hältnis auf Lebenszeit des Landes oder ei-
ner Hochschule des Landes, tritt sie oder
er nach Ablauf der Amtszeit oder mit Er-
reichen der Altersgrenze in den Ruhe-
stand, wenn eine Dienstzeit von mindes-

tens zehn Jahren in einem Beamtenver-
hältnis mit Dienstbezügen zurückgelegt
ist oder die Ernennung aus einem Beam-
tenverhältnis auf Lebenszeit zur Beamtin
oder zum Beamten auf Zeit erfolgt war.
Befindet sich die Präsidentin oder der
Präsident in einem Beamtenverhältnis auf
Lebenszeit des Landes oder einer Hoch-
schule des Landes und tritt sie oder er
wegen Erreichens der gesetzlichen Al-
tersgrenze in den Ruhestand, berechnet
sich die Ruhegehaltfähigkeit der Leis-
tungsbezüge aus dem Beamtenverhältnis
auf Zeit, wenn ihr oder ihm das Amt min-
destens fünf Jahre übertragen war. Im
Übrigen ist die Präsidentin oder der Präsi-
dent mit Ablauf der Amtszeit oder mit Be-
endigung des Beamtenverhältnisses auf
Lebenszeit aus dem Beamtenverhältnis
auf Zeit entlassen.

(5) Ist bei Erreichen der gesetzlichen
Altersgrenze die Amtszeit nicht beendet,
ist auf Antrag der Präsidentin oder des
Präsidenten das Beamtenverhältnis auf
Zeit um eine bestimmte Frist zu verlän-
gern, längstens jedoch bis zur Vollendung
des 68. Lebensjahrs; der Antrag ist spätes-
tens sechs Monate vor Beginn der Verlän-
gerung zu stellen. In diesem Fall wird,
wenn sich die Präsidentin oder der Präsi-
dent in einem Beamtenverhältnis auf Le-
benszeit des Landes befindet, der Eintritt
in den Ruhestand auch insoweit bis zur
Beendigung des Beamtenverhältnisses
auf Zeit hinausgeschoben.

(6) Soweit nach Ablauf der Amtsperi-
ode der Präsidentin oder des Präsidenten
die Neuwahl einer Nachfolgerin oder ei-
nes Nachfolgers nicht rechtzeitig erfolgt,
kann das Ministerium im Benehmen mit
dem Senat  eine Person, bei der die Vo-
raussetzungen des Abs. 1 gegeben sind,
mit der vorübergehenden Wahrnehmung
der Aufgaben der Präsidentin oder des
Präsidenten beauftragen.

(7) Die Präsidentin oder der Präsident
kann auf Antrag des Hochschulrats vom
Senat mit der Mehrheit von zwei Dritteln
seiner Mitglieder abgewählt werden. Eine
Abwahl kann auch auf einen Antrag aus
der Mitte des Senats hin erfolgen, wenn
der Hochschulrat diesem Antrag vor
Durchführung der Beschlussfassung über
die Abwahl zugestimmt hat; auch in die-
sem Fall bedarf der Beschluss der Mehr-
heit von zwei Dritteln der Mitglieder des
Senats. Mit Wirksamkeit des Beschlusses
gilt die Amtszeit als abgelaufen und das
Beamtenverhältnis auf Zeit ist beendet.

§ 40

Vizepräsidentinnen und Vizepräsidenten

(1) Die Vizepräsidentinnen und Vize-
präsidenten werden auf Vorschlag der
Präsidentin oder des Präsidenten durch
den Senat für mindestens drei Jahre ge-
wählt; die Amtszeit hauptberuflicher Vi-
zepräsidenten beträgt sechs Jahre. Für
hauptberufliche Vizepräsidentinnen und
Vizepräsidenten gilt § 39 Abs. 2 Satz 1
und 2 sowie Abs. 3, 4 und 7 entspre-
chend. Wiederwahl ist zulässig.
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(2) Steht eine Vizepräsidentin oder ein
Vizepräsident in einem befristeten Be-
schäftigungsverhältnis, wird dieses auf
Antrag um die Dauer der Amtszeit verlän-
gert.

§ 41

Kanzlerin oder Kanzler

(1) Die Kanzlerin oder der Kanzler lei-
tet die Hochschulverwaltung nach den
Richtlinien des Präsidiums. Die Kanzlerin
oder der Kanzler ist Beauftragte oder Be-
auftragter für den Haushalt und nimmt
nach Maßgabe der Beschlussfassung des
Präsidiums die Haushalts-, Personal- und
Rechtsangelegenheiten wahr.

(2) Die Kanzlerin oder der Kanzler
muss eine abgeschlossene Hochschulaus-
bildung besitzen und über mehrjährige
berufliche Erfahrungen in verantwortli-
cher Tätigkeit verfügen, die erwarten las-
sen, dass sie oder er den Anforderungen
des Amtes gewachsen ist. Die Kanzlerin
oder der Kanzler wird im Benehmen mit
dem Senat auf Vorschlag der Präsidentin
oder des Präsidenten der Hochschule für
die Dauer von sechs Jahren in der Regel
in ein Beamtenverhältnis auf Zeit beru-
fen.

(3) Wer vor der Ernennung im öffentli-
chen Dienst tätig war und nicht wieder-
bestellt wird, ist auf Antrag in den Lan-
desdienst zu übernehmen. Die Position
muss der früheren vergleichbar sein. § 39
Abs. 3 und Abs. 4 gilt entsprechend.

§ 42

Hochschulrat

(1) Der Hochschulrat hat die Aufgabe,
die Hochschule bei ihrer Entwicklung zu
begleiten, die in der Berufswelt an die
Hochschule bestehenden Erwartungen zu
artikulieren und die Nutzung wissen-
schaftlicher Erkenntnisse und künstleri-
scher Leistungen zu fördern. Er hat ein
Initiativrecht zu grundsätzlichen Angele-
genheiten und wirkt nach Maßgabe der
Abs. 2 bis 4 bei der Verteilung der der
Hochschule zur Verfügung stehenden
Ressourcen und bei Berufungsverfahren
mit. Die Entwicklungsplanung der Hoch-
schule bedarf seiner Zustimmung.

(2) Der Hochschulrat gibt Empfehlun-
gen

1. zur Studiengangsplanung,

2. zu den Evaluierungsverfahren,

3. zu den Zielvereinbarungen,

4. für eine aufgabengerechte und effizi-
ente Administra tion und Mittelver-
wendung,

5. zum Wissens- und Technologietrans-
fer.

(3) Der Hochschulrat nimmt Stellung

1. zum Entwurf der Grundordnung,

2. zum Rechenschaftsbericht des Präsi-
diums und zu den Lehr- und For-
schungsberichten,

3. zum Budgetplan,

4. zur Einrichtung und Aufhebung von
Studiengängen,

5. zur Gliederung der Hochschule in
Fachbereiche.

(4) Der Hochschulrat beteiligt sich
nach § 9 Abs. 1 an der Verwaltung des Ei-
genvermögens der Hochschule und nach
§ 63 Abs. 5 an Berufungsverfahren. Emp-
fehlungen und Stellungnahmen werden
in den zuständigen Gremien beraten; der
Hochschulrat kann zur Erläuterung seiner
Empfehlungen und Stellungnahmen Mit-
glieder zu den Sitzungen entsenden. Die
Präsidentin oder der Präsident berichtet
dem Hochschulrat über die getroffenen
Maßnahmen und gibt ihm unter Darle-
gung der Gründe Gelegenheit zur Stel-
lungnahme, wenn die Hochschule einer
Empfehlung des Hochschulrats nicht ent-
sprechen will. Die Hochschulen informie-
ren im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit
über die Arbeit des Hochschulrats.

(5) Der Hochschulrat wirkt an der Be-
stellung der Mitglieder des Präsidiums
mit. Für die Wahl der Präsidentin oder des
Präsidenten bildet er gemeinsam mit dem
Senat eine paritätisch besetzte Findungs-
kommission. Der Hochschulrat erstellt ei-
nen Wahlvorschlag; dieser soll mehrere
Namen enthalten. Der Vorschlag der Prä-
sidentin oder des Präsidenten zur Wahl
der weiteren Mitglieder des Präsidiums
bedarf der Zustimmung des Hochschulra-
tes.

(6) Dem Hochschulrat gehören bis zu
zehn Persönlichkeiten aus dem Bereich
der Wirtschaft, der beruflichen Praxis und
dem Bereich der Wissenschaft oder Kunst
an. Eine Vertreterin oder ein Vertreter des
Ministeriums nimmt an den Sitzungen mit
beratender Stimme teil.

(7) Die Mitglieder des Hochschulrates
werden vom Ministerium im Regelfall für
einen Zeitraum von vier Jahren bestellt.
Ein Mitglied des Hochschulrats kann aus
wichtigem Grund vom Ministerium abbe-
rufen werden. Die Mitglieder werden je-
weils zur Hälfte vom Präsidium im Beneh-
men mit dem Senat und vom Ministerium
im Benehmen mit der Hochschule be-
nannt. Mitglieder und Angehörige der
Hochschule dürfen nicht benannt werden.
Es soll ein ausgeglichenes Verhältnis zwi-
schen neu hinzutretenden und im Hoch-
schulrat verbleibenden Mitgliedern ange-
strebt werden. Das Verfahren wird im
Übrigen in der Geschäftsordnung für die
Gremien geregelt.

(8) Benachbarte Hochschulen können
einen gemeinsamen Hochschulrat bilden.

(9) Der Hochschulrat gibt sich eine Ge-
schäftsordnung.

§ 43

Fachbereich

(1) Der Fachbereich ist die organisato-
rische Grundeinheit der Hochschule; er
erfüllt unbeschadet der Gesamtverant-
wortung der Hochschule und der Zustän-
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digkeit der zentralen Organe für sein Ge-
biet die Aufgaben der Hochschule.

(2) Einem Fachbereich gehören in der
Regel zwanzig oder mehr Professuren, an
Fachhochschulen und Kunsthochschulen
zwölf oder mehr Professuren an.

(3) Fachbereiche können auch hoch-
schulübergreifend gebildet werden. Das
Nähere ist durch eine Vereinbarung zu
regeln, die der Zustimmung des Präsidi-
ums und des Senats der beteiligten hessi-
schen Hochschulen bedarf. In der Verein-
barung sind insbesondere Struktur, Orga-
nisation, Leitung und Selbstverwaltung
der gemeinsamen Einrichtung festzule-
gen. Die Zuständigkeit des Leitungs- und
des Selbstverwaltungsorgans ist entspre-
chend den §§ 44 und 45 auszugestalten.
Dem Leitungsorgan können Zuständig-
keiten des Präsidiums, dem Selbstverwal-
tungsorgan Zuständigkeiten des Senats
übertragen werden.

§ 44

Fachbereichsrat

(1) Der Fachbereichsrat berät Angele-
genheiten von grundsätzlicher Bedeutung
des Fachbereichs. Er ist zuständig für:

1. Erlass der Prüfungsordnungen und
der Studienordnungen,

2. Vorschläge für die Einrichtung und
Aufhebung von Studiengängen,

3. Abstimmung der Forschungsvorha-
ben,

4. Vorschläge für die Entwicklungspla-
nung,

5. Stellungnahme zu den Zielvereinba-
rungen nach § 7 Abs. 3,

6. Entscheidung über den Berufungs-
vorschlag der Berufungskommission,

7. Entscheidungen nach § 25, Vor-
schläge nach § 26 sowie Beauftra-
gungen nach § 32 Abs. 4,

8. Vorschläge für die Einrichtung und
Aufhebung von wissenschaftlichen
und technischen Einrichtungen,

9. Entscheidung über die Einrichtung
und Aufhebung von Arbeitsgrup-
pen,

10. Regelung der Benutzung der Fach-
bereichseinrichtungen im Rahmen
der Benutzungsordnung.

(2) Dem Fachbereichsrat gehören sie-
ben Mitglieder der Professorengruppe,
drei Studierende, zwei wissenschaftliche
Mitglieder und ein administrativ-techni-
sches Mitglied an, an einer Fachhoch-
schule sechs Mitglieder der Professoren-
gruppe, vier Studierende und ein wissen-
schaftliches oder ein administrativ-techni-
sches Mitglied. Die Mitglieder des Deka-
nats gehören dem Fachbereichsrat mit
beratender Stimme an.

(3) Die Dekanin oder der Dekan hat
den Vorsitz im Fachbereichsrat.

(4) Nach der Bildung und Zusammen-
legung von Fachbereichen setzt der Senat

bis zur Wahl der Mitglieder nach Abs. 2
einen Fachbereichsrat ein.

§ 45

Dekanat

(1) Das Dekanat leitet den Fachbereich
und ist für alle Aufgaben zuständig, für
die nicht die Zuständigkeit des Fachbe-
reichsrats gegeben ist. Das Dekanat be-
reitet die Beschlüsse des Fachbereichsrats
vor und führt sie aus. Es schließt Zielver-
einbarungen mit dem Präsidium und ent-
scheidet im Rahmen der Struktur- und
Entwicklungsplanung und der Zusagen
über die Ausstattung eines Fachgebiets
über die Verwendung der Personal- und
Sachmittel. Das Dekanat ist für die Studi-
en- und Prüfungsorganisation verantwort-
lich und gibt den Evaluierungsverfahren
administrative Hilfestellung.

(2) Dem Dekanat gehören die Dekanin
oder der Dekan, die Prodekanin oder der
Prodekan und die Studiendekanin oder
der Studiendekan an. Über die Geschäfts-
verteilung und Vertretung entscheidet die
Dekanin oder der Dekan, im Übrigen gilt
§ 38 Abs. 4 entsprechend. In Fachberei-
chen mit geringerem Verwaltungsauf-
wand kann das Präsidium auf Antrag des
Fachbereichsrats bestimmen, dass das
Dekanat aus der Dekanin oder dem De-
kan und der Studiendekanin oder dem
Studiendekan besteht.

(3) Die Dekanin oder der Dekan wird
vom Fachbereichsrat aus dem Kreis der
dem Fachbereich angehörenden Professo-
rinnen und Professoren gewählt. Der
Wahlvorschlag bedarf der Zustimmung
der Präsidentin oder des Präsidenten. Das
Präsidium kann im Einvernehmen mit
dem Fachbereichsrat eine hauptberufli-
che Wahrnehmung der Funktion vorse-
hen. In diesem Fall soll die Stelle öffent-
lich ausgeschrieben und eine Amtszeit
von nicht weniger als sechs Jahren vorge-
sehen werden. Der Fachbereichsrat kann
die Dekanin oder den Dekan mit einer
Mehrheit von zwei Dritteln seiner Mit-
glieder abwählen, wenn die Präsidentin
oder der Präsident diesem Antrag vor
Durchführung der Beschlussfassung über
die Abwahl zugestimmt hat.

(4) Der Fachbereichsrat wählt die übri-
gen Mitglieder des Dekanats auf Vor-
schlag der Dekanin oder des Dekans. Der
Wahlvorschlag für die Studiendekanin
oder den Studiendekan wird im Beneh-
men mit der Fachschaft aufgestellt.

(5) Der Fachbereichsrat wählt die Mit-
glieder des Dekanats mit der Mehrheit
der Stimmen seiner Mitglieder in gehei-
mer Wahl für in der Regel drei Jahre; das
Präsidium kann eine andere Amtszeit
festlegen.

§ 46

Dekanin oder Dekan

(1) Die Dekanin oder der Dekan ver-
tritt den Fachbereich innerhalb der Hoch-
schule. Die Dekanin oder der Dekan
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wirkt unbeschadet der Aufgaben der Prä-
sidentin oder des Präsidenten darauf hin,
dass die zur Lehre verpflichteten Perso-
nen ihre Lehr- und Prüfungsverpflichtun-
gen ordnungsgemäß erfüllen; ihr oder
ihm steht insoweit ein Aufsichts- und
Weisungsrecht zu. Die Dekanin oder der
Dekan übt die Vorgesetztenfunktion über
die Mitglieder nach § 32 Abs. 3 Nr. 3 und
4 aus, die nicht einer Einrichtung des
Fachbereichs zugeordnet sind; § 38 Abs. 4
gilt entsprechend. Die Dekanin oder der
Dekan schlägt dem Präsidium für das Per-
sonal des Fachbereichs die Personalmaß-
nahmen nach § 77 des Hessischen Perso-
nalvertretungsgesetzes vom 24. März
1988 (GVBl. I S. 103), zuletzt geändert
durch Gesetz vom 5. März 2009 (GVBl. I
S. 95), vor; die Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftler, denen das Personal zu-
geordnet ist oder die von Einstellungs-
maßnahmen betroffen werden, sind zu
beteiligen.

(2) Im Zusammenwirken mit den Lei-
tungen der wissenschaftlichen Einrich-
tungen fördert und koordiniert die Deka-
nin oder der Dekan die Durchführung der
Forschungsvorhaben.

§ 47

Organisationshoheit

Die Hochschulen legen ihre Organisa-
tionsstruktur eigenständig fest, soweit
Vorschriften dieses Gesetzes nicht entge-
genstehen.

§ 48

Lehrerbildung

(1) An jeder Universität wird ein Zen-
trum für Lehrerbildung gebildet.

(2) Das Zentrum für Lehrerbildung hat
folgende Aufgaben:

1. Es beschließt über die Lehramtsstudi-
enordnungen im Benehmen mit den
Fachbereichen, koordiniert und för-
dert das Lehrangebot im Lehramtsbe-
reich. Es ist für die Evaluierung die-
ses Lehrangebotes verantwortlich. Es
erarbeitet im Zusammenwirken mit
den Fachbereichen für die Lehramts-
studiengänge Strukturpläne, die an-
geben, in welcher Weise das Lehran-
gebot gesichert wird und welche Per-
sonal- und Sachmittel zur Verfügung
stehen. Es vergewissert sich zu Be-
ginn der Vorlesungszeit, in welcher
Weise das Lehrangebot gesichert
wird, und berichtet dem Präsidium,

2. Es ist zuständig für die Planung und
Koordinierung der schulpraktischen
Studien sowie für den Erlass der
Praktikumsordnung,

3. Es ist zuständig für die Studienbera-
tung der Lehramtsstudierenden,

4. Es ist an einem Berufungsverfahren
zur Besetzung einer Professur mit
Aufgaben in der Lehrerbildung zu
beteiligen, wobei es mit zwei Mitglie-
dern in der Berufungskommission
vertreten ist,

5. Es fördert die Forschung über Lehren
und Lernen, insbesondere die Schul-
und Unterrichtsforschung sowie die
Heranbildung des wissenschaftlichen
Nachwuchses in diesen Bereichen in
Zusammenarbeit mit den Fachberei-
chen,

6. Es fördert die Verbindung der univer-
sitären Lehrerbildung mit den ande-
ren Phasen der Lehrerbildung. Es
berät und beschließt über die univer-
sitären Angebote zur Lehrerfort- und
-weiterbildung.

(3) Die Mitglieder des Zentrums wer-
den von den Fachbereichsräten aus dem
Kreis der vom Amt für Lehrerbildung be-
stellten Prüferinnen und Prüfer für die 
Erste Staatsprüfung gewählt. Die Erzie-
hungs- und Gesellschaftswissenschaften,
die Fachdidaktiken und Fachwissenschaf-
ten sollen gleichmäßig vertreten sein. Die
Mitglieder des Zentrums unterbreiten
dem Präsidium Nominierungsvorschläge
für das Direktorium des Zentrums.

(4) Entscheidungsorgan des Zentrums
ist das Direktorium. Es besteht aus sechs
für die Dauer von vier Jahren bestellten
Mitgliedern, deren wissenschaftliche Ar-
beitsschwerpunkte in den Erziehungs-
und Gesellschaftswissenschaften, den
Fachdidaktiken und den Fachwissen-
schaften liegen sollen. Das Präsidium be-
stellt die Mitglieder des Direktoriums im
Einvernehmen mit dem Ministerium für
Wissenschaft und Kunst und dem Kultus-
ministerium. 

(5) In der Zielvereinbarung zwischen
Ministerium und Universität werden die
Ausbildungsverpflichtungen der Univer-
sität in der Lehrerbildung festgelegt. Auf
der Grundlage der auf die Lehrerbildung
entfallenden Anteile der im Haushalts-
plan festgelegten Leistungszahlen nach
Fächerclustern und unter Berücksichti-
gung der im Landeshaushaltsplan ausge-
wiesenen Preise für die Fächercluster und
des vom Ministerium zur Verfügung ge-
stellten Budgets schließt das Präsidium
mit dem Zentrum Zielvereinbarungen
über die in der Lehrerbildung einzuset-
zenden Ressourcen. Über die Bewirt-
schaftung der Ressourcen entscheidet das
Direktorium des Zentrums; dieses schließt
Zielvereinbarungen mit den einzelnen
Fachbereichen über die in Lehre und For-
schung abzugeltenden Leistungen. Das
Präsidium berichtet dem Ministerium
jährlich über die Durchführung der
Lehrerbildung und die dafür eingesetzten
Ressourcen; § 12 bleibt davon unberührt.

(6) Das Präsidium erlässt die Zen -
trums ordnung.

§ 49

Informationsmanagement

(1) Die Versorgung mit Literatur und
anderen Medien sowie mit Einrichtungen
zur Kommunikation und zur Informations-
verarbeitung ist nach den Grundsätzen
der funktionalen Einschichtigkeit zu ge-
stalten. Die Wahrnehmung regionaler und
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überregionaler Aufgaben der Informati-
onsversorgung wird in Zielvereinbarun-
gen geregelt.

(2) Die Hochschule bildet für die Auf-
gaben nach Abs. 1 zentrale technische
Einrichtungen, deren Leitungen dem Prä-
sidium direkt unterstehen. Die organisa-
torische Ausgestaltung der dem Informa-
tionsmanagement dienenden Einrichtun-
gen regelt das Präsidium durch Satzung.

FÜNFTER ANBSCHNITT

Medizin

§ 50

Fachbereich Medizin

(1) Der Fachbereich Medizin erfüllt
seine Aufgaben in Forschung und Lehre
in Zusammenarbeit mit dem Universitäts-
klinikum. Zur Vorbereitung von Struktur -
entscheidungen des Fachbereichs Medi-
zin der Johann-Wolfgang-Goethe-Univer -
sität Frankfurt am Main sowie der Fach-
bereiche Medizin der Justus Liebig-Uni-
versität Gießen und der Philipps-Univer-
sität Marburg nach § 52 Abs. 2 Satz 3
wird am Standort Frankfurt und gemein-
sam für die Standorte Gießen und Mar-
burg jeweils eine Strukturkommission ge-
bildet. Der jeweiligen Strukturkommissi-
on gehören mindestens eine Vertreterin
oder ein Vertreter des Dekanats und des
Präsidiums sowie für den Bereich der kli-
nischen Medizin eine beratende Vertrete-
rin oder ein beratender Vertreter des Uni-
versitätsklinikums an. In der für die Stand-
orte Gießen und Marburg gebildeten
Strukturkommission sind beide Dekanate
und beide Präsidien vertreten. Nach Be-
handlung durch die zuständigen Hoch-
schulgremien wird das Universitätsklini-
kum in Angelegenheiten der klinischen
Medizin um Zustimmung gebeten. Das
Ergebnis der Abstimmung zwischen Uni-
versität und Universitätsklinikum wird in
der Entwicklungsplanung nach § 7
berücksichtigt unter dem Vorbehalt, dass
die Finanzierung gesichert werden kann.
Kommt ein Einvernehmen mit einem Uni-
versitätsklinikum in privater Rechtsform
nicht zustande, kann das Verfahren nach
§ 25a Abs. 4 des Gesetzes für die hessi-
schen Universitätskliniken vom 26. Juni
2000 (GVBl. I S. 344), zuletzt geändert
durch Gesetz vom 14. Dezember 2009
(GVBl. I S. 666), durchgeführt werden.
Satz 6 gilt entsprechend. Bei der Bildung
Klinischer Zentren nach § 24 Abs. 4 des
Gesetzes für die hessischen Universitäts-
kliniken sind die Festlegungen der Struk-
turplanung zu berücksichtigen.

(2) Bei Berufungsverfahren für klini-
sche Professuren wird eine Vertreterin
oder ein Vertreter des Universitätsklini-
kums beteiligt. Das Universitätsklinikum
kann einem Berufungsvorschlag wider-
sprechen, wenn die Bewerberin oder der
Bewerber für die Wahrnehmung der Auf-
gaben in der Krankenversorgung nicht
geeignet ist. Der Widerspruch ist gegen -
über der Präsidentin oder dem Präsiden-

ten der Universität schriftlich zu begrün-
den. Im Falle des Widerspruchs entschei-
det das Ministerium nach Anhörung der
Berufungskommission. 

(3) Abs. 2 gilt auch für ein Univer-
sitätsklinikum in privater Rechtsform mit
der Maßgabe, dass in Konfliktfällen das
Verfahren nach § 25a Abs. 4 des Gesetzes
für die hessischen Universitätskliniken
durchzuführen ist. Die Letztentschei-
dungskompetenz des Ministeriums bleibt
in Berufungsverfahren gegeben.

(4) Für den Fachbereich Medizin gel-
ten die Bestimmungen über den Fachbe-
reich. 

§ 51

Fachbereichsrat Medizin

Der Fachbereichsrat Medizin nimmt
außer den Angelegenheiten nach § 44 fol-
gende Aufgaben wahr: 

1. Entscheidung über die Errichtung,
Änderung und Aufhebung von Zen-
tren und sonstigen wissenschaftlichen
Einrichtungen im Einvernehmen mit
dem Präsidium; das Einvernehmen
kann versagt werden, wenn die Ent-
scheidung nicht im Einklang mit der
Entwicklungsplanung der Hochschu-
le steht. 

2. Stellungnahme zur Strukturplanung. 

§ 52

Dekanat des Fachbereichs Medizin

(1) Das Dekanat leitet den Fachbereich
Medizin. Dem Dekanat gehört neben den
Mitgliedern nach § 45 Abs. 2 Satz 1 die
Ärztliche Direktorin oder der Ärztliche
Direktor mit beratender Stimme an. 

(2) Für das Dekanat gilt § 45. Es ist
darüber hinaus zuständig für die Zusam-
menarbeit des Fachbereichs mit dem Uni-
versitätsklinikum in Angelegenheiten von
Forschung und Lehre nach den §§ 5 und
15 des Gesetzes für die hessischen Uni-
versitätskliniken. Es beschließt über
Strukturentscheidungen.

(3) Auf Beschluss des Dekanats kön-
nen nach Maßgabe der Approbationsord-
nung für Ärzte vom 27. Juni 2002 (BGBl. I
S. 2405), zuletzt geändert durch Gesetz
vom 30. Juli 2009 (BGBl. I S. 2495), mit
geeigneten Krankenhäusern Verträge für
die Ausbildung von Studierenden ge-
schlossen werden. Das Universitätsklini-
kum ist dazu zu hören.

§ 53

Ethikkommission

(1) Der Fachbereich Medizin setzt eine
Kommission ein zur Beurteilung berufs-
ethischer und berufsrechtlicher Fragen
bei der Durchführung klinischer Versuche
am Menschen oder von epidemiologi-
schen Forschungen mit personenbezoge-
nen Daten (Ethikkommission). Die Ethik-
kommission soll auf Antrag Ärztinnen
und Ärzte bei der Beurteilung ethischer
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und berufsrechtlicher Aspekte medizini-
scher Forschung am Menschen beraten.
Sie kann ihr aufgrund des § 40 Abs. 1
Satz 2 des Arzneimittelgesetzes in der
Fassung vom 12. Dezember 2005 (BGBl. I
S. 3394), zuletzt geändert durch Gesetz
vom 17. Juli 2009 (BGBl. I S. 1990), zur
Prüfung vorgelegte Forschungsvorhaben
bewerten.

(2) Einzelheiten zu den Aufgaben der
Ethikkommission, des Verfahrens und der
Zusammensetzung der Ethikkommission,
insbesondere die Bestellung ihrer Mitglie-
der und ihre Vertretung, die Erhebung
von Entgelten sowie die Gewährung von
Vergütungen an die Mitglieder und Gut-
achter werden in einer Ordnung geregelt,
die das Dekanat erlässt.

SECHSTER ABSCHNITT

Die Studierenden

§ 54

Hochschulzugang

(1) Zum Studium in einem grundstän-
digen Studiengang ist berechtigt, wer die
dafür erforderliche Qualifikation nach-
weist (Hochschulzugangsberechtigung)
und nicht nach § 57 an der Immatrikulati-
on gehindert ist.

(2) Die Qualifikation für ein Studium,
das zu einem ersten berufsqualifizieren-
den Abschluss führt, wird nachgewiesen
durch:

1. die allgemeine Hochschulreife,

2. die fachgebundene Hochschulreife,

3. die Fachhochschulreife,

4. die Meisterprüfung sowie vergleich-
bare Abschlüsse der beruflichen Auf-
stiegsfortbildung nach Maßgabe der
Verordnung nach Abs. 6,

5. einen durch die Rechtsverordnung
nach Abs. 6 geregelten Zugang.

Der Nachweis nach Nr. 1 oder 4 berech-
tigt zum Studium aller Fachrichtungen,
der Nachweis nach Nr. 2 in der entspre-
chenden Fachrichtung an allen Hoch-
schulen, der Nachweis nach Nr. 3 zu ei-
nem Studium an einer Fachhochschule
oder in einem gestuften Studiengang an
einer Universität. Andere Bildungsnach-
weise berechtigen zum Studium, wenn
sie gleichwertig sind. Hierüber entschei-
det bei inländischen Nachweisen das Kul-
tusministerium, im Übrigen das Ministeri-
um; es kann die Zuständigkeit auf die
Hochschulen oder eine zentrale Anerken-
nungsstelle übertragen. Das Nähere re-
gelt das Ministerium durch Verwaltungs-
vorschrift.

(3) Eine der allgemeinen Hochschul-
reife entsprechende Qualifikation hat
auch, wer ein Hochschulstudium oder ei-
nen akkreditierten Bachelorstudiengang
an einer staatlichen oder staatlich aner-
kannten Berufsakademie erfolgreich ab-
geschlossen hat, ohne die allgemeine
Hochschulreife zu besitzen. Eine der
fachgebundenen Hochschulreife entspre-

chende Qualifikation hat auch, wer das
Grundstudium in einem Fachhochschul-
studiengang, einem gestuften Studien-
gang an einer Universität oder einen ver-
gleichbaren Studienabschnitt abgeschlos-
sen hat. Das Nähere regelt das Ministeri-
um durch Verwaltungsvorschrift.

(4) Durch Satzung kann festgelegt
werden, welche studiengangspezifischen
Fähigkeiten und Kenntnisse neben der
Hochschulzugangsberechtigung zu Be-
ginn des Studiums nachgewiesen werden
müssen und in welchem Verfahren der
Nachweis erfolgt. Die Hochschule kann
Studienbewerberinnen und -bewerber
mit dem Vorbehalt einschreiben, dass in-
nerhalb der ersten beiden Semester der
Nachweis nach Satz 1 geführt oder ein in
der Prüfungsordnung vorgesehener Leis -
tungsnachweis erbracht wird. Bei nachge-
wiesener hervorragender wissenschaftli-
cher oder künstlerischer Begabung kann
auf eine Hochschulzugangsberechtigung
für den betreffenden Studiengang ver-
zichtet werden, sofern er mit einer Hoch-
schulprüfung abgeschlossen wird.

(5) Die Hochschule kann besonders
begabten Schülerinnen und Schülern die
Teilnahme an Lehrveranstaltungen und
Prüfungen gestatten. Die Studienzeiten
und dabei erbrachte Prüfungsleistungen
werden auf Antrag anerkannt.

(6) Die Ministerin oder der Minister für
Wissenschaft und Kunst regelt durch
Rechtsverordnung den Hochschulzugang
für beruflich qualifizierte Bewerberinnen
und Bewerber.

(7) Die Hochschulen stellen ein koordi-
niertes Angebot zur Vorbereitung auslän-
discher Studierender an den Studienkol-
legs sicher. Die Teilnehmerinnen und
Teilnehmer der Vorbereitungskurse an
den Studienkollegs sind Studierende. Der
Besuch der Studienkollegs ist kostenfrei;
§ 56 sowie die Vorschriften über die Erhe-
bung von Beiträgen zur Studierenden-
schaft und für die Studentenwerke blei-
ben unberührt.

§ 55

Immatrikulation, Gasthörerinnen 
und Gasthörer

(1) Die Studierenden werden durch
Immatrikulation Mitglieder einer Hoch-
schule. Die Immatrikulation kann sich auf
einen bestimmten Studienabschnitt be-
schränken, wenn Bewerberinnen und Be-
werber nur während eines bestimmten
Abschnitts ihres Studiums an einer Hoch-
schule des Landes studieren.

(2) Gasthörerinnen und Gasthörer wer-
den von der Hochschule im Rahmen der
vorhandenen Studienmöglichkeiten zuge-
lassen. Der Nachweis der Qualifikation
nach § 54 ist nicht erforderlich. Die Hoch-
schule erhebt je nach Inanspruchnahme
von Lehrveranstaltungen Gebühren in
Höhe von 50 bis 500 Euro für jedes Se -
mes ter.

(3) Die Ministerin oder der Minister für
Wissenschaft und Kunst regelt durch
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Rechtsverordnung das Verfahren der Im-
matrikulation, Rückmeldung, Beurlau-
bung, Exmatrikulation und der Zulassung
als Gasthörerin oder Gasthörer und Teil-
zeitstudierende oder Teilzeitstudierender
einschließlich der Fristen sowie die Auf-
bewahrungszeiten für die Unterlagen, die
für den Nachweis eines Studiums oder ei-
ner Prüfung von Bedeutung sind.

(4) Die Hochschule verarbeitet zur Er-
füllung ihrer Aufgabe und der damit je-
weils verbundenen Zwecke die erforderli-
chen personenbezogenen Daten der Be-
werberinnen und Bewerber, Studieren-
den, Gasthörerinnen und -hörer und Prü-
fungskandidatinnen und -kandidaten.
Diese sind verpflichtet, die erforderlichen
Angaben zu machen und Unterlagen vor-
zulegen. Die Ministerin oder der Minister
für Wissenschaft und Kunst wird ermäch-
tigt, durch Rechtsverordnung Umfang
und Einzelheiten der personenbezogenen
Datenverarbeitung einschließlich der
Übermittlung an Dritte zu regeln.

§ 56

Verwaltungskostenbeitrag

(1) Die Hochschulen des Landes nach
§ 2 erheben für die Leistungen bei der
Immatrikulation, Beurlaubung, Rückmel-
dung und Exmatrikulation, bei der allge-
meinen Studienberatung sowie für die
Leistungen der Auslandsämter und bei
der Vermittlung von Praktika einen Ver-
waltungskostenbeitrag in Höhe von ins-
gesamt 50 Euro für jedes Semester.

(2) Der Nachweis der Zahlung des Bei-
trags ist bei der Erstimmatrikulation und
bei jeder folgenden Rückmeldung zu
führen.

(3) Erfordert ein Studium im selben Se-
mester die Immatrikulation an einer wei-
teren Hochschule, so ist an dieser kein
Verwaltungskostenbeitrag zu erheben.

(4) Der Beitrag kann ganz oder teilwei-
se zurückgezahlt werden, wenn während
des Semesters die Hochschule gewechselt
wird.

(5) Ausländischen Studierenden kann
der Beitrag erlassen werden, wenn durch
Vereinbarungen die Gegenseitigkeit ge-
währleistet ist.

(6) Im Übrigen findet das Hessische
Verwaltungskostengesetz entsprechende
Anwendung.

§ 57

Versagung und Rücknahme der 
Immatrikulation

(1) Die Immatrikulation ist zu versa-
gen, wenn die Bewerberin oder der Be-
werber die erforderliche Hochschulzu-
gangsberechtigung nicht besitzt oder in
einem zulassungsbeschränkten Studien-
gang keinen Studienplatz erhalten hat.

(2) Die Immatrikulation kann insbeson-
dere versagt werden, wenn die Bewerbe-
rin oder der Bewerber

1. keine ausreichenden deutschen
Sprachkenntnisse nachweist,

2. Form und Frist des Immatrikulations-
antrags nicht beachtet,

3. den Nachweis über die Bezahlung
fälliger Beiträge und Gebühren nicht
erbringt,

4. eine andere Hochschule verlassen
hat, weil diese die Immatrikulation
widerrufen oder zurückgenommen
hat,

5. Berufspraxis oder besondere Kennt-
nisse und Fähigkeiten, die nach der
Satzung zu Beginn des Studiums vor-
handen sein müssen, nicht nachweist,

6. in dem Studiengang eine für die Fort-
setzung des Studiums erforderliche
Studien- oder Prüfungsleistung end-
gültig nicht erbracht hat.

(3) Die Immatrikulation ist mit Wir-
kung vom Zeitpunkt der Aufnahme
zurückzunehmen, wenn

1. sie durch arglistige Täuschung, Dro-
hung oder Bestechung herbeigeführt
wurde,

2. sich nachträglich ergibt, dass Versa-
gungsgründe nach Abs. 1 vorgelegen
haben.

§ 58

Rückmeldung, Beurlaubung und 
Studiengangwechsel

(1) Studierende, die nach Ablauf eines
Semesters das Studium fortsetzen wollen,
haben sich bei der Hochschule zurückzu-
melden.

(2) Auf Antrag können Studierende
vom Studium beurlaubt werden, wenn ein
wichtiger Grund nachgewiesen wird.

(3) Die Hochschule kann den Wechsel
des Studiengangs von der Teilnahme an
einer Studienberatung abhängig machen.

§ 59

Exmatrikulation

(1) Mit Ablauf des Semesters, in dem
das Zeugnis über die den Studiengang
beendende Abschlussprüfung ausgehän-
digt wurde, erfolgt die Exmatrikulation,
es sei denn, die Studierenden sind noch
für einen anderen Studiengang immatri-
kuliert oder zur Promotion zugelassen.
Mit der Exmatrikulation endet die Mit-
gliedschaft der Studierenden in der Hoch-
schule.

(2) Studierende sind zu exmatrikulie-
ren, wenn sie

1. dies beantragen,

2. sich nicht ordnungsgemäß zurückge-
meldet haben, ohne beurlaubt zu
sein,

3. aufgrund eines fehlerhaften Zulas-
sungsbescheids immatrikuliert wor-
den sind und die Rücknahme des Zu-
lassungsbescheids unanfechtbar ge-
worden oder sofort vollziehbar ist,
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4. bei der Rückmeldung den Nachweis
über die bezahlten Beiträge für die
Hochschule, das Studentenwerk, die
Studierendenschaft oder die Zahlung
fälliger Gebühren nicht erbringen,

5. bei der Rückmeldung die Erfüllung
der Verpflichtungen nach dem Fünf-
ten Buch Sozialgesetzbuch – Gesetzli-
che Krankenversicherung – vom 
20. Dezember 1988 (BGBl. I S. 2477),
zuletzt geändert durch Gesetz vom
30. Juli 2009 (BGBl. I S. 2495), ge-
genüber der zuständigen Kranken-
kasse nicht nachweisen,

6. eine für die Fortsetzung des Studiums
erforderliche Studien- oder Prüfungs-
leistung endgültig nicht erbracht ha-
ben.

(3) Studierende können exmatrikuliert
werden, wenn sie durch Anwendung von
Gewalt, durch Aufforderung zur Gewalt
oder Bedrohung mit Gewalt

1. den bestimmungsgemäßen Betrieb ei-
ner Hochschuleinrichtung, die Tätig-
keit eines Hochschulorgans oder die
Durchführung einer Hochschulveran-
staltung behindern oder

2. ein Mitglied einer Hochschule von
der Ausübung seiner Rechte und
Pflichten abhalten oder abzuhalten
versuchen.

Gleiches gilt, wenn Studierende an den in
Satz 1 genannten Handlungen teilneh-
men oder wiederholt gegen das Haus-
recht verstoßen, die Ordnung der Hoch-
schule oder ihrer Veranstaltungen stören
oder die Mitglieder der Hochschule hin-
dern, ihre Rechte, Aufgaben oder Pflich-
ten wahrzunehmen. Über die Exmatriku-
lation entscheidet das Präsidium im förm-
lichen Verwaltungsverfahren nach den 
§§ 63 bis 70 des Hessischen Verwaltungs-
verfahrensgesetzes. Mit der Exmatrikula-
tion ist je nach Schwere des Falles eine
Frist bis zu einer Dauer von zwei Jahren
festzusetzen, innerhalb derer eine erneute
Einschreibung an der Hochschule ausge-
schlossen ist. Für weniger schwerwiegen-
de Ordnungsverstöße können durch Sat-
zung der Hochschule Ordnungsmaßnah-
men vorgesehen werden.

(4) Wer innerhalb von zwei Jahren kei-
nen in einer Prüfungs- oder Studienord-
nung vorgesehenen Leistungsnachweis
erbringt, kann exmatrikuliert werden.

SIEBTER ABSCHNITT

Personal

§ 60

Allgemeine Vorschriften

(1) Das Personal der Hochschule steht
im Dienst des Landes, Personalentschei-
dungen sind staatliche Angelegenheiten.

(2) Die Hochschulen nehmen die Auf-
gabe der obersten Dienstbehörde für das

Hochschulpersonal mit Ausnahme der
hauptberuflichen Mitglieder des Präsidi-
ums wahr; § 10 bleibt unberührt.

(3) Auf das beamtete wissenschaftliche
und künstlerische Personal an den Hoch-
schulen des Landes Hessen werden die
für Beamtinnen und Beamte allgemein
geltenden Vorschriften des Hessischen
Beamtengesetzes und des Beamtenstatus-
gesetzes vom 17. Juni 2008 (BGBl. I
S. 1010), geändert durch Gesetz vom 
5. Februar 2009 (BGBl. I S. 160), ange-
wandt, soweit in diesem Gesetz nichts an-
deres bestimmt ist. 

(4) Die beamtenrechtlichen Bestim-
mungen über die Laufbahnen und den
einstweiligen Ruhestand sind auf Profes-
sorinnen und Professoren sowie Junior-
professorinnen und Juniorprofessoren
nicht anzuwenden, soweit in diesem Ge-
setz nichts anderes bestimmt ist. Die Vor-
schriften über die Arbeitszeit mit Ausnah-
me des § 86 Abs. 2 des Hessischen Beam-
tengesetzes sind auf Hochschullehrerin-
nen und Hochschullehrer nicht anzuwen-
den. Erfordert jedoch der Aufgabenbe-
reich einer Hochschuleinrichtung eine re-
gelmäßige oder planmäßige Anwesen-
heit, kann die Arbeitszeit nach § 85 des
Hessischen Beamtengesetzes geregelt
werden. Hochschullehrerinnen und Hoch-
schullehrer können nur mit ihrer Zustim-
mung abgeordnet oder versetzt werden.
Abordnung und Versetzung in ein gleich-
wertiges Amt an einer anderen Hoch-
schule innerhalb des Geltungsbereichs
dieses Gesetzes sind auch ohne ihre Zu-
stimmung zulässig, wenn die Hochschule
oder die Hochschuleinrichtung, an der sie
tätig sind, aufgelöst oder mit einer ande-
ren Hochschule zusammengeschlossen
wird, oder wenn die Studien- oder Fach-
richtung, in der sie tätig sind, ganz oder
teilweise aufgegeben oder an eine andere
Hochschule verlegt wird; in diesen Fällen
beschränkt sich eine Mitwirkung der auf-
nehmenden Hochschule oder Hochschul -
einrichtung bei der Einstellung von Hoch-
schullehrerinnen und Hochschullehrern
auf eine Anhörung. Ein Eintritt in den Ru-
hestand mit Ablauf der Dienstzeit ist bei
Hochschullehrerinnen und Hochschulleh-
rern im Beamtenverhältnis auf Zeit aus-
geschlossen.

(5) Zur Übernahme einer Nebentätig-
keit sind Hochschullehrerinnen und
Hochschullehrer nur insoweit verpflichtet,
als die Nebentätigkeit in unmittelbarem
Zusammenhang mit ihrer Lehr- und For-
schungstätigkeit steht.

(6) Die Vorschriften des Hessischen
Beamtengesetzes über die Laufbahnen
sind auf wissenschaftliche Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter, die Vorschriften
über den einstweiligen Ruhestand auf
wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter in einem Beamtenverhältnis
auf Zeit nicht anzuwenden. Ein Eintritt in
den Ruhestand mit Ablauf der Dienstzeit
ist für wissenschaftliche Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter in einem Beamtenver-
hältnis auf Zeit ausgeschlossen.
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§ 61

Professorinnen und Professoren

(1) Professorinnen und Professoren
sind entsprechend ihrer Aufgabenstel-
lung in Wissenschaft und Kunst, Lehre
und Forschung in ihren Fächern selbst-
ständig tätig. Sie haben die Aufgabe,

1. Forschungs- oder Entwicklungsvor-
haben durchzuführen,

2. den wissenschaftlichen und künstleri-
schen Nachwuchs zu fördern und zu
betreuen,

3. Lehrveranstaltungen ihrer Fächer in
allen Studiengängen abzuhalten,

4. die zur Sicherstellung des Lehrange-
bots gefassten Beschlüsse der Hoch-
schulorgane zu verwirklichen,

5. Mentorin oder Mentor zu sein,

6. sich an der Studienreform und an der
Studienfachberatung zu beteiligen,

7. an Prüfungen mitzuwirken,

8. sich an der Selbstverwaltung der
Hochschule zu beteiligen.

Zu den Aufgaben der Professorinnen und
Professoren kann es gehören, in medizini-
schen und anderen Einrichtungen, die
mittelbar Forschung und Lehre dienen,
mitzuwirken.

(2) Professorinnen und Professoren an
Universitäten und Kunsthochschulen kön-
nen, soweit die Stellenbeschreibung dies
vorsieht, überwiegend Lehraufgaben oder
ausschließlich oder überwiegend For-
schungsaufgaben übertragen werden.

(3) Die in Forschung und Lehre er-
brachten Leistungen sind in Abständen
von fünf Jahren in einem Bericht an das
Präsidium darzustellen; dieses kann eine
kürzere Frist festlegen. Zusagen über die
Ausstattung sind zu befristen. Sie können
auch an bestimmte Voraussetzungen ge-
knüpft werden.

(4) Professorinnen und Professoren
werden in einem Beamten- oder Ange-
stelltenverhältnis beschäftigt. Mit der Be-
gründung des Angestelltenverhältnisses
ist die Bezeichnung „Professorin“ oder
„Professor” verliehen. Die Bezeichnung
kann nach Beendigung der Anstellung
weitergeführt werden, wenn die Dienst-
zeit mindestens fünf Jahre betrug. Für
den Verlust der Bezeichnung gelten die
beamtenrechtlichen Bestimmungen über
die Amtsbezeichnung.

(5) Das Angestelltenverhältnis kann
unbefristet oder befristet, das Beamten-
verhältnis auf Lebenszeit oder auf Zeit
begründet werden. Die Dauer des Beam-
tenverhältnisses auf Zeit beträgt drei bis
sechs Jahre. Das befristete Beamtenver-
hältnis kann einmal verlängert werden;
die Gesamtdauer des Beamtenverhältnis-
ses auf Zeit darf sechs Jahre nicht über-
schreiten.

(6) Die Entfristung einer befristeten
Beschäftigung und die Umwandlung ei-
nes Beamtenverhältnisses auf Zeit in ein

Beamtenverhältnis auf Lebenszeit ist
möglich, wenn in der Ausschreibung der
Stelle auf die Umwandlungs- oder Entfris-
tungsmöglichkeit hingewiesen worden ist
und entweder vor Ende der Beschäfti-
gung die Leistungen begutachtet worden
sind oder eine andere Hochschule einen
Ruf erteilt hat.

(7) Bei der ersten Berufung in ein Pro-
fessorenamt sollen Professorinnen und
Professoren zu Beamten auf Probe er-
nannt werden. Die Probezeit beträgt drei
Jahre. Abweichend von Satz 1 und 2 ist
eine Ernennung auf Lebenszeit möglich,
wenn eine andere Hochschule einen Ruf
erteilt hat. Bei einer Beschäftigung im An-
gestelltenverhältnis gelten Satz 1 bis 3
entsprechend.

(8) Eine Teilzeitprofessur kann vorge-
sehen werden, wenn im Interesse der Ak-
tualität des Lehrangebots oder des Wis-
senstransfers die Verbindung zur Berufs-
oder Wirtschaftswelt aufrechterhalten
bleiben soll. Sie kann im Angestellten-
oder Beamtenverhältnis wahrgenommen
werden und umfasst mindestens die Hälf-
te des Umfangs einer Vollzeitprofessur;
eine Ausgestaltung in Blockform ist zuläs-
sig. An künstlerischen Fachbereichen so-
wie in begründeten Ausnahmefällen
kann sie geringeren Umfang haben und
nebenberuflich, auch in Form einer
selbstständigen Tätigkeit, wahrgenom-
men werden.

(9) Professorinnen und Professoren ste-
hen nach dem Ausscheiden aus dem akti-
ven Dienst die mit der Lehrbefugnis ver-
bundenen Rechte zur Abhaltung von
Lehrveranstaltungen und zur Beteiligung
an Prüfungsverfahren zu. Sie führen die
Bezeichnung „Professorin“ oder „Profes-
sor“; Abs. 4 Satz 3 findet Anwendung.

§ 62

Einstellungsvoraussetzungen

(1) Mindestvoraussetzungen für die
Einstellung als Professorin oder Professor
sind neben den allgemeinen dienstrecht-
lichen Voraussetzungen ein abgeschlosse-
nes Hochschulstudium, die für die Erfül-
lung der Aufgaben nach § 61 Abs. 1 erfor-
derliche Befähigung zu wissenschaftlicher
oder künstlerischer Arbeit und die dafür
erforderliche pädagogische Eignung.

(2) Als Nachweis der Befähigung zu
wissenschaftlicher Arbeit gilt in der Regel
die Qualität der Promotion; darüber hin-
aus werden nach den Anforderungen der
Stelle verlangt:

1. zusätzliche wissenschaftliche Leistun-
gen oder

2. besondere Leistungen bei der An-
wendung oder Entwicklung wissen-
schaftlicher Erkenntnisse und Metho-
den in einer mindestens fünfjährigen
beruflichen Praxis, von der mindes-
tens drei Jahre außerhalb des Hoch-
schulbereichs ausgeübt worden sein
müssen.
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Die erforderliche Befähigung zu künstle-
rischer Arbeit wird durch besondere
künstlerische Leistungen während einer
mehrjährigen, den Aufgaben einer Pro-
fessur förderlichen und erfolgreichen be-
ruflichen Tätigkeit nachgewiesen; je nach
den Anforderungen der Stelle sind darü-
ber hinaus zusätzliche künstlerische Leis-
tungen nachzuweisen. Pädagogische Eig-
nung wird durch selbstständige Lehre
nachgewiesen, deren Qualität durch Eva-
luierung oder auf andere Weise festge-
stellt ist.

(3) An die Stelle einer Promotion kann
ein gleichwertiger wissenschaftlicher
Qualifikationsnachweis treten, wenn in
der entsprechenden Fachrichtung eine
Promotion nicht üblich ist.

(4) Auf eine Stelle, deren Funktionsbe-
schreibung die Wahrnehmung schul-
pädagogischer, fachdidaktischer oder er-
ziehungswissenschaftlicher Aufgaben in
der Lehrerbildung vorsieht, soll nur beru-
fen werden, wer nach der Ausbildung ei-
ne dreijährige Schulpraxis nachweist.

(5) Abweichend von Abs. 1 und 2
kann, soweit es der Eigenart des Fachge-
biets und den Anforderungen der Stelle
entspricht, als Professorin oder Professor
auch eingestellt werden, wer hervorra-
gende fachbezogene Leistungen in der
Praxis und pädagogische Eignung nach-
weist. Die allgemeinen dienstrechtlichen
Voraussetzungen müssen erfüllt sein.

(6) In medizinischen Fachbereichen
müssen die Bewerberinnen und Bewerber
die für das Fachgebiet vorgesehene Wei-
terbildung nachweisen.

§ 63

Berufungsverfahren

(1) Freie und frei werdende Professu-
ren und Juniorprofessuren werden von
der Leitung der Hochschule unter Anga-
be der Art und des Umfangs der zu erfül-
lenden Aufgaben, der Qualifikations-
merkmale und des Zeitpunkts der Beset-
zung öffentlich und im Regelfall interna-
tional ausgeschrieben. Von der Ausschrei-
bung kann im begründeten Einzelfall ab-
gesehen werden, wenn eine Professorin
oder ein Professor der Hochschule einen
Ruf einer anderen Hochschule auf eine
höherwertige Professur erhalten hat oder
wenn eine Juniorprofessorin oder ein Ju-
niorprofessor der Hochschule als Profes-
sorin oder Professor berufen werden soll.

(2) Zur Vorbereitung eines Berufungs-
vorschlags setzt das Dekanat im Einver-
nehmen mit der Präsidentin oder dem
Präsidenten eine Berufungskommission
ein, der entsprechend der Aufgabenstel-
lung der zu besetzenden Professur auch
Mitglieder aus anderen Fachbereichen
oder auswärtige Mitglieder angehören,
und bestimmt deren Vorsitzende oder de-
ren Vorsitzenden. Der Kommission
gehören an einer Universität oder Kunst-
hochschule fünf Mitglieder der Professo-
rengruppe, zwei Studierende und zwei
wissenschaftliche Mitglieder, an einer

Fachhochschule drei Mitglieder der Pro-
fessorengruppe und zwei Studierende an.
Jeder Kommission soll mindestens eine
Wissenschaftlerin angehören. Die Beru-
fungsordnung kann die Benennung Beru-
fungsbeauftragter durch die Hochschul-
leitung vorsehen, die an den Sitzungen
der Berufungskommission beratend teil-
nehmen.  

(3) Der Fachbereich stellt aus dem
Kreis der Bewerberinnen und Bewerber
die Berufungsliste auf; im begründeten
Ausnahmefall kann eine Person vorge-
schlagen werden, die sich nicht beworben
hat. Der Berufungsvorschlag ist zu be-
gründen; er soll drei Namen enthalten
und ihm sollen zwei vergleichende Gut-
achten auswärtiger Fachleute beigefügt
sein. Soweit von der Ausschreibung nach
Abs. 1 Satz 2 abgesehen wird, müssen
dem Berufungsvorschlag Gutachten zwei-
er auswärtiger Fachleute beigefügt sein.
Den Ruf erteilt die Präsidentin oder der
Präsident. Die Präsidentin oder der Präsi-
dent ist bei der Ruferteilung an die in der
Berufungsliste angegebene Reihenfolge
nicht gebunden.

(4) Bei der Berufung können Mitglie-
der der eigenen Hochschule in begründe-
ten Ausnahmefällen berücksichtigt wer-
den. Juniorprofessorinnen und Juniorpro-
fessoren der eigenen Hochschule können
dann berücksichtigt werden, wenn sie
nach ihrer Promotion die Hochschule ge-
wechselt haben oder mindestens drei Jah-
re außerhalb der berufenden Hochschule
wissenschaftlich tätig gewesen sind.

(5) Die Hochschulen können in be-
gründeten Ausnahmefällen mit Zustim-
mung des Hochschulrats von einzelnen
Bestimmungen der Abs. 1 bis 4 abwei-
chen.

§ 64

Juniorprofessorinnen und
Juniorprofessoren

(1) Juniorprofessorinnen und Junior-
professoren nehmen die Aufgaben von
Professorinnen und Professoren mit dem
Ziel wahr, sich für eine Lebenszeitprofes-
sur zu qualifizieren; ihre Aufgaben in der
Lehre sind zugunsten der eigenverant-
wortlichen Forschung entsprechend zu
verringern.

(2) Einstellungsvoraussetzungen für
Juniorprofessorinnen und Juniorprofesso-
ren sind neben den allgemeinen dienst-
rechtlichen Voraussetzungen:

1. ein abgeschlossenes Hochschulstudi-
um,

2. pädagogische Eignung,

3. besondere Befähigung zu wissen-
schaftlicher Arbeit, die in der Regel
durch die herausragende Qualität ei-
ner Promotion nachgewiesen wird.

Juniorprofessorinnen und Juniorprofesso-
ren mit ärztlichen, zahnärztlichen oder
tierärztlichen Aufgaben sollen zusätzlich
die Anerkennung als Fachärztin oder
Facharzt nachweisen, soweit für das be-
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treffende Fachgebiet nach Landesrecht
eine entsprechende Weiterbildung vorge-
sehen ist. § 62 Abs. 4 findet Anwendung.

(3) Die Promotions- und Beschäfti-
gungsphase vor Beginn der Juniorprofes-
sur soll grundsätzlich sechs Jahre, in der
Medizin neun Jahre nicht überschreiten.

(4) Juniorprofessorinnen und Junior-
professoren werden für die Dauer von
drei Jahren beschäftigt. Das Angestellten-
oder Beamtenverhältnis soll mit ihrer Zu-
stimmung spätestens vier Monate vor sei-
nem Ablauf um weitere drei Jahre verlän-
gert werden, wenn sie sich in Forschung
und Lehre weiterqualifiziert haben. Die
Entscheidung trifft die Leitung der Hoch-
schule auf Vorschlag des Dekanats. Juni-
orprofessorinnen und Juniorprofessoren,
die sich nicht bewährt haben, können ein
weiteres Jahr beschäftigt werden, eine
weitere Verlängerung ist abgesehen von
den Fällen des § 67 nicht zulässig. Eine
erneute Einstellung als Juniorprofessorin
oder Juniorprofessor ist ausgeschlossen.

(5) Die Befristungsregelungen des
Abs. 4 gelten für Juniorprofessorinnen
und Juniorprofessoren an nichtstaatlichen
Hochschulen entsprechend.

§ 65

Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter

(1) Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter erbringen wissenschaftli-
che Dienstleistungen in Forschung und
Lehre, in der Betreuung wissenschaftli-
cher Sammlungen und Geräte und im Be-
trieb wissenschaftlicher und der Kranken-
versorgung dienender Einrichtungen. Zu
den wissenschaftlichen Dienstleistungen
gehört auch, Studierenden Fachwissen
und praktische Fertigkeiten zu vermitteln
und sie in der Anwendung wissenschaftli-
cher Methoden zu unterweisen, soweit
dies zur Gewährleistung des erforderli-
chen Lehrangebots notwendig ist. In be-
gründeten Fällen kann wissenschaftli-
chen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
auch die selbstständige Wahrnehmung
von Aufgaben in Forschung und Lehre
übertragen werden. Im Rahmen der be-
stehenden Möglichkeiten soll den wissen-
schaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern Gelegenheit zu selbstbestimmter
Forschung und zu hochschuldidaktischer
Qualifizierung gegeben werden. Ihre Ver-
pflichtung zur Erbringung der vollen, ver-
traglich oder in anderer Weise festgeleg-
ten Dienstleistung bleibt hiervon un-
berührt. Soweit sie dem Aufgabenbereich
von Mitgliedern der Professorengruppe
zugewiesen sind, sind diese weisungsbe-
rechtigt.

(2) Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter können in einem befriste-
ten oder unbefristeten Arbeitsverhältnis
sowie als Beamte auf Zeit oder Lebenszeit
beschäftigt werden. Die Gesamtdauer der
Beschäftigung als wissenschaftliche Mit-
arbeiterin oder wissenschaftlicher Mitar-
beiter im Beamtenverhältnis auf Zeit darf
zwölf Jahre nicht überschreiten; sie ver-

ringert sich um Zeiten der Beschäftigung
als wissenschaftliche Mitarbeiterin oder
Mitarbeiter in einem befristeten oder un-
befristeten Arbeitsverhältnis; sie verlän-
gert sich bei Betreuung eines oder mehre-
rer Kinder unter 18 Jahren um zwei Jahre
je Kind. Soweit die Erbringung der
Dienstleistungen nach Abs. 1 in einem
befristeten Arbeitsverhältnis oder einem
Beamtenverhältnis auf Zeit zugleich der
eigenen wissenschaftlichen Qualifizie-
rung dient, gilt Abs. 1 Satz 5 mit der Maß-
gabe, dass auch während der Dienstzeit
Gelegenheit zu eigenständiger wissen-
schaftlicher Arbeit eingeräumt wird. Hier-
für steht ein Drittel der Arbeitszeit zur
Verfügung.

(3) Ein unbefristetes Arbeitsverhältnis
oder ein Beamtenverhältnis auf Lebens-
zeit kann zur Wahrnehmung von Dauer-
aufgaben begründet werden.

(4) Einstellungsvoraussetzung für wis-
senschaftliche Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter ist neben den allgemeinen
dienst rechtlichen Voraussetzungen ein
abgeschlossenes Hochschulstudium und,
soweit es die Anforderungen der Stelle
erfordern, eine qualifizierte Promotion.
Soll eine Einstellung in ein unbefristetes
Angestelltenverhältnis oder in ein Beam-
tenverhältnis erfolgen, ist regelmäßig 
eine qualifizierte Promotion erforderlich.
An die Stelle der Promotion können in be-
gründeten Ausnahmefällen gleichwertige
wissenschaftliche Leistungen und, soweit
es die Anforderungen der Stelle ge -
statten, eine qualifizierte zweite Staats-
prüfung treten.

(5) Für künstlerische Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter gelten die vorstehenden
Bestimmungen entsprechend.

§ 66

Lehrkräfte für besondere Aufgaben

Die Vermittlung praktischer Fertigkei-
ten und auf wissenschaftlicher Grundlage
beruhender Kenntnisse, deren Vermittlung
nicht die Einstellungsvoraussetzungen
nach § 62 erfordert, kann Lehrkräften für
besondere Aufgaben übertragen werden. 

§ 67

Befristete Beschäftigungsverhältnisse

(1) Dem künstlerischen und wissen-
schaftlichen Personal in einem Beamten-
verhältnis auf Zeit ist das Dienstverhältnis
um Zeiten

1. einer Beurlaubung oder Ermäßigung
der Arbeitszeit um mindestens ein
Fünftel der regelmäßigen Arbeitszeit
nach § 85a Abs. 4 des Hessischen Be-
amtengesetzes oder wegen einer
Schwerbehinderung,

2. einer Beurlaubung für eine wissen-
schaftliche oder künstlerische Tätig-
keit oder eine außerhalb des Hoch-
schulbereichs oder im Ausland durch-
geführte wissenschaftliche, künstleri-
sche oder berufliche Aus-, Fort- oder
Weiterbildung,
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3. einer Inanspruchnahme von Eltern-
zeit nach § 1 der Hessischen Eltern-
zeitverordnung vom 7. März 2007
(GVBl. I S. 238), geändert durch Ge-
setz vom 5. März 2009 (GVBl. I S. 95),

4. eines Beschäftigungsverbots nach
den §§ 1 bis 3 der Hessischen Mutter-
schutzverordnung vom 19. Dezember
1991 (GVBl. 1992 I S. 1), zuletzt geän-
dert durch Gesetz vom 5. März 2009
(GVBl. I S. 95),

5. eines während des Bestehens des
Dienstverhältnisses absolvierten
Grundwehr- oder Ersatzdienstes,

6. einer Freistellung im Umfang von
mindestens einem Fünftel der regel-
mäßigen Arbeitszeit zur Wahrneh-
mung von Aufgaben in einer Perso-
nal- oder Schwerbehindertenvertre-
tung oder zur Wahrnehmung von
Aufgaben als Frauenbeauftragte ei-
ner Hochschule,

7. des Ruhens der Rechte und Pflichten
aus dem Beamtenverhältnis nach § 30
des Hessischen Abgeordnetengeset-
zes vom 18. Oktober 1989 (GVBl. I 
S. 261), zuletzt geändert durch Gesetz
vom 2. April 2009 (GVBl. I S. 139),

zu verlängern. Die Höchstdauer der Ver-
längerung nach Nr. 1, 2 und 6 darf jeweils
zwei Jahre nicht überschreiten.

(2) Soweit ein befristetes Angestellten-
verhältnis begründet worden ist, gilt 
Abs. 1 außer in den in § 85a des Hessi-
schen Beamtengesetzes geregelten Fällen
der Beurlaubung und Teilzeitbeschäfti-
gung entsprechend.

(3) Befindet sich eine Person, die in ein
Beamtenverhältnis auf Zeit an einer
Hochschule des Landes berufen wird, in
einem Beamtenverhältnis auf Lebenszeit
des Landes oder einer Hochschule des
Landes, ruhen die Rechte und Pflichten
aus diesem Amt für die Dauer des Beam-
tenverhältnisses auf Zeit; § 39 Abs. 4 Satz 3
gilt entsprechend.

§ 68

Wahrnehmung der Dienstaufgaben

(1) Art und Umfang der Aufgaben, die
Angehörige des wissenschaftlichen Perso-
nals nach den §§ 61 bis 67 wahrnehmen,
richten sich nach der Ausge staltung des
Dienstverhältnisses sowie nach der Funk-
tionsbeschreibung der Stelle. Die Festle-
gung steht unter dem Vorbehalt einer
Überprüfung in angemessenen Abstän-
den. Der Vorbehalt ist bei Angehörigen
des beamteten Personals in die Einwei-
sungsverfügung in die Stelle, bei An-
gehörigen des angestellten Personals in
den Arbeitsvertrag aufzunehmen. Bei
Professorinnen und Professoren kann in
Ausnahmefällen für begrenzte Zeit die
ausschließliche oder überwiegende Wahr-
nehmung von Aufgaben der Forschung in
dem betreffenden Fach oder der Selbst-
verwaltung gestattet werden. Die Wahr-
nehmung von Aufgaben für Einrichtun-
gen der Wissenschaftsförderung und der

hochschulübergreifenden Zusammenar-
beit, die überwiegend aus staatlichen
Mitteln finanziert werden, soll auf Antrag
von der Leitung der Hochschule zur
dienstlichen Aufgabe erklärt werden,
wenn dies mit der Erfüllung der übrigen
Aufgaben vereinbar ist.

(2) Angehörige des wissenschaftlichen
Personals mit Lehraufgaben können ver-
pflichtet werden, ihre Lehr- und Prü-
fungsverpflichtungen an einer weiteren
Hochschule zu erbringen, wenn dies zur
Gewährleistung eines gemeinsam veran-
stalteten Lehrangebots an dieser Hoch-
schule erforderlich ist oder an ihrer Hoch-
schule ein ihrer Lehrverpflichtung ent-
sprechender Lehrbedarf nicht besteht.

(3) Angehörige des wissenschaftlichen
Personals können für ein Semester von
ihren dienstlichen Verpflichtungen freige-
stellt werden, wenn sie zuvor zusätzliche
Aufgaben übernommen haben. Hierüber
ist mit der Dekanin oder dem Dekan eine
Vereinbarung zu treffen, die der Zustim-
mung der Leitung der Hochschule bedarf.
Sie soll nicht erteilt werden, wenn die
Freistellung die Erfüllung der Aufgaben
in der Einrichtung, in der das Mitglied
tätig ist, mehr als geringfügig beeinträch-
tigt.

(4) Mitglieder der Professorengruppe,
die mindestens sieben Semester in der
Lehre tätig gewesen sind, kann die Lei-
tung der Hochschule nach Stellungnahme
der Dekanin oder des Dekans für For-
schungs- oder Entwicklungsvorhaben von
ihren Lehr- und Prüfungsverpflichtungen
für ein Semester befreien, wenn dies den
Lehrbetrieb und die Prüfungsverfahren
nicht beeinträchtigt.

(5) Die Präsidentin oder der Präsident
sowie die Dekaninnen und Dekane tra-
gen für die ordnungsgemäße Wahrneh-
mung der dienstlichen Aufgaben in Leh-
re, Betreuung und Prüfung in der Vorle-
sungs- und vorlesungsfreien Zeit Sorge.

(6) Für das künstlerische Personal gel-
ten die vorstehenden Bestimmungen ent-
sprechend.

§ 69

Lehrverpflichtung

Die Ministerin oder der Minister für
Wissenschaft und Kunst wird ermächtigt,
den Umfang der dienstrechtlichen Lehr-
verpflichtung des künstlerischen und wis-
senschaftlichen Personals unter Berück-
sichtigung der jeweiligen Aufgaben
durch Rechtsverordnung festzulegen. Bei
der Festlegung der Lehrverpflichtung
sind die Beanspruchung durch sonstige
dienstliche Aufgaben sowie der unter-
schiedliche Zeitaufwand für die Vorberei-
tung und Durchführung der verschiede-
nen Arten von Lehrveranstaltungen zu
berücksichtigen. Darüber hinaus soll vor-
gesehen werden, dass Lehrende

1. ihre Lehrverpflichtung im Durchschnitt
mehrerer aufeinanderfolgender Se -
mes ter erfüllen können,
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2. einer Lehreinheit mit der gleichen
Lehrverpflichtung ihre Lehrverpflich-
tungen innerhalb eines bestimmten
Zeitraums untereinander ausgleichen
können.

§ 70

Nebentätigkeit, Nutzungsentgelt

Werden bei der Ausübung einer Ne-
bentätigkeit gegen Entgelt Personal,
Sachmittel oder Einrichtungen der Hoch-
schule in Anspruch genommen, ist ein an-
gemessenes Nutzungsentgelt an die
Hochschule zu entrichten. Das Nähere,
insbesondere die für die Erhebung zu-
ständige Stelle sowie die Höhe des Nut-
zungsentgelts regelt die Ministerin oder
der Minister für Wissenschaft und Kunst
durch Rechtsverordnung. Im Übrigen gel-
ten für Nebentätigkeiten die allgemeinen
beamtenrechtlichen Vorschriften.

§ 71

Lehrbeauftragte

(1) Zur Ergänzung des Lehrangebots
können Lehraufträge erteilt werden. Die
Lehrbeauftragten sind nebenberuflich
tätig. Sie nehmen die ihnen übertragenen
Lehraufgaben selbstständig wahr.

(2) Ein Lehrauftrag ist zu vergüten;
dies gilt nicht, wenn die durch den Lehr-
auftrag entstehende Belastung bei der
Bemessung der Dienstaufgaben berück-
sichtigt wird. 

(3) Lehraufträge können in künstleri-
schen Studiengängen zur Ergänzung und
Sicherstellung des Lehrangebots im Um-
fang bis zu acht Wochenstunden von der
Leitung der Hochschule erteilt werden.

§ 72

Honorarprofessorinnen und 
-professoren

(1) Die Leitung der Hochschule kann
auf Vorschlag des Fachbereichs nach An-
hörung des Senats Personen, die beson-
dere Leistungen bei der Anwendung oder
Entwicklung wissenschaftlicher Erkennt-
nisse und Methoden in der Berufspraxis
oder besondere künstlerische Leistungen
erbracht haben, eine Honorarprofessur
übertragen; sie führen die akademische
Bezeichnung „Professorin“ oder „Profes-
sor“.

(2) Honorarprofessorinnen und -profes-
soren sind berechtigt und verpflichtet, an
der Hochschule zu lehren; § 25 Abs. 2
Satz 3 und 4 gilt entsprechend.

§ 73

Professorinnen und Professoren 
ehrenhalber

Die Landesregierung kann Personen,
die sich in besonderer Weise um Wissen-
schaft oder Kunst verdient gemacht ha-
ben, auf Vorschlag des Ministeriums den
Ehrentitel „Professorin“ oder „Professor“
verleihen.

§ 74

Vorübergehende Wahrnehmung von 
wissenschaftlichen Aufgaben

Vertretungs- und Gastprofessorinnen
und -professoren sowie Gastwissenschaft-
lerinnen und -wissenschaftler können von
der Hochschule bestellt werden. Die Be-
stellung von Vertretungsprofessorinnen
und -professoren soll zwei Jahre nicht
überschreiten.

§ 75

Studentische und wissenschaftliche 
Hilfskräfte

(1) Studentische und wissenschaftliche
Hilfskräfte haben die Aufgabe, Studieren-
de durch Tutorien in ihrem Studium zu
unterstützen, Dienstleistungen in For-
schung und Lehre sowie studiennahe
Dienstleistungen zur Unterstützung von
Studium und Lehre zu erbringen. Sie er-
bringen ihre Dienstleistungen, die zu-
gleich der eigenen Aus- und Weiterbil-
dung dienen sollen, nebenberuflich.

(2) Studentische Hilfskräfte sind an ei-
ner Hochschule in einem Studiengang
immatrikuliert, der zu einem ersten oder
weiteren berufsqualifizierenden Hoch-
schulabschluss führt; wissenschaftliche
Hilfskräfte müssen ein Hochschulstudium
abgeschlossen haben.

(3) Die Beschäftigung als studentische
Hilfskraft soll in der Regel zwei Jahre, die
Beschäftigung als wissenschaftliche Hilfs-
kraft darf vier Jahre nicht überschreiten.

ACHTER ABSCHNITT

Studierendenschaft

§ 76

Studierendenschaft

(1) Die Studierenden einer Hochschule
bilden die Studierendenschaft. Sie ist eine
rechtsfähige Körperschaft des öffentlichen
Rechts und als solche Glied der Hoch-
schule.

(2) Die Studierendenschaft gibt sich ei-
ne Satzung, die vom Studierendenparla-
ment mit einer Mehrheit von zwei Dritteln
der Anwesenden, mindestens mit der
Mehrheit seiner Mitglieder, beschlossen
wird. Sie trifft insbesondere nähere Be-
stimmungen über

1. die Wahl, Zusammensetzung, Befug-
nisse und Beschlussfähigkeit der Or-
gane der Studierendenschaft,

2. die Amtszeit der Mitglieder von Or-
ganen der Studierendenschaft und
den Verlust der Mitgliedschaft,

3. die Art der Beschlussfassung sowie
Form und Bekanntgabe der Organbe-
schlüsse,

4. die Bildung von Fachschaften und die
Wahl, Zusammensetzung und Befug-
nisse von deren Organen.

(3) Die Studierendenschaft erhebt
Beiträge von ihren Mitgliedern. Sie sind
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so zu bemessen, dass die Erfüllung der
gesetzlichen Aufgaben der Studierenden-
schaft unter Beachtung der Grundsätze
der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit
gewährleistet ist und die sozialen Verhält-
nisse der Studierenden angemessen
berücksichtigt werden. Die Beiträge sind
bei der Immatrikulation oder Rückmel-
dung fällig und werden von der für die
Hochschule zuständigen Kasse gebühren-
frei eingezogen.

(4) Der vom Studierendenparlament
festgesetzte Betrag wird von der für die
Hochschule zuständigen Kasse in voller
Höhe eingezogen, wenn sich bei der vor-
ausgegangenen Wahl zu der Studieren-
denschaft mindestens 25 vom Hundert
der Wahlberechtigten beteiligt haben. Bei
einer geringeren Wahlbeteiligung werden
zunächst die Aufwendungen für das Se-
mesterticket bei der Bemessung des Bei-
trags berücksichtigt. Der verbleibende
Teil der festgesetzten Beiträge verringert
sich um 75 vom Hundert bei einer Wahl-
beteiligung von nicht mehr als 10 vom
Hundert. Er erhöht sich um 5 vom Hun-
dert mit jedem Prozentpunkt einer höhe-
ren Wahlbeteiligung. Die Studierenden-
schaft kann von Satz 1 bis 3 abweichende
Regelungen in der Satzung nach Abs. 2
vorsehen.

§ 77

Aufgaben der Studierendenschaft

(1) Die Studierendenschaft verwaltet
ihre Angelegenheiten selbst. Sie wirkt an
der Selbstverwaltung der Hochschule mit.

(2) Die Studierendenschaft hat folgen-
de Aufgaben:

1. Vertretung der Gesamtheit ihrer Mit-
glieder im Rahmen ihrer gesetzlichen
Befugnisse,

2. Wahrnehmung der hochschulpoliti-
schen Belange ihrer Mitglieder,

3. Wahrnehmung der wirtschaftlichen
und sozialen Belange der Studieren-
den, soweit sie nicht dem Studenten-
werk oder anderen Trägern übertra-
gen sind,

4. Pflege überregionaler und internatio-
naler Studierendenbeziehungen,

5. Förderung der politischen Bildung und
des staatsbürgerlichen Verantwor-
tungsbewusstseins der Studierenden,

6. Unterstützung kultureller und musi-
scher Interessen der Studierenden,

7. Förderung des freiwilligen Studieren-
densports, soweit nicht die Hochschu-
le dafür zuständig ist.

§ 78

Organe der Studierendenschaft

(1) Das Studierendenparlament ist das
oberste beschlussfassende Organ der Stu-
dierendenschaft. Es wird in freier, glei-
cher und geheimer Wahl gewählt. Es be-
schließt die Satzung der Studierenden-
schaft, in der auch weitere Organe vorge-

sehen werden können. Vorzusehen ist ein
Organ, welches die Studierendenschaft
nach außen vertritt, die laufenden Ge-
schäfte führt und die Beschlüsse des Stu-
dierendenparlaments ausführt. Dieses Or-
gan wird durch das Studierendenparla-
ment gewählt und ist diesem gegenüber
rechenschaftspflichtig. Vorzusehen ist
auch ein Rechnungsprüfungsausschuss.

(2) Das Studierendenparlament be-
schließt über grundsätzliche Angelegen-
heiten der Studierendenschaft, die Sat-
zung, den Haushaltsplan und die Festset-
zung der Beiträge.

(3) Die Satzung der Studierenden-
schaft muss in Universitäten und Fach-
hochschulen eine Gliederung in Fach-
schaften vorsehen. Fachschaften vertreten
die fachlichen Belange der ihnen an-
gehörenden Studierenden.

§ 79

Haushalt

Das geschäftsführende Organ der Stu-
dierendenschaft legt dem Studierenden-
parlament nach dem Ende des Haushalts-
jahres unverzüglich das Rechnungsergeb-
nis vor. Der Haushaltsplan der Studieren-
denschaft und die Entlastung des ge-
schäftsführenden Organs der Studieren-
denschaft durch das Studierendenparla-
ment bedürfen der Zustimmung der Lei-
tung der Hochschule. Die Zustimmung
zum Haushaltsplan und zur Entlastung
darf nur versagt werden, wenn die
Grundsätze einer ordnungsgemäßen
Haushaltsführung verletzt sind. Die Haus-
halts-, Wirtschafts- und Kassenführung
der Studierendenschaft unterliegt der
Prüfung durch den Hessischen Rech-
nungshof. Dieser kann das Prüfungsamt
des Hessischen Rechnungshofs mit der
Prüfung beauftragen.

§ 80

Rechtsaufsicht

Die Präsidentin oder der Präsident übt
die Rechtsaufsicht aus und genehmigt die
Satzungen und die Beiträge; § 10 gilt ent-
sprechend. Kommt die Studierenden-
schaft einer Anordnung der Aufsichts-
behörde nicht nach, kann sie zu der von
ihr geforderten Handlung oder Unterlas-
sung durch Ordnungsgeld angehalten
werden. Das Ordnungsgeld muss für den
Fall der Zuwiderhandlung vor der Fest-
setzung schriftlich in bestimmter Höhe
angedroht werden. Es kann wiederholt
festgesetzt und vollstreckt werden. Die
Aufsichtsbehörde kann anordnen, dass
die Kasse das festgesetzte Ordnungsgeld
aus den von ihr eingezogenen Beiträgen
der Studierendenschaft einbehält. Ver-
wenden Organe der Studierendenschaft
oder der Fachschaften Beiträge rechts-
widrig, kann die Aufsichtsbehörde befris -
tet die von der Kasse eingezogenen
Beiträge ganz oder teilweise sperren und
weitere Verfügungen dieser Organe über
die Mittel der Studierendenschaft unter-
sagen.
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NEUNTER ABSCHNITT

Stiftungsuniversität Frankfurt am Main

§ 81

Stiftungsrechtsform und Sitz

Die Johann-Wolfgang-Goethe-Univer-
sität Frankfurt am Main ist als Hochschu-
le des Landes eine rechtsfähige Stiftung
des öffentlichen Rechts mit Sitz in Frank-
furt am Main (Stiftungsuniversität).

§ 82

Stiftungszweck

(1) Zweck der Stiftung ist es,

1. die Stiftungsuniversität als Hochschule
des Landes zu betreiben,

2. die Qualität von Forschung, Lehre,
Studium und Weiterbildung an der
Stiftungsuniversität zu steigern.

(2) Zur Verwirklichung dieser Zwecke
kann die Stiftung

1. private und öffentliche Finanzmittel für
die Weiterentwicklung der Stiftungs -
universität einwerben,

2. rechtsfähige Stiftungen verwalten und
die Treuhänderschaft für nicht rechts-
fähige Stiftungen übernehmen, soweit
deren Zwecke mit dem Zweck der Stif-
tung vereinbar sind, und

3. Gesellschaften des Privatrechts errich-
ten und sich an solchen Gesellschaften
beteiligen und neue Formen der Zu-
sammenarbeit mit Dritten erproben,
wenn deren Zwecke mit dem Zweck
der Stiftung vereinbar sind.

(3) Die Stiftung verfolgt ausschließlich
und unmittelbar gemeinnützige Zwecke
im Sinne des § 52 der Abgabenordnung
in der Fassung vom 1. Oktober 2002 
(BGBl. I S. 3869, 2003 I S. 61), zuletzt
geändert durch Gesetz vom 30. Juli 2009
(BGBl. I S. 2474). Die Mittel dürfen nur
für die vorgesehenen Zwecke verwendet
werden. Es darf keine Person durch Aus-
gaben, die dem Zweck der Stiftung fremd
sind, oder durch unverhältnismäßig hohe
Vergütungen begünstigt werden.

§ 83

Stiftungsvermögen, 
Vermögensübertragung

(1) Das Stiftungsvermögen besteht aus
den in den Abs. 4 bis 6 und Abs. 7 Satz 2
Nr. 1 bezeichneten Vermögenswerten und
Forderungen; zusätzlich kann ein Grund-
stockvermögen gebildet werden.

(2) Das Grundstockvermögen ist unge-
schmälert in seinem Bestand zu erhalten,
es ist von anderem Vermögen getrennt zu
halten. Umschichtungen des Grundstock-
vermögens sind nach den Regeln ordent-
licher Wirtschaftsführung zulässig, wenn
sie der dauernden und nachhaltigen Ver-
wirklichung des Stiftungszwecks oder ei-
ner Steigerung der Stiftungsleistung die-
nen.

(3) Zustiftungen des Landes und Drit-
ter, durch die das Grundstockvermögen
gebildet oder erhöht wird, müssen dafür
ausdrücklich bestimmt sein.

(4) Mit Errichtung der Stiftung gehen
auf die Stiftung über:

1. die in der Anlage aufgeführten
Grundstücke des Landes,

2. das im Eigentum des Landes stehen-
de, der Universität gewidmete be-
wegliche Vermögen einschließlich
entsprechender Rechte.

(5) Das Land überträgt im Wege der
Zustiftung weitere Grundstücke jeweils
dann, wenn ihre Bebauung im Rahmen
der Standorterneuerung der Stiftungsuni-
versität abgeschlossen ist. Die Ministerin
oder der Minister für Wissenschaft und
Kunst wird ermächtigt, die Übertragung
der Grundstücke durch Rechtsverordnung
im Einvernehmen mit der Ministerin oder
dem Minister der Finanzen zu regeln.
Neubauten des Landes für die Zwecke
der Stiftungsuniversität können vor der
Eigentumsübertragung durch eine vorläu-
fige Besitzeinweisung unentgeltlich zur
Nutzung überlassen werden.

(6) Soweit der Betrieb der Universität
auf Grundstücken des Landes stattfindet,
die der Stiftungsuniversität nicht übertra-
gen worden sind, stellt das Land diese der
Stiftungsuniversität unentgeltlich für die
noch zu vereinbarende Dauer der Nut-
zung zur Verfügung.

(7) Das Land unterhält die Stiftung
nach § 26 Abs. 3 Nr. 1 der Hessischen
Landeshaushaltsordnung sowie nach
Maßgabe dieses Gesetzes und vertragli-
cher Regelungen.

Die Stiftung erhält insbesondere

1. einen jährlichen Beitrag zum Unter-
halt, der sich nach denselben Vertei-
lungsgrößen richtet, die für die übri-
gen Hochschulen des Landes gelten,

2. Zuweisungen für Bau- und Gerätein-
vestitionen sowie für Bauunterhaltung
nach Maßgabe einer vertraglichen Re-
gelung sowie

3. sonstige Mittel, die nach Maßgabe 
einer vertraglichen Regelung, eines
Hochschulpaktes und der Zielverein-
barungen vergeben werden.

Die vertraglichen Regelungen bedürfen
der Zustimmung des Hessischen Land-
tags.

§ 84

Selbstverwaltung

(1) Die Stiftungsuniversität hat das
Recht der Selbstverwaltung nach § 6 
Abs. 1. Sie kann durch Satzung auf der
Grundlage des Hessischen Verwaltungs-
kostengesetzes Gebühren erheben.

(2) Das Ministerium übt die Stiftungs-
aufsicht sowie die Aufsicht nach § 10 aus.
Die Zuständigkeit des Ministeriums nach
§ 11 geht auf das Präsidium über; dies gilt
nicht für die Grundordnung, der der
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Hochschulrat nach § 86 Abs. 4 Nr. 1 zuzu-
stimmen hat.

(3) Von den Bestimmungen dieses Ge-
setzes können vom Senat im Einverneh-
men mit dem Präsidium für folgende Be-
reiche abweichende Regelungen getrof-
fen werden:

1. von der Organisationsstruktur nach
den §§ 31 bis 49, mit Ausnahme der 
§§ 32 bis 35, durch die Grundordnung,

2. von dem Berufungsverfahren nach 
§ 63 durch Satzung,

3. von der aufgrund des § 69 erlassenen
Rechtsverordnung durch Satzung,

4. von der Qualitätssicherung nach § 12
Abs. 1 durch Satzung,

5. von den Regelungen des Hochschulzu-
gangs nach § 54 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 in
Verbindung mit § 54 Abs. 2 Satz 2
durch Satzung.

(4) Die Bestimmungen des Vierten Ab-
schnitts über Mitglieder im Sinne des § 32
Abs. 1 gelten entsprechend.

(5) Die Mitwirkung des Ministeriums
nach § 3 Abs. 9 dieses Gesetzes, nach den
§ 7 Abs. 3, § 8 Abs. 1 und § 9 der Hoch-
schul-Leistungsbezügeverordnung vom 
4. Februar 2005 (GVBl. I S. 92) und nach 
§ 12 Abs. 2 der Kapazitätsverordnung
vom 10. Januar 1994 (GVBl. I S. 1), zuletzt
geändert durch Verordnung vom 20. Juni
2005 (GVBl. I S. 532), entfällt. Die Zustän-
digkeiten des Ministeriums nach § 13
Abs. 3 Satz 1 der Kapazitätsverordnung
werden auf die Stiftung übertragen.

§ 85

Organe der Stiftung

Organe der Stiftung sind der Hoch-
schulrat, das Stiftungskuratorium, der Se-
nat und das Präsidium als Vorstand. Die
Stiftung wird gerichtlich und außerge-
richtlich von der Präsidentin oder dem
Präsidenten vertreten.

§ 86

Hochschulrat

(1) Dem Hochschulrat gehören elf Mit-
glieder an. Zehn Mitglieder, bei denen es
sich um Persönlichkeiten aus dem Bereich
der Wissenschaft, der Wirtschaft, der be-
ruflichen Praxis oder der Kultur handelt,
werden vom Ministerium für einen Zeit-
raum von vier Jahren bestellt; die erneute
Bestellung ist möglich. Ein Mitglied des
Hochschulrats kann aus wichtigem Grund
vom Ministerium abberufen werden. Die
Mitglieder sind ehrenamtlich tätig und an
Aufträge und Weisungen nicht gebunden.
Eine Aufwandsentschädigung wird durch
das Ministerium festgesetzt. Fünf Mitglie-
der werden vom Senat, vier vom Präsidi-
um und eines vom Stiftungskuratorium
vorgeschlagen. Mitglieder der Stiftungs -
universität und der Landesregierung so-
wie Angehörige oberster Landesbehörden
können insoweit nicht bestellt werden.
Hinzu kommt eine Vertreterin oder ein
Vertreter des Ministeriums. Eine Vertrete-

rin oder ein Vertreter des Senats nimmt
an den Sitzungen des Hochschulrats mit
beratender Stimme teil. Über den Vorsitz
entscheidet der Hochschulrat. Bei Ab-
stimmung mit Stimmengleichheit gibt die
Stimme des vorsitzenden Mitglieds den
Ausschlag. Das Nähere regelt der Hoch-
schulrat in einer Geschäftsordnung.

(2) Der Hochschulrat wirkt an der Be-
stellung der Mitglieder des Präsidiums
mit. Für die Wahl der Präsidentin oder des
Präsidenten bildet er unter Einbeziehung
von Vertreterinnen und Vertretern des Se-
nats eine Findungskommission und er-
stellt nach Beratung mit dem in der
Grundordnung dafür vorgesehenen Gre-
mium einen Wahlvorschlag; er soll meh-
rere Namen enthalten. Der Wahlvor-
schlag der Präsidentin oder des Präsiden-
ten zur Wahl der Vizepräsidentinnen oder
Vizepräsidenten bedarf der Bestätigung
des Hochschulrats. Der Hochschulrat er-
nennt die Präsidentin oder den Präsiden-
ten.

(3) Der Hochschulrat hat ein Initiativ-
recht zu grundsätzlichen Angelegenhei-
ten, insbesondere zu Fragen der Hoch-
schulentwicklung, und übt Kontrollfunk-
tionen in akademischen und wirtschaftli-
chen Angelegenheiten nach Maßgabe der
Abs. 4 bis 6 aus.

(4) Der Zustimmung des Hochschulrats
bedürfen:

1. die Satzungen nach § 84 Abs. 3,

2. die Entwicklungsplanung,

3. ein Antrag auf Abwahl der Präsidentin
oder des Präsidenten.

(5) Er ist ferner zuständig für

1. die Entgegennahme des Rechen-
schaftsberichts des Präsidiums,

2. die Entlastung des Präsidiums,

3. die Berufung der Mitglieder des Stif-
tungskuratoriums auf Vorschlag des
Präsidiums.

(6) Der Hochschulrat bildet aus seinen
Reihen einen Wirtschafts- und Finanzaus-
schuss. Neben der oder dem Vorsitzenden
des Hochschulrats und der Vertreterin
oder dem Vertreter des Ministeriums be-
steht er aus weiteren drei in Wirtschafts-
und Finanzfragen besonders erfahrenen
Mitgliedern, die auf Vorschlag der oder
des Vorsitzenden vom Ministerium be-
stellt werden. Hinzu kommt eine Vertrete-
rin oder ein Vertreter des Ministeriums
der Finanzen. Der Wirtschafts- und Fi-
nanz ausschuss nimmt die Kontrollfunkti-
on des Hochschulrats in wirtschaftlichen
Angelegenheiten wahr. Seiner Zustim-
mung bedürfen:

1. der Vorschlag der Präsidentin oder des
Präsidenten für die Ernennung der
Kanzlerin oder des Kanzlers,

2. Veränderungen oder Belastungen des
Grundstockvermögens sowie Aufnah-
me von Krediten,

3. Investitionsplanungen,

4. der Wirtschaftsplan,
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5. die Wahrnehmung von Aufgaben der
Stiftungsuniversität in privatrechtlicher
Form, insbesondere zur Gründung von
Unternehmen oder zur Beteiligung an
Unternehmen durch die Stiftungsuni-
versität,

6. Grundsätze über die Vergütung der
Professorinnen und Professoren,

7. Tarifverträge der Stiftungsuniversität.

Er ist ferner zuständig für:

1. den Abschluss der Vergütungsverein-
barungen mit den hauptamtlichen Mit-
gliedern des Präsidiums,

2. die Feststellung des Jahresabschlus-
ses.

§ 87

Stiftungskuratorium

(1) Das Stiftungskuratorium berät die
Stiftungsuniversität in wichtigen Fragen
ihrer Entwicklung. Mitglieder des Stif-
tungskuratoriums sind die Oberbürger-
meisterin oder der Oberbürgermeister der
Stadt Frankfurt am Main sowie Freunde
und Förderer der Stiftungsuniversität, die
sich besondere Verdienste um sie erwor-
ben haben. Sie werden auf Vorschlag des
Präsidiums vom Hochschulrat in das Stif-
tungskuratorium berufen. Es schlägt aus
seiner Mitte ein Mitglied für den Hoch-
schulrat vor.

(2) Das Stiftungskuratorium gibt sich
eine Geschäftsordnung.

§ 88

Personal

(1) Die Stiftungsuniversität besitzt
Dienstherrnfähigkeit im Sinne des § 3 des
Hessischen Beamtengesetzes. Die Beam-
tinnen und Beamten werden von der Prä-
sidentin oder dem Präsidenten ernannt.
Professorinnen und Professoren sowie die
hauptberuflichen Mitglieder des Präsidi-
ums, die nicht bereits verbeamtet sind,
sollen in ein Angestelltenverhältnis beru-
fen werden. Die sich hieraus ergebenden
zusätzlichen Kosten werden vom Land
nach Maßgabe einer vertraglichen Rege-
lung erstattet.

(2) Die Stiftungsuniversität hat das
Recht, eigene Tarifverträge abzuschlie -
ßen.

(3) Die an der Stiftungsuniversität und
dem Universitätsklinikum Frankfurt täti-
gen Beamtinnen und Beamten des Lan-
des mit Ausnahme der dorthin abgeord-
neten sind mit Wirkung vom 1. Januar
2008 Beamtinnen und Beamte der Stif-
tungsuniversität.

(4) Die Arbeits- und Auszubildenden-
verhältnisse der an der Stiftungsuniver-
sität und dem Universitätsklinikum
Frankfurt tätigen Beschäftigten im Lan-
desdienst gehen mit Wirkung vom 1. Ja-
nuar 2008 mit allen Rechten und Pflichten
auf die Stiftungsuniversität über. § 22 des
Gesetzes für die hessischen Universitäts-
kliniken bleibt unberührt. Die Arbeits-

und  Auszubildendenverhältnisse werden
unter Anerkennung der beim Land er-
worbenen arbeits- und tarifvertraglichen
Rechte fortgeführt, soweit nicht künftiges
Tarifrecht der Stiftung dem entgegen-
steht. Betriebsbedingte Kündigungen aus
Anlass des Formwechsels der Universität
in eine Stiftung sind ausgeschlossen.
Dienstvereinbarungen gelten fort.

(5) Für neu einzustellende Beschäftigte
gelten bis zum Abschluss eigener kollek-
tiver arbeitsrechtlicher Regelungen die
arbeits- und tarifvertraglichen Bestim-
mungen des Landes.

(6) Die beim Land in einem Beamten-,
Arbeits- oder Ausbildungsverhältnis
zurückgelegten Zeiten werden bei einem
Wechsel zur Stiftungsuniversität bis zum
31. Dezember 2017 von der Stiftungsuni-
versität so angerechnet, als ob sie bei ihr
zurückgelegt worden wären. Entspre-
chendes gilt für die Anrechnung der bei
der Stiftungsuniversität zurückgelegten
Zeiten bei einem Wechsel in den Landes-
dienst. Die Beschäftigten der Stiftungs -
universität dürfen Einrichtungen und An-
gebote des Landes im gleichen Umfang
und zu gleichen Bedingungen in An-
spruch nehmen wie Bedienstete der an-
deren Hochschulen des Landes.

(7) Die Stiftungsuniversität gewährleis -
tet zur Sicherung der Ansprüche auf eine
zusätzliche Alters- und Hinterbliebenen-
versorgung der Beschäftigten, dass die für
eine Beteiligungsvereinbarung mit der
Versorgungsanstalt des Bundes und der
Länder aufgrund deren Satzung geforder-
ten tatsächlichen und rechtlichen Voraus-
setzungen geschaffen werden und erhal-
ten bleiben.

(8) Die Kosten der Versorgungsleistun-
gen der ab 1. Januar 2008 aus dem Dienst
der Stiftungsuniversität ausscheidenden
Beamtinnen und Beamten, der Beiträge
zur Nachversicherung und der Beihilfe -
leis tungen übernimmt das Land solange
und in dem Umfang, wie das bei anderen
Hochschulen des Landes erfolgt. Soweit
der Umfang des bestehenden Stellen-
plans ausgeweitet wird, sind kosten-
deckende Zahlungen an das Land zu leis -
ten.

(9) Dienstvorgesetzte oder Dienstvor-
gesetzter der Präsidentin oder des Präsi-
denten ist die Vorsitzende oder der Vorsit-
zende des Hochschulrates. Dienstvorge-
setzte oder Dienstvorgesetzter des übri-
gen Hochschulpersonals ist die Präsiden-
tin oder der Präsident.

§ 89

Wirtschaftsplan und Wirtschaftsführung

(1) Die Stiftungsuniversität hat recht-
zeitig vor Beginn eines jeden Geschäfts-
jahres einen Wirtschaftsplan nach den Re-
geln ordentlicher Wirtschaftsführung auf-
zustellen. Dem Wirtschaftsplan ist als An-
lage ein Stellenplan für die Beamtinnen
und Beamten sowie eine Übersicht über
die vorhandenen Arbeitnehmer und ihre
Eingruppierung beizufügen.
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(2) Die Wirtschaftsführung und das
Rechnungswesen richten sich nach kauf-
männischen Grundsätzen. Auf den Jah-
resabschluss sind die Vorschriften des
Dritten Buchs des Handelsgesetzbuches
über große Kapitalgesellschaften im Sin-
ne des § 267 Abs. 3 des Handelsgesetz-
buchs sowie des Einführungsgesetzes
zum Handelsgesetzbuch sinngemäß an-
zuwenden. Auf die Prüfung des Jahresab-
schlusses sind die Prüfungsgrundsätze
des § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 des Haushalts-
grundsätzegesetzes vom 19. August 1969
(BGBl. I S. 1273), zuletzt geändert durch
Gesetz vom 31. Juli 2009 (BGBl. I 
S. 2580), entsprechend anzuwenden. Das
Rechnungswesen muss eine Kosten- und
Leistungsrechnung umfassen, die die Bil-
dung von Kennzahlen für die Budgetbe-
rechnung und hochschulübergreifende
Zwecke ermöglicht.

(3) Ertragsüberschüsse verbleiben der
Stiftungsuniversität uneingeschränkt zur
Erfüllung ihrer Aufgaben. Zu den Erträ-
gen gehören auch die Leistungen des
Landes.

(4) Kredite dürfen über einen Betrag in
Höhe von mehr als 10 Millionen Euro nur
mit Zustimmung des Ministeriums aufge-
nommen werden.

(5) Der Stiftungsuniversität stehen
sämtliche Einnahmen, die ihr von Dritten
zufließen, insbesondere Entgelte, Ge-
bühren, Beiträge, Drittmittel, unentgeltli-
che Zuwendungen und Versicherungsleis-
tungen sowie deren Erträge, zur Erfüllung
ihrer Aufgaben zur Verfügung und dürfen
bei der Bemessung der jährlichen Finanz-
hilfe oder sonstiger Leistungen des Lan-
des nicht angerechnet werden. Die dar-
aus finanzierten Maßnahmen bleiben bei
der Ermittlung der Aufnahmekapazität
außer Betracht.

(6) Die Hessische Landeshaushaltsord-
nung findet mit Ausnahme der § 26 Abs. 3,
§ 37, § 38 Abs. 1, §§ 41 und 111 keine An-
wendung, soweit in sonstigen Gesetzen
nichts anderes geregelt ist. Die Genehmi-
gungen nach § 108 der Hessischen Lan-
deshaushaltsordnung erteilt der Wirt-
schafts- und Finanzausschuss.

(7) Für Verbindlichkeiten der Stif-
tungsuniversität haftet neben dieser auch
das Land unbeschränkt, wenn und soweit
die Befriedigung aus dem Vermögen der
Stiftungsuniversität nicht erlangt werden
konnte (Gewährträgerschaft).

(8) § 8 findet keine Anwendung. Die
Präsidentin oder der Präsident der Stif-
tungsuniversität berichtet jährlich ge-
genüber dem Parlament über die Ent-
wicklung der Stiftungsuniversität und
über die Verwendung der global zuge-
führten Mittel.

§ 90

Anwendung des Stiftungsgesetzes

Soweit in diesem Abschnitt nichts an-
deres bestimmt ist, gelten für die Stiftung
die §§ 5, 7, 8, 10 und 12 bis 16 des Hessi-
schen Stiftungsgesetzes vom 4. April 1966

(GVBl. I S. 77), zuletzt geändert durch
Gesetz vom 6. September 2007 (GVBl. I 
S. 546).

ZEHNTER ABSCHNITT

Nichtstaatliche Hochschulen

§ 91

Staatliche Anerkennung

(1) Bildungseinrichtungen, die nicht in
der Trägerschaft des Landes stehen, dür-
fen nur mit staatlicher Anerkennung des
Ministeriums als Hochschulen betrieben
werden.

(2) Die staatlichen Anerkennung kann
erteilt werden, wenn gewährleistet ist,
dass

1. das Studium in seinen Zielsetzungen,
inhaltlichen Anforderungen und Ab-
schlüssen einem Studium an einer
staatlichen Hochschule entspricht,

2. die Studienbewerberinnen und -be-
werber die Voraussetzungen für die
Aufnahme in eine entsprechende
Hochschule des Landes erfüllen,

3. die Angehörigen der Einrichtung an
der Gestaltung des Studiums in sinn-
gemäßer Anwendung der Grundsätze
dieses Gesetzes mitwirken,

4. die Lehrenden die Einstellungsvoraus-
setzungen erfüllen, die für entspre-
chende Tätigkeiten an Hochschulen
des Landes gefordert werden und das
Lehrangebot überwiegend durch
hauptberuflich Lehrende, die die Ein-
stellungsvoraussetzungen nach § 62
erfüllen, abgedeckt ist,

5. der Bestand der Hochschule und des
Studienbetriebs sowie die Stellung des
Hochschulpersonals wirtschaftlich und
rechtlich dauerhaft gesichert ist und

6. eine Sonderung nach den Besitzver-
hältnissen der Eltern nicht gefördert
wird.

(3) Voraussetzung für die staatliche
Anerkennung ist eine Konzeptprüfung
durch den Wissenschaftsrat oder eine ver-
gleichbare Einrichtung. § 42a des Hessi-
schen Verwaltungsverfahrensgesetzes
findet Anwendung; maßgeblich für den
Beginn der Frist ist der Eingang der Be-
gutachtungsentscheidung. Das Verfahren
der staatlichen Anerkennung kann über
eine einheitliche Stelle nach Teil V Ab-
schnitt 1a des Hessischen Verwaltungs-
verfahrensgesetzes abgewickelt werden.
Nach einer Betriebsdauer von drei bis
fünf Jahren ist die Einrichtung durch den
Wissenschaftsrat oder eine vergleichbare
Einrichtung institutionell zu akkreditie-
ren.

(4) Mit der Anerkennung erhält die
Hochschule das Recht, auf privatrechtli-
cher Grundlage einen Studien- und Prü-
fungsbetrieb durchzuführen, der mit ei-
nem akademischen Grad abschließt; § 21
gilt entsprechend. Die Anerkennung
kann befristet und mit Nebenbestimmun-
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gen versehen werden und erstreckt sich
auch auf die Namensführung der Hoch-
schule. Das Promotions- und das Habilita-
tionsrecht bedürfen der Verleihung durch
das Ministerium. Der Studiengang und
der verliehene Grad bedürfen der Akkre-
ditierung durch eine von dem Akkreditie-
rungsrat anerkannte Einrichtung. Vor der
Aufnahme des Studienbetriebs in einem
neuen Studiengang ist das Ministerium zu
unterrichten; es kann Auflagen erteilen.

(5) Die nichtstaatlichen Hochschulen
berichten dem Ministerium jährlich über
die Eckdaten ihrer Tätigkeit, insbesonde-
re im Hinblick auf das Vorliegen der An-
erkennungsvoraussetzungen.

(6) Die Anerkennung ist zu widerru-
fen, wenn die Voraussetzungen für ihre
Verleihung nicht mehr vorliegen oder
nachträglich Tatsachen bekannt werden,
die eine Versagung der Anerkennung zur
Folge gehabt hätten.

(7) Staatliche oder staatlich anerkannte
Hochschulen aus anderen Mitgliedstaa-
ten der Europäischen Union dürfen be-
trieben werden, soweit sie ihre im Her-
kunftsstaat anerkannte Ausbildung im
Geltungsbereich dieses Gesetzes anbie-
ten, ihre im Herkunftsstaat anerkannten
Grade verleihen und diese Tätigkeit in
Übereinstimmung mit den gesetzlichen
Regelungen des Herkunftslandes steht.
Das Vorliegen der Voraussetzungen nach
Satz 1 ist dem Ministerium nachzuweisen
und wird vor Aufnahme des Betriebs
durch dieses festgestellt. Satz 1 gilt ent-
sprechend für staatlich anerkannte Hoch-
schulen aus anderen Bundesländern.

§ 92

Lehrende an nichtstaatlichen 
Hochschulen

(1) Die Beschäftigung von Lehrenden
an nichtstaatlichen Hochschulen ist dem
Ministerium vor Aufnahme der Lehrtätig-
keit anzuzeigen. Die Beschäftigung ist
durch das Ministerium zu untersagen,
wenn die Anforderungen des § 91 Abs. 2
Nr. 4 nicht erfüllt werden oder Tatsachen
vorliegen, die bei Lehrkräften an staatli-
chen Hochschulen die Entlassung oder
die Entfernung aus dem Beamtenverhält-
nis rechtfertigen würden.

(2) Das Ministerium kann hauptberuf-
lich Lehrenden, 

1. die die Voraussetzungen des § 62 er-
füllen, für die Dauer der Beschäftigung
die Bezeichnung „Professorin an ...“
oder „Professor an ...“ (Bezeichnung
der nichtstaatlichen Hochschule), 

2. die die Voraussetzungen des § 64 er-
füllen und entsprechende Aufgaben
wahrnehmen, für die Dauer der Be-
schäftigung die Bezeichnung „Profes-
sorin als Juniorprofessorin an ...“ oder
„Professor als Juniorprofessor an ...“
(Bezeichnung der nichtstaatlichen
Hochschule) 

verleihen. Das Ministerium kann auf An-
trag der Hochschule gestatten, dass eine

nach Nr. 1 verliehene Bezeichnung nach
Beendigung des Beschäftigungsverhält-
nisses weitergeführt wird.

§ 93

Außerplanmäßige Professur, 
Honorarprofessur

Die §§ 26 und 72 sind mit der Maßga-
be entsprechend anzuwenden, dass die
Verleihung der Bezeichnungen durch das
Ministerium auf Vorschlag des Hoch-
schulgremiums erfolgt, das die Aufgaben
des Senats einer Hochschule des Landes
wahrnimmt. Die zu verleihende Bezeich-
nung im Fall des § 26 lautet „außerplan-
mäßige Professorin an…“ oder „außer-
planmäßiger Professor an…“ (Bezeich-
nung der nichtstaatlichen Hochschule).

§ 94

Staatliche Finanzhilfe

Das Land kann Trägerinnen und Trä-
gern staatlich anerkannter nichtstaatli-
cher Hochschulen Beihilfen zu den Ver -
gü tungskosten ihrer Lehrkräfte gewäh -
ren, wenn

1. ein besonderes Interesse des Landes
an einer Förderung festgestellt wird,

2. der anerkannte Studiengang in Über-
einstimmung mit der Entwicklungspla-
nung für die Hochschulen des Landes
steht,

3. die Voraussetzungen der steuerrechtli-
chen Gemeinnützigkeit erfüllt sind
und

4. für einen Teil der besonders befähig-
ten Studierenden Stipendien vorgese-
hen sind.

Die Höhe der Finanzhilfe und die von der
Hochschule zu erbringenden Leistungen
sind in einer Vereinbarung festzulegen.
Eine Vereinbarung, die über das laufende
Haushaltsjahr hinaus Zuwendungen fest-
legt, bedarf der Zustimmung des Land-
tags.

§ 95

Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vor-
sätzlich oder fahrlässig

1. eine Einrichtung des Bildungswesens
ohne die nach diesem Gesetz erforder-
liche Anerkennung in Hessen errichtet
oder betreibt, 

2. die Bezeichnungen Universität, Fach-
hochschule, Kunsthochschule, Gesamt-
hochschule oder Hochschule allein
oder in Wortverbindungen im Zusam-
menhang mit einer Bildungseinrich-
tung führt, ohne hierzu aufgrund einer
Anerkennung nach § 91 berechtigt zu
sein,

3. einer aufgrund dieses Gesetzes erteil-
ten vollziehbaren Auflage oder Anord-
nung zuwiderhandelt,

4. entgegen § 92 Abs. 1 Satz 1 an einer
nichtstaatlichen Hochschule Lehrende
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beschäftigt, deren Einstellung dem Mi-
nisterium nicht angezeigt worden ist,

5. akademische Grade verleiht, ohne
hierzu aufgrund gesetzlicher Regelun-
gen ermächtigt zu sein.

(2) Ordnungswidrigkeiten nach Abs. 1
Nr. 1 bis 3 können mit einer Geldbuße bis
zu 25 000 Euro, Ordnungswidrigkeiten
nach Abs. 1 Nr. 4 und 5 mit einer Geld-
buße bis zu 5 000 Euro geahndet werden.

ELFTER ABSCHNITT

Schlussbestimmungen

§ 96

Forschungsanstalt Geisenheim am Rhein

(1) Dem Senat der Hochschule 
RheinMain gehört die Direktorin oder der
Direktor der Forschungsanstalt Geisen-
heim am Rhein oder ein von der Direkto-
rin oder dem Direktor beauftragtes Mit-
glied des Direktoriums der Forschungsan-
stalt mit beratender Stimme an.

(2) Nehmen Angehörige der For-
schungsanstalt Geisenheim am Rhein im
Rahmen ihrer Dienstobliegenheiten an
der Hochschule RheinMain Lehraufgaben
wahr, gehören sie je nach Schwerpunkt
ihrer Tätigkeit zur Professorengruppe
oder zu den wissenschaftlichen Mitglie-
dern.

§ 97

Staatliche Hochschule für 
Bildende Künste in Frankfurt am Main 

– Städelschule –

Die Stadt Frankfurt am Main ist befugt,
die Staatliche Hochschule für Bildende
Künste in Frankfurt am Main – Städel-
schule – als eigene Kunsthochschule zu
betreiben. § 91 Abs. 4, §§ 92 und 93 fin-
den Anwendung.

§ 98

Verträge mit den Kirchen und 
Rechtsstellung der kirchlichen 

theologischen Hochschulen

Die Verträge mit den Kirchen und die
Rechtsstellung der kirchlichen theologi-
schen Hochschulen bleiben unberührt.
Soweit den Hochschulen durch dieses
Gesetz oder aufgrund dieses Gesetzes
Zuständigkeiten für Maßnahmen übertra-
gen worden sind, bei denen aufgrund der
in Satz 1 genannten Verträge eine Beteili-
gung der Kirchen erforderlich ist, erfolgt
diese über das Ministerium. Für die Aner-
kennung als staatlich anerkannte Hoch-
schule gelten die §§ 91, 94 und 95 ent-
sprechend.

§ 99

Verleihungsform

Die Verleihung von akademischen
Graden, die Zuerkennung der Habilitati-
on und die Verleihung der Bezeichnung
„Privatdozentin“ oder „Privatdozent“,

„außerplanmäßige Professorin“ oder
„außerplanmäßiger Professor“ sowie der
Bezeichnung „Professorin“ oder „Profes-
sor“ in elektronischer Form ist ausge-
schlossen.

§ 100

Gebührenfreiheit

Die Hochschulen des Landes und ihre
Studierendenschaften sind von der Zah-
lung der Gebühren, die die Behörden des
Landes Hessen, die ordentlichen Gerichte
und die Justizverwaltungsbehörden erhe-
ben, in demselben Umfang wie Behörden
des Landes Hessen befreit.

§ 101

Ministerium

Ministerium nach diesem Gesetz ist
das Ministerium für Wissenschaft und
Kunst.

§ 102

Fortbestehen bisherigen Rechts

(1) § 11 Abs. 3 und 5 des Hessischen
Universitätsgesetzes in der Fassung vom
28. März 1995 (GVBl. I S. 325) findet auf
Präsidentinnen und Präsidenten, die zum
Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Geset-
zes amtieren, weiter Anwendung.

(2) Beschäftigte nach § 73 des Hessi-
schen Hochschulgesetzes in der Fassung
vom 5. November 2007 (GVBl. I S. 710,
891) verbleiben in ihren bisherigen Be-
schäftigungsverhältnissen.

(3) § 200 des Hessischen Beamtenge-
setzes in der am Tag vor Inkrafttreten die-
ses Gesetzes geltenden Fassung findet für
den dort genannten Personenkreis weiter-
hin Anwendung. Die für das Hochschul-
recht zuständige Ministerin oder der hier-
für zuständige Minister wird ermächtigt,
im Einvernehmen mit der für das Besol-
dungsrecht zuständigen Ministerin oder
dem hierfür zuständigen Minister die
Grundgehaltssätze der Besoldungsord-
nung H, die sich aus den für Hessen gel-
tenden Besoldungsanpassungen ergeben,
im Gesetz- und Verordnungsblatt be-
kanntzumachen.

(4) Die Amtszeit der vor dem 1. Januar
2010 bestellten Mitglieder von Hoch-
schulräten endet spätestens am 31. De-
zember 2010. Sie wirken während ihrer
Amtszeit an der Wahrnehmung der in
diesem Gesetz vorgesehenen Aufgaben
und Zuständigkeiten des Hochschulrats
mit.

(5) Bis zum 31. Dezember 2011 finden
die §§ 10 und 11 dieses Gesetzes in der
Fassung vom 5. November 2007 (GVBl. I
S. 710, 891), geändert durch Gesetz vom
5. März 2009 (GVBl. I S. 95), in der bis
zum 31. Dezember 2009 geltenden Fas-
sung Anwendung, soweit eine Hochschu-
le in ihrer Grundordnung noch keine Re-
gelungen nach § 33 Abs. 3 Satz 1 getrof-
fen hat.

698 Nr. 22 – Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Hessen, Teil I – 23. Dezember 2009



(6) Bis zum 31. Dezember 2011 finden
die §§ 13 bis 15 dieses Gesetzes in der
Fassung vom 5. November 2007 (GVBl. I
S. 710, 891), geändert durch Gesetz vom 
5. März 2009 (GVBl. I S. 95), in der bis
zum 31. Dezember 2009 geltenden Fas-
sung neben der bestehenden Wahlord-
nung ergänzende Anwendung, soweit ei-
ne Hochschule noch keine neue Wahlord-
nung nach § 35 Satz 2 erlassen hat.

(7) Bis zum 31. Dezember 2011 findet 
§ 39 Abs. 5 dieses Gesetzes in der Fas-
sung vom 5. November 2007 (GVBl. I
S. 710, 891), geändert durch Gesetz vom
5. März 2009 (GVBl. I S. 95), in der bis
zum 31. Dezember 2009 geltenden Fas-
sung Anwendung, soweit eine Hochschu-
le noch keine maßgebende Satzung nach
§ 31 Abs. 4 Satz 1 erlassen hat.

(8) Bis zum 31. Dezember 2011 findet 
§ 70 Abs. 5 dieses Gesetzes in der Fas-
sung vom 5. November 2007 (GVBl. I
S. 710, 891), geändert durch Gesetz vom
5. März 2009 (GVBl. I S. 95), in der bis
zum 31. Dezember 2009 geltenden Fas-
sung Anwendung, soweit eine Hochschu-
le noch keine Verfahrensregelung nach 
§ 61 Abs. 6 Satz 2 getroffen hat.

(9) Bis zum 31. Dezember 2011 findet 
§ 97 beziehungsweise § 98 dieses Geset-
zes in der Fassung vom 5. November 2007
(GVBl. I S. 710, 891), geändert durch Ge-
setz vom 5. März 2009 (GVBl. I S. 95), in
der bis zum 31. Dezember 2009 geltenden
Fassung Anwendung, soweit das Studie-
rendenparlament keine Regelung nach
§ 76 Abs. 2 zu den Organen der Studie-
rendenschaft nach § 78 Abs. 1 Satz 3 bis 5
oder zu der Gliederung der Studierenden
in Fachschaften nach § 78 Abs. 3 getrof-
fen hat.

(10) Bis zum 31. Dezember 2011 findet
eine auf Grundlage des § 100d Abs. 3
Nr. 6 dieses Gesetzes in der Fassung vom
5. November 2007 (GVBl. I S. 710, 891),
geändert durch Gesetz vom 5. März 2009
(GVBl. I S. 95), in der bis zum 31. Dezem-
ber 2009 geltenden Fassung getroffene
abweichende Regelung der Studieren-
denschaft Anwendung, solange sich das
Studierendenparlament noch keine Sat-
zung nach § 76 Abs. 2 gegeben oder eine
bestehende Satzung geändert hat.

§ 103

Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2010
in Kraft. Es tritt mit Ablauf des 31. De-
zember 2014 außer Kraft. 

Artikel 22)

Änderung des TUD-Gesetzes

Das TUD-Gesetz vom 5. Dezember
2004 (GVBl. I S. 382) wird wie folgt geän-
dert:

1. § 1 wird wie folgt geändert:
a) Abs. 1 erhält folgende Fassung: 

„(1) Ziel dieses Gesetzes ist, die
organisatorische Weiterentwicklung
der Technischen Universität (TU)
Darmstadt als Universität des Lan-
des Hessen zu fördern, ihre Auto-
nomie zu stärken, das Engagement
und die Eigenverantwortung ihrer
Mitglieder zu unterstützen und
handlungsfähige Entscheidungs-
strukturen sicherzustellen.“

b) In Abs. 3 Satz 2 werden die Worte
„der Senat“ durch „die Hochschu-
le“ ersetzt.

c) Als Abs. 4 wird angefügt:

„(4) Die Hochschule ist ver-
pflichtet, gemäß ihrem Leitbild zur
Entwicklung von Wissenschaft und
Technologie und zur Sicherung ei-
nes nachhaltigen Wohlstands bei-
zutragen. Sie konzentriert sich hier-
bei auf Technik, ihre wissenschaftli-
chen Grundlagen sowie ihre gesell-
schaftliche Einbettung. Sie strebt
nach Exzellenz in der Forschung
sowie in der wissenschaftlichen,
forschungsnahen Bildung und Aus-
bildung und nach einem Transfer in
Wirtschaft und Gesellschaft.“

2. § 2 erhält folgende Fassung:

„§ 2

Rechtsstellung, Gewährträgerschaft,
Satzungshoheit, Rechtsaufsicht

(1) Die TU Darmstadt ist als Univer-
sität des Landes rechtsfähige Körper-
schaft des öffentlichen Rechts.

(2) Für Verbindlichkeiten der Hoch-
schule haftet neben dieser auch das
Land unbeschränkt, wenn und soweit
die Befriedigung aus dem Vermögen
der Hochschule nicht erlangt werden
konnte (Gewährträgerschaft).

(3) Die Hochschule kann insbeson-
dere zur Förderung des Wissens- und
Technologietransfers, zur Unterstüt-
zung von Existenzgründungen der Ab-
solventinnen und Absolventen, zum
Ausbau der Weiterbildungsangebote
und zur Effizienzsteigerung der Hoch-
schulverwaltung Rechtssubjekte grün-
den oder sich an Rechtssubjekten be-
teiligen und hierfür Haushaltsmittel
verwenden; das Ministerium ist ent-
sprechend § 102 der Hessischen Lan-
deshaushaltsordnung in der Fassung
vom 15. März 1999 (GVBl. I S. 248),
zuletzt geändert durch Gesetz vom 
17. Dezember 2007 (GVBl. I S. 908), zu
unterrichten. Aus Haushaltsmitteln be-
schaffte Gesellschaften oder Gesell-
schaftsanteile sind Teil des Landesver-
mögens. § 92 der Hessischen Landes-
haushaltsordnung gilt entsprechend.
Die Beteiligungserfordernisse nach 
§ 65 der Hessischen Landeshaushalts-
ordnung gelten entsprechend, soweit
die eingesetzten Mittel fünf vom Hun-
dert des Landeszuschusses der Hoch-
schule übersteigen. 
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(4) Das Ministerium übt die Auf-
sicht nach § 10 des Hessischen Hoch-
schulgesetzes vom 14. Dezember 2009
(GVBl. I S. 666) aus. § 10 Abs. 3 und
§ 11 Abs. 1 des Hessischen Hochschul-
gesetzes finden keine Anwendung.

(5) Durch Satzung kann die Hoch-
schule
1. das Berufungsverfahren abwei-

chend von § 63 des Hessischen
Hochschulgesetzes regeln,

2. von der aufgrund des § 69 des Hes-
sischen Hochschulgesetzes erlasse-
nen Rechtsverordnung abweichen-
de Regelungen treffen,

3. von § 12 Abs. 1 des Hessischen
Hochschulgesetzes abweichende
Regelungen zur Qualitätssicherung
treffen,

4. auf der Grundlage des Hessischen
Verwaltungskostengesetzes in der
Fassung vom 12. Januar 2004
(GVBl. I S. 36), zuletzt geändert
durch Gesetz vom 9. Juli 2009
(GVBl. I S. 253), Gebühren erheben.

(6) Die Zuständigkeiten des Minis-
teriums nach den § 12 Abs. 2 und § 13
Abs. 3 Satz 1 der Kapazitätsverord-
nung vom 10. Januar 1994 (GVBl. I
S. 1), zuletzt geändert durch Verord-
nung vom 20. Juni 2005 (GVBl. I
S. 532), werden auf die Hochschule
übertragen. § 10 Abs. 3 des Hessischen
Hochschulgesetzes findet insoweit An-
wendung.

(7) Soweit dieses Gesetz oder die
Grundordnung keine Regelung trifft,
findet das Hessische Hochschulgesetz
Anwendung.“

3. § 3 erhält folgende Fassung:

„§ 3

Personalangelegenheiten

(1) Die TU Darmstadt besitzt
Dienstherrnfähigkeit im Sinne des § 3
des Hessischen Beamtengesetzes. Die
Beamtinnen und Beamten werden von
der Präsidentin oder dem Präsidenten
ernannt.

(2) Professorinnen und Professoren
sowie die hauptberuflichen Mitglieder
des Präsidiums, die nicht bereits ver-
beamtet sind, sollen in ein Angestell-
tenverhältnis berufen werden. Die sich
hieraus ergebenden zusätzlichen Kos-
ten werden vom Land nach Maßgabe
einer vertraglichen Regelung erstattet.
Der Hochschulrat wird über die Beru-
fungsverfahren unterrichtet. Er kann
die erneute Beratung oder eine
Neuausschreibung verlangen und sich
die Bestätigung der Auswahlentschei-
dung vorbehalten.

(3) Die an der TU Darmstadt tätigen
Beamtinnen und Beamten des Landes
mit Ausnahme der dorthin abgeordne-
ten sind mit Wirkung vom 1. Januar
2010 Beamtinnen und Beamte der TU
Darmstadt.

(4) Die Arbeits- und Auszubilden-
denverhältnisse der an der TU Darm-
stadt tätigen Beschäftigten im Lan-
desdienst gehen mit Wirkung vom 
1. Januar 2010 mit allen Rechten und
Pflichten auf die TU Darmstadt über.
Die Arbeits- und Auszubildendenver-
hältnisse werden unter Anerkennung
der beim Land erworbenen arbeits-
und tarifvertraglichen Rechte fortge-
führt, soweit nicht künftiges Tarif-
recht der TU Darmstadt dem entge-
gensteht. Dienstvereinbarungen gel-
ten fort.

(5) Die TU Darmstadt hat das Recht,
eigene Tarifverträge abzuschließen.
Tarifabschlüsse, die von den Tarifab-
schlüssen des Landes abweichen, blei-
ben ohne Auswirkungen auf die Höhe
der Finanzierung durch das Land. Für
neu einzustellende Beschäftigte gelten
bis zum Abschluss eigener kollektiver
arbeitsrechtlicher Regelungen die ar-
beits- und tarifvertraglichen Bestim-
mungen des Landes.

(6) Die beim Land in einem Beam-
ten-, Arbeits- oder Ausbildungsver-
hältnis zurückgelegten Zeiten werden
bei einem Wechsel zur TU Darmstadt
bis zum 31. Dezember 2019 von dieser
so angerechnet, als ob sie bei ihr
zurückgelegt worden wären. Entspre-
chendes gilt für die Anrechnung der
bei der TU Darmstadt zurückgelegten
Zeiten bei einem Wechsel in den Lan-
desdienst. Die Beschäftigten der TU
Darmstadt dürfen Einrichtungen und
Angebote des Landes im gleichen
Umfang und zu gleichen Bedingun-
gen in Anspruch nehmen wie Be -
diens tete der anderen Hochschulen
des Landes.

(7) Die TU Darmstadt gewährleistet
zur Sicherung der Ansprüche auf eine
zusätzliche Alters- und Hinterbliebe-
nenversorgung der Beschäftigten, dass
die für eine Beteiligungsvereinbarung
mit der Versorgungsanstalt des Bundes
und der Länder aufgrund deren Sat-
zung geforderten tatsächlichen und
rechtlichen Voraussetzungen geschaf-
fen werden und erhalten bleiben.

(8) Die Kosten der Versorgungsleis -
tungen der ab 1. Januar 2010 aus dem
Dienst der TU Darmstadt ausscheiden-
den Beamtinnen und Beamten, der
Beiträge zur Nachversicherung und
der Beihilfeleistungen übernimmt das
Land solange und in dem Umfang, wie
das bei anderen Hochschulen des Lan-
des erfolgt. Soweit der Umfang des be-
stehenden Stellenplans ausgeweitet
wird, sind kostendeckende Zahlungen
an das Land zu leisten.

(9) Dienstvorgesetzte oder Dienst-
vorgesetzter der Präsidentin oder des
Präsidenten ist die Ministerin oder der
Minister für Wissenschaft und Kunst.
Dienstvorgesetzte oder Dienstvorge-
setzter des übrigen Hochschulperso-
nals ist die Präsidentin oder der Präsi-
dent.“
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4. § 4 wird wie folgt geändert:

a) Abs. 1 erhält folgende Fassung:

„(1) Die TU Darmstadt ist für 
ihre Grundstücks- und Bauangele-
genheiten selbst zuständig. § 9
Abs. 1 sowie Abs. 2 Satz 1 des Hes-
sischen Hochschulgesetzes bleiben
unberührt.“

b) Abs. 2 erhält folgende Fassung:

„(2) Die Hochschule erhält für
Baumaßnahmen und Geräteinves-
titionen jährlich 25,5 Millionen Euro
Landesmittel als Zuweisung zum
Wirtschaftsplan zur eigenen Ver-
waltung. Baupreissteigerungen
werden im Rahmen des landesübli-
chen Regelverfahrens berücksich-
tigt. Erforderliche Flexibilisierun-
gen der Jahresraten erfolgen im
Rahmen der jährlichen Haushalts-
aufstellung. Die anteiligen Landes-
mittel für anerkannte Forschungs-
bauten nach Art. 91b Abs. 1 Satz 1
Nr. 3 des Grundgesetzes werden
der Hochschule zusätzlich bereitge-
stellt.“

c) Abs. 3 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 werden nach dem
Wort „veräußern“ die Worte
„oder Grundstücke für das
Land zu erwerben“ eingefügt.

bb) Nach Satz 2 wird folgender Satz
eingefügt: „Unter den gleichen
Voraussetzungen kann die
Hochschule Erbbaurechte ein-
räumen und erwerben.“

cc) Der bisherige Satz 5 wird auf-
gehoben.

d) Als Abs. 4 und 5 wird angefügt:

„(4) Durch Rechtsverordnung
des Ministeriums im Einvernehmen
mit dem Hessischen Ministerium
der Finanzen kann der Hochschule
das Eigentum an Grundstücken des
Landes übertragen werden.

(5) Die Hochschule hat geeigne-
te Maßnahmen zur Korruptionsver-
meidung zu ergreifen.“

5. § 5 erhält folgende Fassung:

„§ 5

Organisationsstruktur

Die TU Darmstadt kann in der
Grundordnung mit Genehmigung des
Ministeriums und im Benehmen mit
dem Hochschulrat eine vom Hessi-
schen Hochschulgesetz abweichende
Organisationsstruktur festlegen. So-
weit der Hochschulrat betroffen ist, ist
seine Zustimmung erforderlich.“

6. § 6 wird wie folgt geändert:

a) Dem Abs. 1 wird folgender Satz an-
gefügt:

„Er wirkt nach Maßgabe der
Grundordnung bei der Verteilung
der der Hochschule zur Verfügung
stehenden Ressourcen mit.“

b) In Abs. 2 werden die Worte „Struk-
tur-, Entwicklungs- und Baupla-
nung“ durch das Wort „Entwick-
lungsplanung“ und die Worte „Ab-
weichungen von § 72 des Hessi-
schen Hochschulgesetzes in Beru-
fungsverfahren nach § 3 Abs. 2“
durch „die Satzungen nach § 2
Abs. 5“ ersetzt.

c) Abs. 3 wird wie folgt geändert:

aa) Satz 2 erhält folgende Fassung:

„Für die Wahl der Präsidentin
oder des Präsidenten bildet er
gemeinsam mit dem Senat eine
paritätisch besetzte Findungs-
kommission, sofern in der
Grundordnung keine hiervon
abweichende Regelung getrof-
fen wurde.“

bb) Nach Satz 2 wird folgender
Satz eingefügt:

„Der Hochschulrat erstellt ei-
nen Wahlvorschlag; dieser soll
mehrere Namen enthalten.“

cc) Der bisherige Satz 3 wird Satz 4
und das Wort „Bestätigung“
wird durch „Zustimmung“ er-
setzt.

dd) Der bisherige Satz 4 wird
Satz 5 und die Worte „haupt-
beruflichen Mitglieder des Prä-
sidiums“ werden durch „Präsi-
dentin oder den Präsidenten“
ersetzt.

d) Abs. 4 wird aufgehoben.

e) Der bisherige Abs. 5 wird Abs. 4
und erhält folgende Fassung:

„(4) Dem Hochschulrat gehören
zehn Mitglieder an, die von der
Landesregierung bestellt werden.
Ein Mitglied des Hochschulrats
kann aus wichtigem Grund vom
Ministerium abberufen werden. Der
Hochschulrat wählt aus dem Kreis
seiner Mitglieder eine Vorsitzende
oder einen Vorsitzenden. Die Mit-
glieder werden jeweils zur Hälfte
von der TU Darmstadt nach Maß-
gabe der Grundordnung und vom
Ministerium im Benehmen mit der
Hochschule benannt. Angehörige
der Hessischen Landesregierung,
hessischer Ministerien sowie Mit-
glieder hessischer Hochschulen
oder Persönlichkeiten, die in den
vorhergehenden fünf Jahren Mit-
glied der TU Darmstadt gewesen
sind, können nicht bestellt werden.
Für Mitglieder, die nicht im Landes-
dienst stehen, kann die Hochschule
die Zahlung einer Aufwandsent-
schädigung vorsehen. Die Mitglie-
der des Hochschulrats sind ehren-
amtlich tätig. Eine Vertreterin oder
ein Vertreter der Landesregierung
kann an den Sitzungen des Hoch-
schulrats mit Rede- und Antrags-
recht teilnehmen.“

f) Der bisherige Abs. 6 wird Abs. 5
und erhält folgende Fassung:
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„(5) Der Hochschulrat gibt sich
eine Geschäftsordnung.“

g) Der bisherige Abs. 7 wird Abs. 6.

7. § 7 wird wie folgt geändert:

a) In Abs. 2 wird Satz 2 aufgehoben.

b) In Abs. 3 Satz 1 werden nach dem
Wort „Präsident“ die Worte „führt
den Vorsitz im Präsidium und“
eingefügt.

c) Abs. 4 wird wie folgt geändert:

aa) In Nr. 3 wird der Klammerzu-
satz gestrichen.

bb) In Nr. 4 werden die Worte
„vom Hochschulrat beschlos-
senen Struktur- und Entwick-
lungsplanung“ durch das
Wort „Entwicklungsplanung“
ersetzt.

cc) In Nr. 6 werden die Worte
„Struktur- und Entwicklungs-
planung für die Technische
Universität“ durch „Entwick-
lungsplanung (Struktur- und
Entwicklungsplanung ein-
schließlich der baulichen Ent-
wicklungsplanung)“ ersetzt.

dd) In Nr. 10 wird die Angabe
„§ 3 Abs. 2“ durch „§ 2 Abs. 5
Nr. 1“ ersetzt.

d) Abs. 5 erhält folgende Fassung:

„(5) Die Präsidentin oder der
Präsident vertritt die Hochschule
nach außen. Sie oder er ist zustän-
dig für die Berufung von Professo-
rinnen oder Professoren im Beneh-
men mit den übrigen Mitgliedern
des Präsidiums und führt die Beru-
fungs- und Bleibeverhandlungen.
Die Vizepräsidentinnen und Vize-
präsidenten sowie die Kanzlerin
oder der Kanzler werden auf Vor-
schlag der Präsidentin oder des
Präsidenten gewählt.“

8. § 8 erhält folgende Fassung:

„§ 8

Berichterstattung

Die Präsidentin oder der Präsident
berichtet jährlich gemeinsam mit der
Vorsitzenden oder dem Vorsitzenden
des Hochschulrates gegenüber dem
Parlament über den Stand der Ent-
wicklung der TU Darmstadt.“

9. § 9 erhält folgende Fassung:

„§ 9

Ministerium

Ministerium nach diesem Gesetz
ist das Ministerium für Wissenschaft
und Kunst.“

10. § 10 wird wie folgt geändert:

a) Die Überschrift erhält folgende
Fassung:
„Inkrafttreten, Außerkrafttreten“

b) In Satz 2 wird die Zahl „2009“
durch „2014“ ersetzt.

Artikel 33)

Änderung des Hessischen 
Besoldungsgesetzes

Die Anlage I zum Hessischen Besol-
dungsgesetz in der Fassung vom 25. Fe-
bruar 1998 (GVBl. I S. 50), zuletzt geän-
dert durch Gesetz vom 1. Oktober 2008
(GVBl. I S. 844), wird wie folgt geändert:

1. In der Besoldungsgruppe B 2 wird die
Amtsbezeichnung „Direktor der Staat-
lichen Museen Kassel“ gestrichen.

2. In der Besoldungsgruppe B 2 wird die
Amtsbezeichnung „Direktor der Stadt-
und Universitätsbibliothek in Frankfurt
am Main“ durch die Amtsbezeichnung
„Direktor der Universitätsbibliothek
Johann Christian Senckenberg“ er-
setzt.

3. In der Besoldungsgruppe B 2 wird die
Amtsbezeichnung „Direktor der Ver-
waltung der Staatlichen Schlösser und
Gärten“ gestrichen.

4. In der Besoldungsgruppe B 3 werden
die Amtsbezeichnungen „Direktor der
Museumslandschaft Hessen Kassel“
sowie „Direktor der Verwaltung der
Staatlichen Schlösser und Gärten“ ein-
gefügt.

Artikel 4

Änderung und Aufhebung anderer
Rechtsvorschriften

(1) Die Gradführungsverordnung vom
25. September 2006 (GVBl. I S. 529)4),
geändert durch Verordnung vom 9. Janu-
ar 2009 (GVBl. I S. 44), wird aufgehoben.

(2) Die §§ 198 bis 200 des Hessischen
Beamtengesetzes in der Fassung vom 
11. Januar 1989 (GVBl. I S. 26)5), zuletzt
geändert durch Gesetz vom 5. März 2009
(GVBl. I S. 95), werden aufgehoben.

(3) In § 18 Abs. 2 Satz 5 des Hessi-
schen Gleichberechtigungsgesetzes in
der Fassung vom 31. August 2007
(GVBl. I S. 586)6) wird die Angabe „in der
Fassung vom 31. Juli 2000 (GVBl. I 
S. 374), zuletzt geändert durch Gesetz
vom 16. Oktober 2006 (GVBl. I S. 512),“
durch „vom 14. Dezember 2009 (GVBl. I
S. 666),“ ersetzt.

(4) Das Juristenausbildungsgesetz in
der Fassung vom 15. März 2004 (GVBl. I
S. 158)7), zuletzt geändert durch Gesetz
vom 18. Juni 2009 (GVBl. I S. 171), wird
wie folgt geändert:

1. In § 3 Abs. 2 wird die Angabe „§ 70
des Hessischen Hochschulgesetzes in
der Fassung vom 31. Juli 2000 (GVBl. I
S. 374), zuletzt geändert durch Gesetz
vom 14. Juni 2002 (GVBl. I S. 255),“
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durch „§ 61 des Hessischen Hoch-
schulgesetzes vom 14. Dezember 2009
(GVBl. I S. 666),“ ersetzt.

2. In § 5 Abs. 3 wird die Angabe „§ 17
Abs. 2 und § 23 Abs. 5 Satz 2“ durch
„§ 18 Abs. 5 Satz 2“ ersetzt.

(5) Das Hessische Lehrerbildungsge-
setz vom 29. November 2004 (GVBl. I 
S. 330)8), geändert durch Gesetz vom 
14. Juli 2009 (GVBl. I S. 263), wird wie
folgt geändert:

1. In § 4 Abs. 1 Satz 4 wird die Angabe
„§ 21 Abs. 2 und 3 des Hessischen
Hochschulgesetzes“ durch „§ 16 Abs. 2
und 3 des Hessischen Hochschulgeset-
zes vom 14. Dezember 2009 (GVBl. I 
S. 666),“ ersetzt.

2. In § 5 Abs. 4 wird die Angabe „§ 92“
durch „§ 12“ ersetzt.

3. In § 18 Abs. 5 Satz 2 wird die Angabe
„§ 23 Abs. 3“ durch „§ 18 Abs. 2“ er-
setzt.

(6) Das Gesetz für die hessischen Uni-
versitätskliniken vom 26. Juni 2000
(GVBl. I S. 344)9), zuletzt geändert durch
Gesetz vom 28. September 2007 (GVBl. I
S. 640), wird wie folgt geändert:

1. In § 5 Abs. 1 Satz 3 werden das Semi-
kolon und die Worte „§ 7 Abs. 1 Satz 2
des Hessischen Hochschulgesetzes gilt
entsprechend“ gestrichen.

2. § 22 wird wie folgt geändert:

a) In Abs. 1 Satz 4 wird die Angabe 
„§ 100h Abs. 6 des Hessischen
Hochschulgesetzes in der Fassung
vom 31. Juli 2000 (GVBl. I S. 374),
zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 28. September 2007 (GVBl. I 
S. 640),“ durch „§ 88 Abs. 6 des
Hes sischen Hochschulgesetzes vom
14. Dezember 2009 (GVBl. I S. 666),“
ersetzt.

b) In Abs. 3 Satz 1 wird die Angabe 
„§ 8 Abs. 3 Nr. 1 und 3“ durch „§ 32
Abs. 3 Nr. 1 und 3“ ersetzt.

3. In § 24 Abs. 1 Satz 3 wird die Angabe
„§ 58“ durch „§ 51 Nr. 1“ ersetzt.

(7) In § 1 Abs. 1 Nr. 6 des Hessischen
Nichtraucherschutzgesetzes vom 6. Sep-
tember 2007 (GVBl. I S. 568)10) wird die
Angabe „in der Fassung vom 31. Juli 2000
(GVBl. I S. 374), zuletzt geändert durch
Gesetz vom 18. Dezember 2006 (GVBl. I 
S. 713), staatlich anerkannten Hochschu-
len nach § 102 Abs. 1“ durch „vom 
14. Dezember 2009 (GVBl. I S. 666), staat-
lich anerkannten Hochschulen nach § 91“
sowie die Angabe „geändert durch Gesetz
vom 26. Juni 2006 (GVBl. I S. 342)“ durch
„zuletzt geändert durch Gesetz vom 
14. Dezember 2009 (GVBl. I S. 666),“ er-
setzt.

(8) In § 2 Abs. 4 des Ingenieurgesetzes
vom 15. Juli 1970 (GVBl. I S. 407)11), zu-
letzt geändert durch Gesetz vom 18. Juni
2009 (GVBl. I S. 171), wird die Angabe 
„§ 29 des Hessischen Hochschulgesetzes
in der Fassung vom 31. Juli 2000 (GVBl. I 
S. 374), zuletzt geändert durch Gesetz
vom 18. Dezember 2006 (GVBl. I S. 713)“
durch „§ 22 des Hessischen Hochschulge-
setzes vom 14. Dezember 2009 (GVBl. I 
S. 666),“ ersetzt.

(9) Das Verwaltungsfachhochschulge-
setz vom 12. Juni 1979 (GVBl. I S. 95,
97)12), zuletzt geändert durch Gesetz vom
26. September 2007 (GVBl. I S. 635), wird
wie folgt geändert:

1. In § 22a Abs. 2 wird die Angabe „§ 35
Abs. 3 Satz 1 des Hochschulgesetzes“
durch „§ 54 Abs. 3 Satz 1 des Hessi-
schen Hochschulgesetzes vom 14. De-
zember 2009 (GVBl. I S. 666),“ ersetzt.

2. In § 24 Abs. 3 Satz 2 wird die Angabe
„§ 76 Abs. 2 Satz 2, Abs. 3 und 5 des
Hessischen Hochschulgesetzes vom 
3. November 1998 (GVBl. I S. 431)“
durch „§ 62 Abs. 2 Satz 2, Abs. 3 und 5
des Hessischen Hochschulgesetzes“
ersetzt.

(10) Dem § 13 Abs. 1 des Hessischen
Studienbeitragsgesetzes vom 16. Oktober
2006 (GVBl. I S. 512)13), geändert durch
Gesetz vom 18. Juni 2008 (GVBl. I S. 764),
wird folgender Satz angefügt:

„Die Wahrnehmung der Aufgaben der
Landestreuhandstelle sowie des Studien-
fonds nach diesem Gesetz kann durch
Rechtsverordnung der Ministerin oder des
Ministers für Wissenschaft und Kunst ab-
weichend von den §§ 8, 9 und 10 geregelt
und auf eine andere Stelle übertragen
werden.“

(11) § 1 des Gesetzes zur Verbesserung
der Qualität der Studienbedingungen und
der Lehre an hessischen Hochschulen
vom 18. Juni 2008 (GVBl. I S. 764)14) wird
wie folgt geändert:

1. In Abs. 2 Satz 6 wird die Angabe „§ 92
des Hessischen Hochschulgesetzes in
der Fassung vom 5. November 2007
(GVBl. I S. 710, 891)“ durch „§ 12
Abs. 4 des Hessischen Hochschulge-
setzes vom 14. Dezember 2009 (GVBl. I
S. 666),“ ersetzt.

2. In Abs. 4 Satz 7 wird die Angabe 
„§ 55“ durch „§ 48“ ersetzt.

(12) In § 8 Abs. 1 des Hessischen Wei-
terbildungsgesetzes vom 25. August 2001
(GVBl. I S. 370)15), geändert durch Gesetz
vom 26. Juni 2006 (GVBl. I S. 342), wird
die Angabe „§§ 3 Abs. 3 und 21 des Hessi-
schen Hochschulgesetzes in der Fassung
vom 31. Juli 2000 (GVBl. I S. 374), zuletzt
geändert durch Gesetz vom 
15. Dezember 2005 (GVBl. I S. 843),“
durch „§ 3 Abs. 3 und § 16 des Hessischen
Hochschulgesetzes vom 14. Dezember
2009 (GVBl. I S. 666),“ ersetzt.

(13) In § 4 Abs. 1 Satz 4 des Gesetzes
zum Staatsvertrag zwischen dem Land
Hessen und dem Land Rheinland-Pfalz
über die Forschungsanstalt Geisenheim
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am Rhein vom 17. Dezember 1987
(GVBl. I S. 235)16), geändert durch Gesetz
vom 20. Dezember 2004 (GVBl. I S. 466),
wird die Angabe „§ 45 Abs. 3 des Hessi-
schen Hochschulgesetzes“ durch „§ 39
Abs. 3 des Hessischen Hochschulgesetzes
vom 14. Dezember 2009 (GVBl. I S. 666),“
ersetzt.

(14) In § 4 Abs. 6 Satz 1 des Gesetzes
zum Staatsvertrag über die Vergabe von
Studienplätzen vom 5. Juli 2007 (GVBl. I
S. 354)17), geändert durch Gesetz vom 
28. September 2007 (GVBl. I S. 640), wird
die Angabe „§ 63 Abs. 2 Nr. 4, Abs. 4 
Satz 3 oder Abs. 6 des Hessischen Hoch-
schulgesetzes in der Fassung vom 31. Juli
2000 (GVBl. I S. 374), zuletzt geändert
durch Gesetz vom 18. Dezember 2006
(GVBl. I S. 713),“ durch „§ 53 Abs. 2 
Nr. 4, Abs. 4 Satz 3 oder Abs. 6 des Hessi-
schen Hochschulgesetzes vom 14. De-
zember 2009 (GVBl. I S. 666),“ ersetzt.
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Artikel 5

Ermächtigung zur Neubekanntmachung

Die Ministerin oder der Minister für
Wissenschaft und Kunst wird ermächtigt,
das TUD-Gesetz in der sich aus diesem
Gesetz ergebenden Fassung mit neuem
Datum bekannt zu machen und dabei Un-
stimmigkeiten des Wortlauts zu beseiti-
gen.

Artikel 6

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2010
in Kraft. Abweichend von Satz 1 tritt 
Art. 2 Nr. 10 am Tage nach der Verkün-
dung in Kraft.

Die verfassungsmäßigen Rechte der Landesregierung sind gewahrt.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.

Wiesbaden, den 14. Dezember 2009

D e r  H e s s i s c h e  M i n i s t e r p r ä s i d e n t D i e  H e s s i s c h e  M i n i s t e r i n  

K o c h f ü r  W i s s e n s c h a f t  u n d  K u n s t  

K ü h n e - H ö r m a n n
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*) GVBl. II Anhang Staatsverträge

§ 1

Zustimmung zum Staatsvertrag

(1) Dem zwischen dem 8. März 2008
und dem 5. Juni 2008 unterzeichneten
Staatsvertrag über die Errichtung einer
gemeinsamen Einrichtung für Hochschul-
zulassung wird zugestimmt.

(2) Der Staatsvertrag wird nachstehend
mit Gesetzeskraft veröffentlicht.

(3) Der Tag, an dem der Staatsvertrag
nach seinem Art. 18 Abs. 1 Satz 1 in Kraft
tritt, ist im Gesetz- und Verordnungsblatt
Teil I bekannt zu geben.

§ 2

Gemeinsame Einrichtung
für Hochschulzulassung

Die gemeinsame Einrichtung für
Hochschulzulassung wird nach Art. 1
Abs. 1 Satz 2 des Staatsvertrages als Stif-
tung des öffentlichen Rechts nach dem
Recht des Landes Nordrhein-Westfalen
mit Sitz in Dortmund errichtet. Die Orga-
ne der Stiftung, ihre Zusammensetzung,
Aufgaben und Verfahren regelt das Ge-
setz des Landes Nordrhein-Westfalen zur
Errichtung einer Stiftung „Stiftung für
Hochschulzulassung“ vom 18. November
2008 (GV. NRW S. 710). Die Vertreterin
oder der Vertreter des Landes im Stif-
tungsrat wird von dem für das Hochschul-
wesen zuständigen Ministerium, die Ver-
treterin oder der Vertreter der Hochschu-
len wird von der Hochschulrektorenkon-
ferenz in Abstimmung mit den Präsiden-
tinnen und Präsidenten der Hochschulen
des Landes bestellt.

§ 3

Kapazitätsermittlung und Festsetzung 
von Zulassungszahlen

(1) Die für das Hochschulwesen zu-
ständige Ministerin oder der hierfür 
zuständige Minister setzt die Zulassungs-
zahlen für die in das zentrale Vergabever-
fahren der Stiftung einbezogenen sowie
die nicht einbezogenen Studiengänge
durch Rechtsverordnung fest. Abwei-
chend hiervon legen die Technische Uni-
versität Darmstadt und die Johann-Wolf-
gang-Goethe-Universität Frankfurt am
Main die Zulassungszahlen durch Sat-
zung fest.

(2) Zulassungszahl ist die Zahl der von
der einzelnen Hochschule höchstens auf-
zunehmenden Bewerberinnen und Be-
werber in einem Studiengang. Sie wird
auf der Grundlage der jährlichen Aufnah-
mekapazität festgesetzt. Zulassungszah-
len dürfen nur für einen bestimmten Zeit-
raum, höchstens für die Dauer eines Jah-
res festgesetzt werden.

(3) In einem nicht in das zentrale Ver-
gabeverfahren der Stiftung einbezogenen
Studiengang oder in höheren Fachsemes-
tern eines Studiengangs sollen Zulas-
sungszahlen festgesetzt werden, wenn zu
erwarten ist, dass die Zahl der künftig im-
matrikulierten Studierenden die Zahl der
verfügbaren Studienplätze im jeweiligen
Studiengang erheblich übersteigen wird.

(4) Die jährliche Aufnahmekapazität in
Studiengängen, die nicht in das zentrale
Vergabeverfahren der Stiftung einbezo-
gen sind, wird auf der Grundlage des
Lehrangebots, des Ausbildungsaufwands
und weiterer kapazitätsbestimmender
Kriterien ermittelt. Dem Lehrangebot lie-
gen die Stellen des hauptamtlich tätigen
wissenschaftlichen Personals, soweit ihm
Lehraufgaben übertragen sind, die Lehr-
aufträge und die dienstrechtlichen Lehr-
verpflichtungen unter Berücksichtigung
festgelegter Ermäßigungen zugrunde.
Der für die ordnungsgemäße Ausbildung
einer oder eines Studierenden in dem je-
weiligen Studiengang einer Hochschule
erforderliche Ausbildungsaufwand wird
durch Normwerte festgesetzt. Bei der
Festsetzung von Normwerten sind ausbil-
dungsrechtliche Vorschriften zu beachten.
Weitere kapazitätsbestimmende Kriterien
sind insbesondere die räumlichen und
sächlichen Gegebenheiten, zusätzliche
Belastungen aufgrund der bisherigen Ent-
wicklung der Studienanfängerzahl und
der Zahl der Studierenden, die Ausstat-
tung mit nicht wissenschaftlichem Perso-
nal und das Verbleibeverhalten der Stu-
dierenden.

(5) Die Ermittlung der jährlichen Auf-
nahmekapazität nach Abs. 4 kann auch
auf der Grundlage von haushaltsrechtlich
ausgewiesenen Budgets für die Lehre un-
ter Anwendung von Kostenrichtwerten
erfolgen. Das für die Kapazitätsberech-
nung maßgebliche Budget umfasst den
Landeszuschuss für die Ausstattung mit
wissenschaftlichem, künstlerischem und
sonstigem Lehrpersonal (Personalausstat-
tung) sowie weitere Lehrleistungen. Der
Ausbildungsaufwand ist durch studienbe-
reichspezifische Kostenrichtwerte festzu-
setzen, die auf der Grundlage des erfor-
derlichen Ausbildungsaufwands die Kos-
ten berücksichtigen, die für die ordnungs-
gemäße Ausbildung einer oder eines Stu-
dierenden erforderlich sind.

D e r  L a n d t a g  h a t  d a s  f o l g e n d e  G e s e t z  b e s c h l o s s e n :

Gesetz
zum Staatsvertrag über die Errichtung einer

gemeinsamen Einrichtung für Hochschulzulassung*)

Vom 15. Dezember 2009



(6) Vor der Festsetzung von Zulas-
sungszahlen legt die Hochschule einen
Bericht mit ihren Kapazitätsberechnun-
gen und einen Vorschlag für die Festset-
zung von Zulassungszahlen vor. Im Falle
studienbereichspezifischer Budgets und
Kostenrichtwerte nach Abs. 5 haben die
Hochschulen die Aufteilung der Aufnah-
mekapazität auf die einzelnen Studi-
engänge zu begründen.

(7) Bei der Feststellung der Aufnahme-
kapazität nach Abs. 4 und 5 bleiben aus-
schließlich ka pazitätsausgleichende Maß-
nahmen und Maßnahmen zum Ausgleich
zusätzlicher Belastungen aufgrund der
bisherigen Entwicklung der Studienan-
fängerzahl und der Zahl der Studierenden
sowie aus Leistungen des Landes nach 
§ 1 Abs. 2 des Gesetzes zur Verbesserung
der Qualität der Studienbedingungen und
der Lehre an hessischen Hochschulen
vom 18. Juni 2008 (GVBl. I S. 764) un-
berücksichtigt; sie sind gesondert auszu-
weisen.

§ 4

Auswahlverfahren

(1) In Studiengängen, die in das zen-
trale Vergabeverfahren der Stiftung ein-
bezogen sind (Art. 7 Abs. 1 des Staatsver-
trages), werden die nach Abzug der 
Studienplätze nach Art. 9 des Staatsver-
trages (Vorabquoten) verbleibenden Stu-
dienplätze nach folgenden Grundsätzen
vergeben:

1. zu 20 vom Hundert nach dem Grad der
Qualifikation für den gewählten Studi-
engang nach Art. 10 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1
des Staatsvertrages durch die Stiftung,

2. zu 20 vom Hundert nach der Dauer der
Zeit seit dem Erwerb der Qualifikation
für den ge wählten Studiengang nach
Art. 10 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 des Staats-
vertrages (Wartezeit) durch die Stif-
tung,

3. im Übrigen nach dem Ergebnis eines
von der Hochschule durchzuführenden
Auswahlver fahrens durch die Hoch-
schule.

(2) Ist in einem nicht in das zentrale
Vergabeverfahren der Stiftung einbezo-
genen Studiengang an einer oder an
mehreren Hochschulen des Landes eine
Zulassungszahl festgesetzt worden, wird
die Studienplatzvergabe nach Abzug der
Vorabquoten nach Art. 9 des Staatsvertra-
ges durch die einzelne Hochschule

1. zu 20 vom Hundert nach der Dauer der
Zeit seit dem Erwerb der Qualifikation
für den ge wählten Studiengang nach
Art. 10 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 des Staats-
vertrages (Wartezeit),

2. zu 80 vom Hundert nach dem Ergebnis
eines von der Hochschule durchzu-
führenden Aus wahlverfahrens

vorgenommen. Wer den Quoten nach
Art. 9 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 bis 6 des Staats-

vertrages unterfällt, kann nicht in einem
Verfahren nach Nr. 1 und 2 zugelassen
werden. Landesquoten (Art. 10 Abs. 1
Satz 1 Nr. 1 des Staatsvertrages) werden
nicht gebildet.

(3) Die Auswahlentscheidung der
Hochschule im Rahmen des Verfahrens
nach Abs. 1 Nr. 3 und Abs. 2 Satz 1 Nr. 2
ist zu treffen

1. nach dem Grad der in der Hochschul-
zugangsberechtigung ausgewiesenen
Qualifikation (Durchschnittsnote),

2. nach einer Gewichtung der in der
Hochschulzugangsberechtigung aus-
gewiesenen Leistun gen in Fächern,
die über die fachspezifische Eignung
für den gewählten Studiengang beson-
de ren Aufschluss geben,

3. nach dem Ergebnis eines fachspezifi-
schen Studierfähigkeitstests,

4.  nach der Art einer Berufsausbildung,
praktischen Tätigkeiten oder studien-
relevanten außer schulischen Leistun-
gen, die über die Eignung für den ge-
wählten Studiengang besonderen
Aufschluss geben können,

5. nach dem Ergebnis eines von der
Hochschule durchzuführenden Aus-
wahlgesprächs mit den Bewerberinnen
und Bewerbern, das Aufschluss über
die Motivation und Eignung für den
ge wählten Studiengang und den ange-
strebten Beruf geben soll, oder

6. aufgrund einer Verbindung von Maß-
stäben nach Nr. 1 bis 5.

Bei der Auswahlentscheidung der Hoch-
schule muss dem Grad der Qualifikation
ein maßgeb licher Einfluss gegeben wer-
den. Daneben ist mindestens ein weiteres
Auswahlkriterium zugrunde zu legen.

(4) Die Zahl der Teilnehmerinnen und
Teilnehmer am Auswahlverfahren nach
Abs. 1 Nr. 3 kann begrenzt werden. In
diesem Fall entscheidet die Hochschule
über die Teilnahme nach einem der in
Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 bis 4 genannten Maß-
stäbe, nach dem Grad der Ortspräferenz
oder nach einer Verbindung dieser Maß-
stäbe. In Auswahlverfahren nach Abs. 2
Satz 1 Nr. 2 kann nur die Zahl der Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer an einem
Auswahlgespräch auf das Dreifache der
Zahl der hiernach zu vergebenden Studi-
enplätze begrenzt werden. In diesem Fall
entscheidet die Hochschule über die Teil-
nahme nach einem der in Abs. 3 Satz 1
Nr. 1 bis 4 genannten Maßstäbe oder
nach einer Verbindung dieser Maßstäbe.

(5) Die Hochschule regelt die Einzel-
heiten des Verfahrens nach Abs. 1 Nr. 3
und Abs. 2 Satz 1 Nr. 2, insbesondere die
Entscheidung über die Auswahlkriterien,
durch Satzung. Verfahren und Kriterien
sind in der Satzung so zu gestalten, dass
niemand mittelbar oder unmittelbar auf-
grund des Geschlechts, der ethnischen
Herkunft, der Religion oder Weltanschau-
ung, einer Behinderung oder der sexuel-
len Orientierung diskriminiert wird.
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(6) Art. 9 des Staatsvertrages gilt in
Verfahren nach Abs. 2 mit der Maßgabe,
dass auch eine Quote für Bewerberinnen
und Bewerber gebildet werden kann, die
ihre Qualifikation für den gewählten Stu-
diengang nach § 63 Abs. 4 Satz 4 oder
Abs. 6 des Hessischen Hochschulgesetzes
in der Fassung vom 5. November 2007
(GVBl. I S. 710, 891), geändert durch Ge-
setz vom 5. März 2009 (GVBl. I S. 95), er-
worben haben.

(7) Abweichend von Abs. 2 und 3 wird
in Studiengängen, die den erfolgreichen
Abschluss eines bestimmten anderen Stu-
diums voraussetzen, der Grad der Qualifi-
kation durch die in der Abschlussprüfung
dieses Hochschulstudiums nachgewiese-
nen Leistungen bestimmt; die Hochschu-
len können in diesen Studiengängen
durch Satzung von den Regelungen des
Abs. 2 und des Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 bis 6
abweichen.

(8) Die Hochschulen können bei Aus-
wahlverfahren in Studiengängen, deren
Studienangebot in besonderer Weise auf
ausländische Studienbewerberinnen und
Studienbewerber ausge richtet ist, deren
Lehrveranstaltungen ganz oder zu einem
wesentlichen Teil in einer ausländi schen
Sprache abgehalten werden und die zu
einem im Ausland üblichen Hochschul -
grad füh ren, durch Satzung von den Re-
gelungen der Abs. 2 und 3 abweichen.

(9) Die Hochschulen des Landes sowie
die Hochschulen in nicht staatlicher Trä-
gerschaft mit Sitz in Hessen können bei
der Durchführung von Zulassungsverfah-
ren von der Stiftung für Hochschulzulas-
sung im Rahmen von Art. 4 des Staatsver-
trages unterstützt werden (Serviceverfah-
ren). Die Einzelheiten der Zusammenar-
beit zwischen der Hochschule und der
Stiftung sind von diesen vertraglich fest-
zulegen.

§ 5

Vergabeverfahren für höhere 
Fachsemester

(1) Sind in einem Studiengang an einer
Hochschule Zulassungszahlen für höhere
Fachsemes ter festgesetzt, werden verfüg-
bare Studienplätze von der Hochschule
an die Bewerberinnen und Bewerber ver-
geben, die die Voraussetzungen für die
Aufnahme in das betreffende höhere
Fachsemester erfüllen. Die Zahl der ver-
fügbaren Studienplätze ergibt sich für das
jeweilige Fachsemester aus der Differenz
zwischen der festgesetzten Zulassungs-
zahl und der Zahl der immatrikulierten
Studentinnen und Studenten.

(2) Ist eine Auswahl unter den Bewer-
berinnen und Bewerbern, die die Voraus-
setzungen des Abs. 1 erfüllen, erforder-
lich, so kann bestimmt werden, dass die
Studienplätze in folgender Reihenfolge
vergeben werden:

1. an Bewerberinnen und Bewerber, die
für diesen Studiengang an einer Hoch-
schule im Geltungsbereich des Staats-

vertrages endgültig eingeschrieben
sind oder waren oder die durch Studi-
enzeiten an einer Hochschule in einem
Mitgliedstaat der Europäischen Union
anrechenbare Leistungen für diesen
Studiengang aufgrund einer Anrech-
nungsbescheinigung der dafür zustän-
digen Stelle nachweisen;

2. an sonstige Bewerberinnen und Be-
werber.

(3) Sofern innerhalb einer der in Abs. 2
genannten Bewerbergruppen eine Aus-
wahl erforder lich wird, kann die Bestim-
mung der Rangfolge unter den Bewerbe-
rinnen und Bewerbern nach dem Ergeb-
nis eines von der Hochschule in Anwen-
dung von § 4 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 durch-
zuführenden Verfahrens oder nach den
für die Ortswahl maßgeblichen sozi alen,
insbesondere familiären, und wirtschaft-
lichen Gründen vorgesehen werden.

§ 6

Aufhebung bisherigen Rechts

Das Gesetz zum Staatsvertrag über die
Vergabe von Studienplätzen vom 5. Juli
2007 (GVBl. I S. 354)1), geändert durch
Gesetz vom 28. September 2007 (GVBl. I
S. 640), tritt mit dem In krafttreten des
Staatsvertrages über die Errichtung einer
gemeinsamen Einrichtung für Hochschul-
zulassung außer Kraft.

§ 7

Ausführung des Gesetzes

(1) Zuständige Landesbehörde im Sin-
ne der Regelungen des Staatsvertrages
und dieses Gesetzes ist das für das Hoch-
schulwesen zuständige Ministerium.

(2) Die für das Hochschulwesen zu-
ständige Ministerin oder der hierfür zu-
ständige Minister erlässt die Rechtsver-
ordnungen nach Art. 12 des Staatsvertra-
ges.

(3) Die für das Hochschulwesen zu-
ständige Ministerin oder der hierfür zu-
ständige Minister regelt durch Rechtsver-
ordnung

1. die Einzelheiten des Verfahrens nach 
§ 3 Abs. 4 bis 7, im Falle des § 3 Abs. 5
nach Anhö rung der Hochschulen,

2. die Einzelheiten des Bewerbungsver-
fahrens einschließlich der Fristen für
zulassungsbe schränkte Studiengän-
ge, die nicht in das zentrale Vergabe-
verfahren der Stiftung einbezogen
sind,

3. die Einzelheiten der Vergabeverfahren
nach § 4 Abs. 2 und 6 sowie nach § 5
und

4. die Benennung der Studiengänge nach
§ 4 Abs. 8 und den Anteil der Studien-
plätze für ausländische und staatenlo-
se Bewerberinnen und Bewerber, so-
weit sie nicht Deutschen gleichgestellt
sind.
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§ 8

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der
Verkündung in Kraft.

Die verfassungsmäßigen Rechte der Landesregierung sind gewahrt.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.

Wiesbaden, den 15. Dezember 2009

D e r  H e s s i s c h e  M i n i s t e r p r ä s i d e n t D i e  H e s s i s c h e  M i n i s t e r i n  

K o c h f ü r  W i s s e n s c h a f t  u n d  K u n s t  

K ü h n e - H ö r m a n n
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Das Land Baden-Württemberg,
der Freistaat Bayern,
das Land Berlin,
das Land Brandenburg,
die Freie Hansestadt Bremen,
die Freie und Hansestadt Hamburg,
das Land Hessen,
das Land Mecklenburg-Vorpommern,
das Land Niedersachsen,
das Land Nordrhein-Westfalen,
das Land Rheinland-Pfalz,
das Saarland,
der Freistaat Sachsen,
das Land Sachsen-Anhalt,
das Land Schleswig-Holstein und
der Freistaat Thüringen

(im Folgenden: „die Länder“ genannt)

schließen nachstehenden Staatsvertrag:

Abschnitt 1

Errichtung und Aufgaben der Stiftung

Artikel 1

Gemeinsame Einrichtung für 
Hochschulzulassung

(1) 1Die Länder kommen überein, im
Zusammenwirken mit der Hochschulrek-
torenkonferenz eine gemeinsame Einrich-
tung für Hochschulzulassung zu schaffen.
2Die gemeinsame Einrichtung wird als
Stiftung des öffentlichen Rechts nach dem
Recht des Landes Nordrhein-Westfalen
mit Sitz in Dortmund errichtet.

(2) Die Stiftung trägt die Bezeichnung
„Stiftung für Hochschulzulassung“ (im
Folgenden: Stiftung).

Artikel 2

Aufgaben der Stiftung

Die Stiftung hat die Aufgabe,

1. nach Maßgabe des nachfolgenden Ab-
schnitts 2 die die Leistungen der Stif-
tung in Anspruch nehmenden Hoch-
schulen bei der Durchführung der Zu-
lassungsverfahren zu unterstützen,

2. nach Maßgabe des nachfolgenden Ab-
schnitts 3 das zentrale Vergabeverfah-
ren durchzuführen.

Artikel 3

Organe der Stiftung
1Die Organe der Stiftung, ihre Zusam-

mensetzung, Aufgaben und Verfahren re-
gelt das Stiftungsgesetz. 2Dabei muss ge-
währleistet sein, dass

1. dem Entscheidungsorgan alle Länder
angehören und die Hochschulen mit
derselben Anzahl von Mitgliedern ver-
treten sind,

2. in Angelegenheiten nach Art. 2 Nr. 1
Beschlüsse nicht gegen die Mehrheit

der Vertreter der Hochschulen zustan-
de kommen,

3. in Angelegenheiten nach Art. 2 Nr. 2
allein die Länder stimmberechtigt sind.

Abschnitt 2

Serviceverfahren 
(Abschnitt 1, Artikel 2, Nr. 1)

Artikel 4

Dienstleistungsaufgabe

(1) Nach Maßgabe des jeweiligen Lan-
desrechts unterstützt die Stiftung die
Hochschulen bei der Durchführung der
Zulassungsverfahren insbesondere durch
die Einrichtung eines Bewerbungsportals
mit Information und Beratung der Studi-
enbewerberinnen und -bewerber, Aufbe-
reitung der Bewerberdaten, Abgleich der
Mehrfachzulassungen sowie Vermittlung
von nichtbesetzten Studienplätzen.

(2) Die Stiftung wird ermächtigt,

1. die Anzahl der Studienwünsche je Be-
werberin oder Bewerber zu beschrän-
ken, wobei die Zahl von 12 Studien-
wünschen nicht unterschritten werden
darf,

2. die Bewerberinnen und Bewerber zu
verpflichten, ihre Studienwünsche in ei-
ne verbindliche Reihenfolge zu bringen.

Abschnitt 3

Zentrales Vergabeverfahren 
(Abschnitt 1, Artikel 2, Nr. 2)

Artikel 5

Aufgaben im zentralen 
Vergabeverfahren

(1) Im zentralen Vergabeverfahren hat
die Stiftung die Aufgabe

1. Studienplätze für das erste Fachsemes -
ter an staatlichen Hochschulen in Aus-
wahlverfahren zu vergeben,

2. die Hochschulen bei der Durchführung
des Auswahlverfahrens nach Art. 10
Abs. 1 Nr. 3 zu unterstützen,

3. für einheitliche Maßstäbe zur Festset-
zung von Zulassungszahlen zu sorgen.

(2) 1Die Vergabe der Studienplätze er-
folgt für Deutsche sowie für ausländische
Staatsangehörige und Staatenlose, die
Deutschen gleichgestellt sind. 2Deutschen
gleichgestellt sind Staatsangehörige eines
anderen Mitgliedstaats der Europäischen
Union sowie sonstige ausländische Staats-
angehörige und Staatenlose, die eine
deutsche Hochschulzugangsberechtigung
besitzen. 3Verpflichtungen zur Gleichstel-
lung weiterer Personen mit Deutschen
aufgrund zwischenstaatlicher Vereinba-
rungen sind zu berücksichtigen.

Anlage

Staatsvertrag
über die Errichtung einer gemeinsamen Einrichtung für Hochschulzulassung



Artikel 6

Kapazitätsermittlung und Festsetzung
von Zulassungszahlen

(1) 1Für die Vergabe von Studienplät-
zen in Studiengängen, die in das zentrale
Vergabeverfahren einbezogen sind, sind
Zulassungszahlen nach Artikel 12 Abs. 1
Nr. 8 und nach Maßgabe des Landes-
rechts festzusetzen. 2Zulassungszahl ist
die Zahl der von der einzelnen Hochschu-
le höchstens aufzunehmenden Bewerbe-
rinnen und Bewerber in einem Studien-
gang. 3Sie wird auf der Grundlage der
jährlichen Aufnahmekapazität festge-
setzt. 4Zulassungszahlen dürfen nur für ei-
nen bestimmten Zeitraum, höchstens für
die Dauer eines Jahres, festgesetzt wer-
den.

(2) 1Die Zulassungszahlen sind so fest-
zusetzen, dass nach Maßgabe der haus-
haltsrechtlichen Vorgaben und unter
Berücksichtigung der räumlichen und
fachspezifischen Gegebenheiten eine er-
schöpfende Nutzung der Ausbildungska-
pazität erreicht wird; die Qualität in For-
schung und Lehre, die geordnete Wahr-
nehmung der Aufgaben der Hochschule,
insbesondere in Forschung, Lehre und
Studium sowie in der Krankenversor-
gung, sind zu gewährleisten. 2Bei der Er-
probung neuer Studiengänge und -me-
thoden, bei der Neuordnung von Studi-
engängen und Fachbereichen und beim
Aus- oder Aufbau der Hochschulen kön-
nen Zulassungszahlen abweichend von
Satz 1 festgesetzt werden.

(3) 1Die jährliche Aufnahmekapazität
wird auf der Grundlage des Lehrange-
bots, des Ausbildungsaufwands und wei-
terer kapazitätsbestimmender Kriterien
ermittelt. 2Dem Lehrangebot liegen die
Stellen für das hauptamtlich tätige wis-
senschaftliche Personal, soweit ihm Lehr-
aufgaben übertragen sind, die Lehraufträ-
ge und die dienstrechtlichen Lehrver-
pflichtungen zugrunde unter Berücksich-
tigung festgelegter Reduzierungen, ins-
besondere im medizinischen Bereich für
Krankenversorgung und diagnostische
Leistungen. 3Der Ausbildungsaufwand ist
durch studiengangspezifische Normwerte
festzusetzen, die den Aufwand festlegen,
der für die ordnungsgemäße Ausbildung
einer oder eines Studierenden in dem je-
weiligen Studiengang erforderlich ist. 4Bei
der Festsetzung von Normwerten sind
ausbildungsrechtliche Vorschriften sowie
der Ausbildungsaufwand in gleichartigen
und vergleichbaren Studiengängen zu
beachten. 5Die Normwerte haben eine
gleichmäßige und erschöpfende Auslas -
tung der Hochschulen zu gewährleisten;
in diesem Rahmen sind die Hochschulen
bei der Gestaltung von Lehre und Studi-
um frei. 6Die Normwerte werden durch
Rechtsverordnung festgesetzt. 7Weitere
kapazitätsbestimmende Kriterien sind ins-
besondere die räumlichen und sächlichen
Gegebenheiten, zusätzliche Belastungen
aufgrund der bisherigen Entwicklung der
Studienanfängerzahl und der Zahl der
Studierenden, die Ausstattung mit nicht-
wissenschaftlichem Personal, das Verblei-

beverhalten der Studierenden (Schwund)
und die besonderen Gegebenheiten in
den medizinischen Studiengängen, insbe-
sondere eine ausreichende Zahl von für
die Lehre geeigneten Patientinnen und
Patienten.

(4) Vor der Festsetzung von Zulas-
sungszahlen legt die Hochschule der zu-
ständigen Landesbehörde einen Bericht
mit ihren Kapazitätsberechnungen vor.

(5) Bei der Feststellung der Aufnahme-
kapazität gemäß Absatz 3 bleiben Maß-
nahmen zum Ausgleich zusätzlicher Be -
las tungen aufgrund der bisherigen Ent-
wicklung der Studienanfängerzahl und
der Zahl der Studierenden unberücksich-
tigt; sie sind gesondert auszuweisen.

Artikel 7

Einbeziehung von Studiengängen

(1) 1In das zentrale Vergabeverfahren
ist ein Studiengang zum frühestmögli-
chen Zeitpunkt einzubeziehen, wenn für
ihn für alle staatlichen Hochschulen Zu-
lassungszahlen festgesetzt sind und zu er-
warten ist, dass die Bewerberzahl die Ge-
samtzahl der zur Verfügung stehenden
Studienplätze übersteigt, soweit nicht we-
gen der Art der Zugangsvoraussetzungen
oder der Auswahlmaßstäbe den Hoch-
schulen die Entscheidung vorbehalten
wird. 2Das Gleiche gilt, wenn aus anderen
Gründen eine zentrale Vergabe der Studi-
enplätze sinnvoll ist.

(2) Bei der Einbeziehung eines Studi-
engangs in das zentrale Vergabeverfah-
ren ist insbesondere festzulegen,

1. für welchen Bewerberkreis die Einbe-
ziehung gilt,

2. für welche Fälle den Hochschulen die
Entscheidung vorbehalten bleibt.

(3) In den einbezogenen Studiengän-
gen findet ein Auswahlverfahren nach
Artikel 8 bis 10 statt.

(4) 1Die Einbeziehung eines Studien-
gangs in das zentrale Vergabeverfahren
kann befristet werden. 2Die Einbeziehung
ist aufzuheben, wenn die Voraussetzun-
gen dafür entfallen sind oder ein Bedürf-
nis für eine zentrale Vergabe der Studien-
plätze nicht mehr besteht.

Artikel 8

Auswahlverfahren

(1) 1In einem Auswahlverfahren wer-
den die Bewerberinnen und Bewerber
nach den Artikeln 9 und 10 sowie nach
Absatz 4 ausgewählt. 2Bei den Bewerbun-
gen für diese Studienplätze dürfen sechs
Ortswünsche in einer Rangliste angege-
ben werden. 3Die ausgewählten Bewerbe-
rinnen und Bewerber werden in den Fäl-
len des Artikels 10 Abs. 1 Nr. 3 von der
Hochschule zugelassen. 4Im Übrigen wer-
den sie den einzelnen Hochschulen mög-
lichst nach ihren Ortswünschen und, so-
weit notwendig, in den Fällen des Arti-
kels 10 Abs. 1 Nr. 1 vor allem nach dem
Grad der nachgewiesenen Qualifikation
für das gewählte Studium, in allen ande-
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ren Fällen vor allem nach den für die
Ortswahl maßgebenden sozialen, insbe-
sondere familiären und wirtschaftlichen
Gründen zugewiesen. 5Ist danach im Ein-
zelfall keine Zulassung möglich, rückt die
rangnächste Bewerberin oder der rang-
nächste Bewerber der jeweiligen Gruppe
nach, sofern sie oder er sich für eine
Hochschule beworben hat, an der noch
Studienplätze frei sind.

(2) Den Bewerberinnen und Bewer -
bern dürfen keine Nachteile entstehen

1. aus der Erfüllung von Dienstpflichten
nach Artikel 12a des Grundgesetzes
und der Übernahme solcher Dienst-
pflichten und entsprechender Dienst-
leistungen auf Zeit bis zur Dauer von
drei Jahren,

2. aus dem Entwicklungsdienst nach dem
Entwicklungshelfergesetz vom 18. Juni
1969 (BGBl. I S. 549) in der jeweils gel-
tenden Fassung,

3. aus der Ableistung eines freiwilligen
sozialen Jahres nach dem Gesetz zur
Förderung eines freiwilligen sozialen
Jahres vom 17. August 1964 (BGBl. I 
S. 640) in der jeweils geltenden Fas-
sung oder aus der Ableistung eines
freiwilligen ökologischen Jahres nach
dem Gesetz zur Förderung eines 
freiwilligen ökologischen Jahres vom 
17. Dezember 1993 (BGBl. I S. 2118) in
der jeweils geltenden Fassung oder im
Rahmen eines von der Bundesregie-
rung geförderten Modellprojektes,

4. aus der Betreuung oder Pflege eines
Kindes unter 18 Jahren oder einer pfle-
gebedürftigen Person aus dem Kreis
der sonstigen Angehörigen bis zur
Dauer von drei Jahren.

(3) Wer zum Bewerbungsstichtag das
55. Lebensjahr vollendet hat, wird an 
einem Auswahlverfahren nur beteiligt,
wenn für das beabsichtigte Studium unter
Berücksichtigung der persönlichen Situa-
tion schwerwiegende wissenschaftliche
oder berufliche Gründe sprechen.

(4) Studienplätze nach Artikel 11 Abs. 3,
bei denen die Zulassung auf den ersten
Teil des Studiengangs beschränkt ist, weil
das Weiterstudium an einer deutschen
Hochschule nicht gewährleistet ist, kön-
nen auch durch das Los vergeben wer-
den.

Artikel 9

Vorabquoten

(1) 1In einem Auswahlverfahren sind
bis zu zwei Zehntel der zur Verfügung
stehenden Studienplätze vorzubehalten
für:

1. Bewerberinnen und Bewerber, für die
die Ablehnung des Zulassungsantra-
ges eine außergewöhnliche Härte be-
deuten würde,

2. Bewerberinnen und Bewerber, die sich
aufgrund entsprechender Vorschriften
verpflichtet haben, ihren Beruf in Be-

reichen besonderen öffentlichen Be-
darfs auszuüben,

3. ausländische Staatsangehörige und
Staatenlose, soweit sie nicht Deut-
schen gleichgestellt sind,

4. Bewerberinnen und Bewerber, die in
einem noch nicht abgeschlossenen
Studiengang die Qualifikation für das
gewählte Studium erworben haben,

5. Bewerberinnen und Bewerber, die be-
reits ein Studium in einem anderen
Studiengang abgeschlossen haben
(Bewerberinnen und Bewerber für ein
Zweitstudium),

6. in der beruflichen Bildung Qualifizier-
te, die über keine sonstige Studienbe-
rechtigung verfügen.
2Die Quote nach Satz 1 Nr. 6 soll nur

gebildet werden, wenn zu erwarten ist,
dass der Anteil der ihr unterfallenden Be-
werberinnen und Bewerber an der Be-
werbergesamtzahl mindestens eins vom
Hundert beträgt; wird die Quote nicht ge-
bildet, erfolgt eine Beteiligung am Ver-
fahren nach Artikel 10.

(2) 1Die Quoten nach Absatz 1 Satz 1
können für die Studienplätze je Studien-
ort oder für die Gesamtzahl aller Studien-
plätze gebildet werden. 2Daneben kann
bestimmt werden, dass der Anteil der Stu-
dienplätze für die Bewerbergruppen nach
Absatz 1 Satz 1 Nr. 4 bis 6 an der Gesamt-
zahl der Studienplätze je Bewerbergrup-
pe nicht größer sein darf als der Anteil
der jeweiligen Bewerbergruppe an der
Bewerbergesamtzahl. 3Nicht in Anspruch
genommene Studienplätze aus der Quote
nach Absatz 1 Nr. 3 werden nach Arti-
kel 10 Abs. 1 Nr. 3 vergeben. 4Nicht in
Anspruch genommene Studienplätze aus
den Quoten nach Absatz 1 Nr. 1, 2, 4, 5
und 6 werden nach Artikel 10 Abs. 1 Nr. 2
vergeben.

(3) 1Eine außergewöhnliche Härte liegt
vor, wenn besondere, vor allem soziale
und familiäre Gründe in der Person der
Bewerberin oder des Bewerbers die sofor-
tige Aufnahme des Studiums zwingend
erfordern. 2Wer geltend macht, aus nicht
selbst zu vertretenden Umständen daran
gehindert gewesen zu sein, einen für die
Berücksichtigung bei der Auswahl nach
Artikel 10 Abs. 1 Nr. 1 und 2 besseren
Wert zu erreichen, wird mit dem nachge-
wiesenen Wert an der Vergabe der Studi-
enplätze in diesen Quoten beteiligt.

(4) Bewerberinnen und Bewerber nach
Absatz 1 Satz 1 Nr. 4 werden nach dem
Grad der Qualifikation ausgewählt.

(5) Bewerberinnen und Bewerber nach
Absatz 1 Satz 1 Nr. 5 werden nach den
Prüfungsergebnissen des Erststudiums
und nach den für die Bewerbung für ein
weiteres Studium maßgeblichen Gründen
ausgewählt.

(6) Bewerberinnen und Bewerber nach
Absatz 1 Satz 1 Nr. 6 werden in erster Li-
nie unter Qualifikationsgesichtspunkten
ausgewählt.
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(7) Wer den Quoten nach Absatz 1 
Satz 1 Nr. 2 bis 6 unterfällt, kann nicht im
Verfahren nach Artikel 10 zugelassen
werden; Absatz 1 Satz 2 Halbsatz 2 bleibt
unberührt.

Artikel 10

Hauptquoten

(1) 1Im Auswahlverfahren werden die
nach Abzug der Studienplätze nach Arti-
kel 9 verbleibenden Studienplätze nach
folgenden Grundsätzen vergeben:

1. zu einem Fünftel der Studienplätze an
jeder Hochschule durch die Stiftung
nach dem Grad der Qualifikation für
das gewählte Studium. Qualifikations-
grade, die nur geringfügig voneinan-
der abweichen, können als ranggleich
behandelt werden. Die Länder tragen
dafür Sorge, dass die Nachweise in-
nerhalb eines Landes und im Verhält-
nis der Länder untereinander hinsicht-
lich der jeweiligen Anforderungen und
Bewertungen vergleichbar sind. Solan-
ge die Vergleichbarkeit im Verhältnis
der Länder untereinander nicht ge-
währleistet ist, werden für die Aus-
wahl der Studienbewerberinnen und 
-bewerber Landesquoten gebildet. Die
Quote eines Landes bemisst sich zu ei-
nem Drittel nach seinem Anteil an der
Gesamtzahl der Bewerberinnen und
Bewerber für den betreffenden Studi-
engang (Bewerberanteil) und zu zwei
Dritteln nach seinem Anteil an der Ge-
samtzahl der Achtzehn- bis unter Ein-
undzwanzigjährigen (Bevölkerungsan-
teil); für die Länder Berlin, Bremen
und Hamburg werden die sich danach
ergebenden Quoten um drei Zehntel
erhöht. Bei der Berechnung des Be-
werberanteils werden nur Personen
berücksichtigt, die eine Hochschulzu-
gangsberechtigung besitzen, die von
allen Ländern gegenseitig anerkannt
ist;

2. zu einem Fünftel der Studienplätze
nach der Dauer der Zeit seit dem Er-
werb der Qualifikation für den ge-
wählten Studiengang (Wartezeit). Zei-
ten eines Studiums an einer deutschen
Hochschule werden auf die Wartezeit
nicht angerechnet;

3. im Übrigen von den Hochschulen nach
dem Ergebnis eines Auswahlverfah-
rens. Die jeweilige Hochschule vergibt
die Studienplätze in diesem Verfahren
nach Maßgabe des jeweiligen Landes-
rechts insbesondere

a) nach dem Grad der Qualifikation,

b) nach den gewichteten Einzelnoten
der Qualifikation für das gewählte
Studium, die über die fachspezifi-
sche Eignung Auskunft geben,

c) nach dem Ergebnis eines fachspezi-
fischen Studierfähigkeitstests,

d) nach der Art einer Berufsausbil-
dung oder Berufstätigkeit,

e) nach dem Ergebnis eines von der
Hochschule durchzuführenden Ge-
sprächs mit den Bewerberinnen
und Bewerbern, das Aufschluss
über die Motivation der Bewerberin
oder des Bewerbers und über die
Identifikation mit dem gewählten
Studium und dem angestrebten Be-
ruf geben sowie zur Vermeidung
von Fehlvorstellungen über die An-
forderungen des Studiums dienen
soll,

f) aufgrund einer Verbindung von
Maß stäben nach den Buchstaben a
bis e.

2Bei der Auswahlentscheidung muss dem
Grad der Qualifikation ein maßgeblicher
Einfluss gegeben werden. 3Die Zahl der
Teilnehmerinnen und Teilnehmer am
Auswahlverfahren kann begrenzt wer-
den. 4In diesem Fall entscheidet die Hoch-
schule über die Teilnahme nach einem
der in Satz 2 Buchstabe a bis d genannten
Maßstäbe, nach dem Grad der Ortspräfe-
renz oder nach einer Verbindung dieser
Maßstäbe. 5Bewerberinnen und Bewer-
ber, die nach Nummer 1 oder 2 ausge-
wählt wurden, nehmen am Auswahlver-
fahren nicht teil.

(2) In den Fällen des Absatzes 1 Nr. 1
und 2 kann bei Ranggleichheit eine Ver-
bindung der Maßstäbe nach Absatz 1
Nr. 1 und 2 vorgesehen werden.

(3) 1Besteht in den Fällen des
Absatzes 1 Nr. 1 und 2 nach Anwendung
der Absätze 1 und 2 Ranggleichheit, wird
vorrangig ausgewählt, wer dem Perso-
nenkreis nach Artikel 8 Abs. 2 angehört.
2Besteht danach noch Ranggleichheit,
kann eine Entscheidung durch das Los
vorgesehen werden.

(4) Aus den Quoten nach Absatz 1 Nr. 1
und Nr. 2 nicht in Anspruch genommene
Studienplätze werden nach Absatz 1 Nr. 3
vergeben.

Artikel 11

Verfahrensvorschriften

(1) 1Wer nach Artikel 10 Abs. 1 Nr. 3
von einer Hochschule ausgewählt worden
ist, wird von der Hochschule zugelassen.
2Wer nicht ausgewählt worden ist, erhält
von der Hochschule einen auf die Aus-
wahl in ihrem Verfahren beschränkten
Ablehnungsbescheid. 3Ein Widerspruchs-
verfahren gegen Bescheide der Hoch-
schulen findet nicht statt.

(2) Die Stiftung ermittelt in den Quo-
ten nach Artikel 9 Abs. 1 Nr. 1, 2, 4, 5 
und 6, Artikel 10 Abs. 1 Nr. 1 und 2 sowie
Artikel 8 Abs. 4 aufgrund der Bewer-
bungs unterlagen nach den jeweiligen 
Zulassungsbestimmungen, an welcher
Hochschule eine Zulassung erfolgen kann
und erlässt den Zulassungsbescheid.

(3) Soweit an einer Hochschule für den
ersten Teil eines Studiengangs eine höhe-
re Ausbildungskapazität als für spätere
Teile dieses Studiengangs besteht, wird
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die Zulassung auf den ersten Teil des Stu-
diengangs beschränkt.

(4) Die Hochschule ist verpflichtet, die
von der Stiftung Zugelassenen einzu-
schreiben, wenn die übrigen Einschreib-
voraussetzungen vorliegen.

(5) Ein Widerspruchsverfahren gegen
Bescheide der Stiftung über die Zulas-
sungsanträge findet nicht statt.

(6) 1Beruht die Zulassung durch die
Hochschule oder die Stiftung auf falschen
Angaben im Zulassungsantrag, wird sie
zurückgenommen; ist die Zulassung sonst
fehlerhaft, kann sie zurückgenommen
werden. 2Nach Ablauf eines Jahres ist die
Rücknahme der Zulassung durch die Stif-
tung ausgeschlossen.

(7) Die Stiftung ist nach Maßgabe der
Rechtsverordnungen nach Artikel 12 be-
rechtigt, Versicherungen an Eides statt zu
verlangen und abzunehmen.

Artikel 12

Rechtsverordnungen

(1) Die Länder bestimmen durch
Rechtsverordnungen die Einzelheiten des
Verfahrens und der dabei anzuwenden-
den inhaltlichen Kriterien, insbesondere:

1. die Auswahlkriterien (Artikel 8 und 9
sowie 10 Abs. 1 Nr. 1 und 2),

2. die Quoten nach Artikel 9 Abs. 1,

3. den Ablauf des Bewerbungsverfah-
rens, insbesondere die Fälle, in denen
Bewerbungen an die Stiftung zu rich-
ten sind, einschließlich der Fristen; da-
bei kann die Verpflichtung zur elektro-
nischen Antragstellung vorgesehen
werden;

4. den Ablauf des Vergabeverfahrens so-
wie die Vergabe nicht in Anspruch ge-
nommener oder aus anderen Gründen
frei gebliebener Plätze auch an Bewer-
berinnen und Bewerber, die die Fristen
versäumt haben,

5. die Vergabe der Studienplätze nach
Artikel 8 Abs. 4,

6. die Einbeziehung und die Aufhebung
der Einbeziehung von Studiengängen,

7. die Normwerte sowie die Kapazitätser-
mittlung nach Art. 6,

8. die Festsetzung von Zulassungszahlen
nach Art. 6, soweit das Landesrecht
dafür keine andere Rechtsform vor-
sieht;

9. die Gleichstellung weiterer Personen
mit Deutschen aufgrund zwischen -
staatlicher Vereinbarungen nach Arti-
kel 5 Abs. 2 Satz 3.

(2) Die Rechtsverordnungen der Län-
der nach Absatz 1 müssen übereinstim-
men, soweit dies für eine zentrale Verga-
be der Studienplätze notwendig ist.

Artikel 13

Beschlussfassung

(1) Die Stiftung beschließt über

1. Vorschläge für die von den Ländern zu
erlassenden Rechtsverordnungen (Ar-
tikel 12), 

2. die Einbeziehung von Studiengängen
in das zentrale Vergabeverfahren (Ar-
tikel 7 Abs. 1),

3. die Aufhebung der Einbeziehung (Ar-
tikel 7 Abs. 4).

(2) 1In diesen Angelegenheiten ist das
Entscheidungsorgan der Stiftung be-
schlussfähig, wenn mindestens die Hälfte
der Vertreterinnen und Vertreter der Län-
der anwesend ist. 2Ein Land kann die Ver-
treterin oder den Vertreter eines anderen
Landes zur Ausübung des Stimmrechts
ermächtigen.

(3) 1In Fällen des Absatzes 1 Nr. 1 und 2
ist eine Mehrheit von drei Viertel der
Stimmen der Ländervertreterinnen und
Ländervertretern erforderlich. 2Im Falle
des Absatzes 1 Nr. 3 genügt die Mehrheit
der Stimmen der Ländervertreterinnen
und Ländervertreter.

Artikel 14

Staatlich anerkannte Hochschulen
1Staatlich anerkannte Hochschulen

können auf Antrag des Landes mit Zu-
stimmung des Trägers in das zentrale Ver-
gabeverfahren einbezogen werden. 2Die
Entscheidung trifft die Stiftung. 3Öffentli-
che nichtstaatliche Fachhochschulen gel-
ten als staatlich anerkannte Hochschulen
im Sinne dieses Staatsvertrages.

Abschnitt 4

Finanzierung, Ordnungswidrigkeiten,
Übergangs- und Schlussbestimmungen

Artikel 15

Finanzierung

(1) Die Aufgaben nach Artikel 2 Nr. 1
erfüllt die Stiftung im Auftrag der Hoch-
schulen und auf deren Kosten.

(2) 1Zur Durchführung der Aufgaben
nach Artikel 2 Nr. 2 verpflichten sich die
Länder, der Stiftung die erforderlichen
Mittel als Zuschuss zur Verfügung zu stel-
len. 2Der Betrag wird von den Ländern
nach dem Königsteiner Schlüssel in der
jeweils geltenden Fassung aufgebracht.
3Der Wirtschaftsplan der Stiftung bedarf
der Zustimmung der Finanzministerkon-
ferenz mit einer Mehrheit von zwei Drit-
teln. 4Die Anteilsbeträge der Länder wer-
den im Laufe eines jeden Haushaltsjahres
in zwei Teilbeträgen zum 1. Januar und
zum 1. Juni nach den Ansätzen des Wirt-
schaftsplans fällig. 5Über- und Minderzah-
lungen gegenüber dem sich nach der
Jahresrechnung ergebenden Finanzbe-
darf werden bei dem zweiten Teilbetrag
des folgenden Haushaltsjahres ausgegli-
chen.
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Artikel 16

Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig handelt, wer bei
einer Bewerbung gegenüber der Stiftung
vorsätzlich oder fahrlässig falsche Anga-
ben über die für die Vergabe der Studien-
plätze maßgeblichen Daten macht.

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit
einer Geldbuße bis zu fünftausend Euro
geahndet werden.

(3) Zuständige Verwaltungsbehörde im
Sinne des § 36 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes
über Ordnungswidrigkeiten ist die Stif-
tung.

Artikel 17

Auflösung der Zentralstelle

(1) 1Mit der Errichtung der Stiftung ist
die gemäß Art. 1 Abs. 1 des Staatsvertrags
über die Vergabe von Studienplätzen vom
20. Oktober 1972 errichtete Zentralstelle
für die Vergabe von Studienplätzen (im
Folgenden: Zentralstelle) aufgelöst. 2Auf-
gaben, Rechte und Verbindlichkeiten der
Zentralstelle gehen auf die Stiftung über.
3Die Übernahme des Personals und des
Vermögens der Zentralstelle durch die
Stiftung richtet sich nach dem für die
Länder unmittelbar geltendem Bundesbe-
amtenrecht und dem Recht des Sitzlan-
des. 4Die Planstellen der Zentralstelle ver-
bleiben bis zu ihrem Freiwerden als Plan-
stellen ohne Besoldungsaufwand im
Haushalt des Sitzlandes, das die darauf
geführten Beamtinnen und Beamten zur
Tätigkeit bei der Stiftung zuweist. 5Die
Einzelheiten regelt das Stiftungsgesetz.

(2) 1Die Stiftung erstattet im Rahmen
des jährlichen Wirtschaftplans die Kosten
für bereits vorhandene und zukünftige
Versorgungsempfänger. 2Nach einer Über-
gangszeit von drei Jahren nach Einrich-
tung der Stiftung müssen Einnahmen, die
für die Erfüllung der Aufgaben nach Arti-
kel 2 Nr. 1 erzielt werden, auch in dem
Umfang zur Deckung der Versorgungs -

lasten herangezogen werden, in dem das
Personal Aufgaben nach Artikel 2 Nr. 1
wahrnimmt.

Artikel 18

Schlussvorschriften

(1) 1Dieser Staatsvertrag tritt am 1. Tag
des Monats in Kraft, der auf den Monat
folgt, in dem die letzte Ratifikationsur-
kunde bei der Staatskanzlei des Sitzlan-
des der Stiftung hinterlegt ist. 2Er findet
erstmals auf das nach seinem in Kraft tre-
ten unmittelbar nachfolgende Vergabe-
verfahren Anwendung. 3Der Staatsvertrag
über die Vergabe von Studienplätzen vom
22. Juni 2006 tritt mit Abschluss des Ver-
gabeverfahrens außer Kraft, das dem Ver-
gabeverfahren nach Satz 2 vorangeht.

(2) Dieser Staatsvertrag kann von je-
dem Land durch schriftliche Erklärung
gegenüber den übrigen vertragschließen-
den Ländern zum Schluss eines Kalender-
jahres mit einer Frist von einem Jahr
gekündigt werden.

(3) 1Nach Außerkrafttreten dieses
Staatsvertrages ist die Stiftung aufzulösen.
2Bedienstete, die nach Auflösung der Zen-
tralstelle der Stiftung zugewiesen oder
von dieser übernommen wurden und die
nicht durch Kündigung entlassen werden
können, sind nach Möglichkeit von den
Ländern in geeignete Verwaltungsberei-
che zu übernehmen. 3Die Vorschriften des
Sitzlandes über die beamtenrechtlichen
Folgen bei Auflösung von Behörden blei-
ben unberührt. 4Die Länder sind verpflich-
tet, dem Sitzland alle in Ausführung die-
ses Staatsvertrages entstehenden Aufwen-
dungen für Verpflichtungen, die über das
Ende dieses Staatsvertrages hinaus beste-
hen bleiben, anteilig nach Maßgabe des
Königsteiner Schlüssels zu erstatten. 5Über
die Verwendung des von der Stiftung von
der Zentralstelle übernommenen Vermö-
gens beschließen die Kultusministerkonfe-
renz und die Finanzministerkonferenz der
Länder mit einer Mehrheit von jeweils
zwei Dritteln der Stimmen.

Für das Land Baden-Württemberg: Oettinger

Stuttgart, den 5. Juni 2008

für den Freistaat Bayern: Dr. G. Beckstein

München, den 14. April 2008

für das Land Berlin: Klaus Wowereit

Berlin, den 10. April 2008

für das Land Brandenburg: M. Platzeck

Potsdam, den 10. April 2008

für die Freie Hansestadt Bremen: Jens Böhrnsen

Bremen, den 28. April 2008

für die Freie und Hansestadt Hamburg: Ole von Beust

Hamburg, den 17. April 2008
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für das Land Hessen: R. Koch

Wiesbaden, den 5. April 2008

für das Land Mecklenburg-Vorpommern: H. Ringstorff

Schwerin, den 27. Mai 2008

für das Land Niedersachsen: Chr. Wulff

Hannover, den 6. April 2008

für das Land Nordrhein-Westfalen: Rüttgers

Düsseldorf, den 10. April 2008

für das Land Rheinland-Pfalz: Kurt Beck

Mainz, den 16. April 2008

für das Saarland: Peter Müller

Saarbrücken, den 8. März 2008

für den Freistaat Sachsen: Milbradt

Dresden, den 10. April 2008

für das Land Sachsen-Anhalt: Böhmer

Magdeburg, den 7. April 2008

für das Land Schleswig-Holstein: Peter Harry Carstensen

Kiel, den 15. April 2008

für den Freistaat Thüringen: Dieter Althaus

Erfurt, den 9. April 2008
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Artikel 12)

Gesetz über den Einheitlichen 
Ansprechpartner Hessen 
(EAH-Gesetz – EAHG)

§ 1

Zuständigkeit und Verfahren

(1) Das Regierungspräsidium ist ein-
heitliche Stelle nach Teil V Ab schnitt 1a
des Hessischen Verwaltungsverfahrens-
gesetzes und trägt insoweit den Zusatz
„Einheitlicher Ansprechpartner Hessen
(EAH)“.

(2) Der EAH nutzt ein vom Land Hes-
sen zur Verfügung gestelltes elektroni-
sches Wissens- und Informationssystem.
Die zuständigen Behörden sind verpflich-
tet, ihre darin enthaltenen Daten regel-
mäßig auf Richtigkeit und Vollständigkeit
zu prüfen.

§ 2

Mitteilungspflichten

Hat ein Dienstleistungserbringer eine
Genehmigung im Sinne der Richtlinie
2006/123/EG des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 12. Dezember
2006 über Dienstleistungen im Binnen-
markt (ABl. EU Nr. L 376 S. 36) erhalten
oder beantragt, hat er dem EAH oder der
zuständigen Behörde unverzüglich fol-
gende Änderungen mitzuteilen:

1. die Gründung von Tochtergesellschaf-
ten, deren Tätigkeit einer Genehmi-
gungsregelung im Sinne der Richtlinie
2006/123/EG unterworfen ist, und

2. die Änderung von Verhältnissen, auf-
grund derer eine Genehmigung im
Sinne der Richtlinie 2006/123/EG nicht
mehr erteilt werden dürfte.

Diese Änderungsmitteilungen hat der
EAH an die zuständigen Behörden wei-
terzuleiten.

§ 3

Aufsicht

Der EAH untersteht der Fachaufsicht
des für Wirtschaft zuständigen Ministeri-
ums. Wird bei der Tätigkeit des EAH der
Geschäftsbereich eines anderen Ministe-
riums berührt, so wird die Fachaufsicht im
Benehmen mit diesem fachlich zuständi-
gen Ministerium ausgeübt.

§ 4

Verwaltungskosten

(1) Für die Tätigkeit des EAH werden
Verwaltungskosten erhoben. Die Tätig-
keiten, für die Kosten zu erheben sind,
und die Höhe der Kosten bestimmt die
Landesregierung durch Rechtsverord-
nung.

(2) Die Höhe der Gebühr darf den mit
der Tätigkeit verbundenen Verwaltungs-
aufwand im Sinne des § 3 Abs. 2 des Hes-
sischen Verwaltungskostengesetzes in der
Fassung vom 12. Januar 2004 (GVBl. I

S. 36), zuletzt geändert durch Gesetz vom
9. Juli 2009 (GVBl. I S. 253), in der jeweils
geltenden Fassung nicht übersteigen und
nicht in einem Missverhältnis zu dieser
Tätigkeit stehen. Die §§ 5, 6, 9 bis 15 und
17 bis 20 des Hessischen Verwaltungskos -
tengesetzes in der jeweiligen Fassung
gelten entsprechend. Der EAH kann ei-
nen angemessenen Vorschuss bis zur
Höhe der voraussichtlich entstehenden
Kosten erheben.

(3) Die Verwaltungskosten nach Abs. 1
und die von den zuständigen Behörden
festgesetzten Verwaltungskosten sollen
grundsätzlich im Rahmen des elektroni-
schen Zahlverfahrens an den EAH ent-
richtet werden. Verwaltungskosten der
zuständigen Behörden, die der EAH er-
halten hat, entrichtet dieser unverzüglich
jeweils an die zuständige Behörde.

§ 5

Datenverarbeitung und Datensicherheit

(1) Der EAH betreibt ein elektroni-
sches Antragsannahme- und Antragsver-
waltungssystem, das die Entgegennahme
der Anzeigen, Anträge, Willenserklärun-
gen und Unterlagen  sowie deren Weiter-
leitung an die zuständigen Behörden er-
möglicht.

(2) Der EAH hat den Eingang von An-
zeigen, Anträgen, Willenserklärungen
und Unterlagen sowie deren Weiterlei-
tung an die zuständige Behörde und den
Eingang von Mitteilungen der Behörde
sowie deren Weitergabe so zu dokumen-
tieren, dass ein Nachweis im Verwal-
tungsverfahren geführt werden kann. Zu
diesem Zweck und soweit es zur Erfül-
lung der in der Zuständigkeit des EAH
liegenden übrigen Aufgaben erforderlich
ist, darf er die bei ihm eingegangenen
personenbezogenen Daten längstens bis
zum Ablauf von fünf Jahren nach Ab-
schluss des Verwaltungsverfahrens verar-
beiten.

(3) Soweit der Dienstleistungserbrin-
ger den EAH zur Verfahrensabwicklung
in Anspruch nimmt, kann er seine Rechte
nach § 8 Abs. 1 Nr. 1 bis 5 des Hessischen
Datenschutzgesetzes in der Fassung vom
7. Januar 1999 (GVBl. I S. 98) auch ge-
genüber dem EAH geltend machen, un-
abhängig davon, wer im Einzelfall für die
Verarbeitung der betroffenen Daten ver-
antwortlich ist. Der EAH leitet den Antrag
an die jeweils zuständige Stelle weiter
und setzt den Dienstleistungserbringer
davon in Kenntnis. Auf Verlangen des
Dienstleistungser bringers sind die Aus-
künfte der zuständigen Stelle über den
EAH abzuwickeln.

(4) Das Zusammenwirken zwischen
dem EAH und den zuständigen Behör-
den, insbesondere die Weiterleitung der
Antragsdaten, Dokumente, Bescheide
und Informationen zu den jeweiligen Ver-
fahrensständen, erfolgt grundsätzlich ent-
weder durch Datenübertragung mittels
elektronischer Datenschnittstelle oder

2) GVBl. II 304-32



durch die Nutzung des elektronischen
Antragsannahme- und Antragsverwal-
tungssystems des EAH.

(5) Der EAH hat dem jeweiligen Stand
der Technik entsprechende Maßnahmen
zur Sicherstellung der Datensicherheit zu
treffen, die insbesondere die Vertraulich-
keit und Unversehrtheit der Daten ge-
währleisten.

(6) Die für Grundsatzfragen der Ver-
waltungsautomation (E-Government) und
für Sprach- und Datenkommunikation zu-
ständige Ministerin oder der hierfür zu-
ständige Minister wird ermächtigt, im
Einvernehmen mit der für Wirtschaft zu-
ständigen Ministerin oder dem hierfür zu-
ständigen Minister durch Rechtsverord-
nung die technischen Anforderungen für
das Verfahren der Datenübermittlung
zwischen dem EAH und den zuständigen
Behörden zu bestimmen.

§ 6

Weitere Verordnungsermächtigung

Die für Wirtschaft zuständige Ministe-
rin oder der hierfür zuständige Minister
wird ermächtigt, im Benehmen mit dem
zuständigen Fachministerium durch
Rechtsverordnung

1. zur Ausführung von Bundesrecht, das
unter den Anwendungsbereich der
Richtlinie 2006/123/EG fällt,

a) anzuordnen, dass das Verwaltungs-
verfahren über eine einheitliche
Stelle nach Teil V Abschnitt 1a des
Hessischen Verwaltungsverfahrens-
gesetzes abgewickelt werden kann,

b) Entscheidungsfristen im Sinne des
Art. 13 Abs. 3 der Richtlinie
2006/123/EG festzulegen 

und dabei zu bestimmen, dass dies
auch für Inländer gilt, soweit bundes-
rechtlich nichts anderes geregelt ist,
und

2. Bestimmungen zur Verwendung der
von der Europäischen Kommission
nach Art. 5 Abs. 2 der Richtlinie 2006/
123/EG eingeführten einheitlichen
Formblätter zu treffen. 

§ 7

Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig handelt, wer ent-
gegen § 2 Satz 1 seinen Mitteilungspflich-
ten vorsätzlich oder fahrlässig nicht nach-
kommt. 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit
einer Geldbuße bis zu zehntausend Euro
geahndet werden.

(3) Zuständige Behörde für die Verfol-
gung und Ahndung der Ordnungswidrig-
keit ist das Regierungspräsidium.

§ 8

Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am 28. Dezember
2009 in Kraft. Abweichend von Satz 1 tre-

718 Nr. 22 – Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Hessen, Teil I – 23. Dezember 2009

ten § 4 Abs. 1 und 2, § 5 Abs. 5 sowie § 6
am Tage nach der Verkündung in Kraft.
Dieses Gesetz tritt mit Ablauf des 31. De-
zember 2014 außer Kraft.

Artikel 23)

Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie
2006/123/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 

12. Dezember 2006 über 
Dienstleistungen im Binnenmarkt4) 

im Gaststättenrecht

§ 1

Einheitliche Stelle

Über eine einheitliche Stelle nach Teil
V Abschnitt 1a des Hessischen Verwal-
tungsverfahrensgesetzes können Verfah-
ren nach § 2 Abs. 1, den §§ 9, 11 und 12
Abs. 1 des Gaststättengesetzes in der Fas-
sung vom 20. November 1998 (BGBl. I
S. 3419), zuletzt geändert durch Gesetz
vom 7. September 2007 (BGBl. I S. 2246),
abgewickelt werden.

§ 2

Anerkennung ausländischer Dokumente

Soweit nach den in § 1 genannten Vor-
schriften des Gaststättengesetzes die
Überprüfung der Zuverlässigkeit der An-
tragstellerin oder des Antragstellers erfor-
derlich ist, sind als Nachweis die in einem
anderen Mitgliedstaat der Europäischen
Union oder einem Vertragsstaat des Ab-
kommens über den Europäischen Wirt-
schaftsraum ausgestellten Unterlagen als
ausreichend anzuerkennen, die belegen,
dass die Anforderungen an die Zuverläs-
sigkeit der oder des Gewerbetreibenden
erfüllt werden. Dabei kann verlangt wer-
den, dass die Unterlagen in beglaubigter
Kopie und beglaubigter deutscher Über-
setzung vorgelegt werden. Werden im
Herkunftsstaat solche Unterlagen nicht
ausgestellt, können sie durch eidesstattli-
che Erklärung der oder des Gewerbetrei-
benden oder durch nach dem Recht des
Herkunftsstaates vergleichbare Handlun-
gen ersetzt werden.

§ 3

Grenzüberschreitende Dienstleistungs-
erbringung, Niederlassung

(1) Werden Gewerbetreibende von ei-
ner Niederlassung in einem anderen Mit-
gliedstaat der Europäischen Union oder in
einem Vertragsstaat des Abkommens
über den Europäischen Wirtschaftsraum
aus im Geltungsbereich dieses Gesetzes
vorübergehend selbstständig gewerblich
tätig, so sind § 2 Abs. 1, die §§ 9, 11 und
12 Abs. 1 des Gaststättengesetzes nicht
anzuwenden.

(2) Abs. 1 gilt nicht, wenn die Tätigkeit
aus einem anderen Mitgliedstaat der 
Europäischen Union oder Vertragsstaat

3) GVBl. II 512-86
4) ABl. EU Nr. L 376 S. 36



des Abkommens über den Europäischen
Wirtschaftsraum heraus zur Umgehung
der genannten Vorschriften erbracht wird.
Eine Umgehung liegt insbesondere vor,
wenn eine Gewerbetreibende oder ein
Gewerbetreibender von einem anderen
Mitgliedstaat der Europäischen Union
oder einem Vertragsstaat des Abkom-
mens über den Europäischen Wirtschafts-
raum aus ganz oder überwiegend im Gel-
tungsbereich dieses Gesetzes tätig wird.

(3) Eine Niederlassung besteht, wenn
eine selbstständige gewerbsmäßige Tä -
tig keit auf unbestimmte Zeit und mittels
einer festen Einrichtung von dieser aus
tatsächlich ausgeübt wird.

§ 4

Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am 28. Dezember
2009 in Kraft. Es tritt mit Ablauf des
31. Dezember 2014 außer Kraft.

Artikel 35)

Änderung der Verordnung 
über die Landessiegel

Die Verordnung über die Landessiegel
vom 29. März 1949 (GVBl. S. 38) wird wie
folgt geändert:

1. Dem § 5 Abs. 2 wird folgender Satz
angefügt:

„Die Erlaubnis wird auf Antrag erteilt,
wenn ein durch die Firma hergestelltes
Mustersiegel den Richtlinien für die
Herstellung von Dienstsiegeln vom 
22. September 1975 (StAnz. S. 1874)
entspricht und die Firma ihr Einver-
ständnis mit den Herstellungsbedin-
gungen schriftlich erklärt hat.“

2. Nach § 5 wird als § 5a eingefügt:

„§ 5a

(1) Wird über die Erteilung der Er-
laubnis zur Herstellung des Landessie-
gels nach § 5 Abs. 2 Satz 1 nicht inner-
halb einer Frist von drei Monaten ent-
schieden, gilt sie als erteilt. Im Übrigen
gilt § 42a des Hessischen Verwaltungs-
verfahrensgesetzes.

(2) Das Verfahren nach § 5 Abs. 2
Satz 1 kann über eine einheitliche
Stelle nach Teil V Abschnitt 1a des
Hessischen Verwaltungsverfahrensge-
setzes abgewickelt werden.“

3. Dem § 7 wird folgender Satz  ange-
fügt:

„Sie tritt mit Ablauf des 31. Dezember
2014 außer Kraft."

Artikel 46)

Änderung des Hessischen 
Verwaltungsverfahrensgesetzes

Das Hessische Verwaltungsverfahrens-
gesetz in der Fassung vom 28. Juli 2005
(GVBl. I S. 591), zuletzt geändert durch
Gesetz vom 9. Juli 2009 (GVBl. I S. 253),
wird wie folgt geändert:
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1. In der Inhaltsübersicht erhalten die
Angaben zu Teil I folgende Fassung:

„Teil I

Anwendungsbereich, örtliche Zustän-
digkeit, elektronische Kommunikati-
on, Amtshilfe, europäische Verwal-

tungs zusammenarbeit

A b s c h n i t t  1

Anwendungsbereich, 
örtliche Zuständigkeit, 

elektronische Kommunikation

§ 1 Anwendungsbereich

§ 2 Ausnahmen vom Anwendungs-
bereich

§ 3 Örtliche Zuständigkeit

§ 3a Elektronische Kommunikation

A b s c h n i t t  2

Amtshilfe

§ 4 Amtshilfepflicht

§ 5 Voraussetzungen und Grenzen
der Amtshilfe

§ 6 Auswahl der Behörde

§ 7 Durchführung der Amtshilfe

§ 8 Kosten der Amtshilfe

A b s c h n i t t  3

Europäische Verwaltungs-
zusammenarbeit

§ 8a Grundsätze der Hilfeleistung

§ 8b Form und Behandlung der 
Ersuchen

§ 8c Kosten der Hilfeleistung

§ 8d Mitteilungen von Amts wegen

§ 8e Anwendbarkeit“

2. Die Überschrift des Teils I erhält fol-
gende Fassung:

„Teil I

Anwendungsbereich, örtliche 
Zuständigkeit, elektronische 
Kommunikation, Amtshilfe, 
europäische Verwaltungs-

zusammenarbeit“

3. Vor § 1 wird folgende Überschrift ein-
gefügt:

„ A b s c h n i t t  1

Anwendungsbereich, örtliche 
Zuständigkeit, elektronische 

Kommunikation“

4. In § 2 Abs. 3 Nr. 1 werden die Worte
„im Verfahren vor den Gerichten der
Verwaltungsgerichtsbarkeit“ durch die
Worte „durch die Gerichte der Verwal-
tungsgerichtsbarkeit oder durch die in
verwaltungsrechtlichen Anwalts-, Pa-
tentanwalts- und Notarsachen zustän-
digen Gerichte“ ersetzt.

5) Ändert GVBl. II 17-2
6) Ändert GVBl. II 304-18



5. Vor § 4 wird folgende Überschrift ein-
gefügt:

„ A b s c h n i t t  2

Amtshilfe“

6. Nach § 8 wird folgender Abschnitt 3
eingefügt:

„ A b s c h n i t t  3

Europäische Verwaltungs-
zusammenarbeit

§ 8a

Grundsätze der Hilfeleistung

(1) Jede Behörde leistet Behörden
anderer Mitgliedstaaten der Europä -
ischen Union auf Ersuchen Hilfe, so-
weit dies nach Maßgabe von Rechts -
akten der Europäischen Gemeinschaft
geboten ist. 

(2) Behörden anderer Mitgliedstaa-
ten der Europäischen Union können
um Hilfe ersucht werden, soweit dies
nach Maßgabe von Rechtsakten der
Europäischen Gemeinschaft zugelas-
sen ist. Um Hilfe ist zu ersuchen, so-
weit dies nach Maßgabe von Rechts -
akten der Europäischen Gemeinschaft
geboten ist. 

(3) Die §§ 5, 7 und 8 Abs. 2 sind
entsprechend anzuwenden, soweit
Rechtsakte der Europäischen Gemein-
schaft nicht entgegenstehen.

§ 8b

Form und Behandlung der Ersuchen

(1) Ersuchen sind in deutscher
Sprache an Behörden anderer Mit-
gliedstaaten der Europäischen Union
zu richten; soweit erforderlich, ist eine
Übersetzung beizufügen. Die Ersuchen
sind gemäß den gemeinschaftsrechtli-
chen Vorgaben und unter Angabe des
maßgeblichen Rechtsakts zu begrün-
den. 

(2) Ersuchen von Behörden anderer
Mitgliedstaaten der Europäischen Uni-
on dürfen nur erledigt werden, wenn
sich ihr Inhalt in deutscher Sprache
aus den Akten ergibt. Soweit erforder-
lich, soll bei Ersuchen in einer anderen
Sprache von der ersuchenden Behörde
eine Übersetzung verlangt werden. 

(3) Ersuchen von Behörden anderer
Mitgliedstaaten der Europäischen Uni-
on können abgelehnt werden, wenn
sie nicht ordnungsgemäß und unter
Angabe des maßgeblichen Rechtsakts
begründet sind und die erforderliche
Begründung nach Aufforderung nicht
nachgereicht wird. 

(4) Einrichtungen und Hilfsmittel
der Kommission zur Behandlung von
Ersuchen sollen genutzt werden. Infor-
mationen sollen elektronisch übermit-
telt werden. 
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§ 8c

Kosten der Hilfeleistung

Ersuchende Behörden anderer Mit-
gliedstaaten der Europäischen Union
haben Verwaltungsgebühren oder
Auslagen nur zu erstatten, soweit dies
nach Maßgabe von Rechtsakten der
Europäischen Gemeinschaft verlangt
werden kann.

§ 8d

Mitteilungen von Amts wegen

(1) Die zuständige Behörde teilt den
Behörden anderer Mitgliedstaaten der
Europäischen Union und der Kommis-
sion Angaben über Sachverhalte und
Personen mit, soweit dies nach Maßga-
be von Rechtsakten der Europäischen
Gemeinschaft geboten ist. Dabei sollen
die hierzu eingerichteten Informations-
netze genutzt werden. 

(2) Übermittelt eine Behörde Anga-
ben nach Abs. 1 an die Behörde eines
anderen Mitgliedstaats der Europä -
ischen Union, unterrichtet sie den 
Betroffenen über die Tatsache der
Übermittlung, soweit Rechtsakte der
Europäischen Gemeinschaft dies vor-
sehen; dabei ist auf die Art der Anga-
ben sowie auf die Zweckbestimmung
und die Rechtsgrundlage der Über-
mittlung hinzuweisen.  

§ 8e

Anwendbarkeit

Die Regelungen dieses Abschnitts
sind mit Inkrafttreten des jeweiligen
Rechtsaktes der Europäischen Ge-
meinschaft, wenn dieser unmittelbare
Wirkung entfaltet, im Übrigen mit Ab-
lauf der jeweiligen Umsetzungsfrist
anzuwenden. Sie gelten auch im Ver-
hältnis zu den anderen Vertragsstaaten
des Abkommens über den Europä -
ischen Wirtschaftsraum, soweit Rechts -
akte der Europäischen Gemeinschaft
auch auf diese Staaten anzuwenden
sind.“

7. § 16 wird wie folgt geändert:

a) In Abs. 1 wird das Wort „Vormund-
schaftsgericht“ durch die Worte
„Betreuungsgericht, für einen min-
derjährigen Beteiligten das Famili-
engericht“ ersetzt.

b) In Abs. 2 wird jeweils das Wort
„Vormundschaftsgericht“ durch das
Wort „Gericht“ ersetzt.

8. In § 96 Satz 2 wird die Zahl „2010“
durch die Zahl „2015“ ersetzt.

Artikel 57)

Änderung der Verordnung über 
die Sperrzeit

§ 4 der Verordnung über die Sperrzeit
vom 27. Juni 2001 (GVBl. I S. 319), geän-
dert durch Verordnung vom 13. Dezem-
7) Ändert GVBl. II 310-90



ber 2006 (GVBl. I S. 718), wird wie folgt
geändert:

1. Der bisherige Wortlaut wird Abs. 1.

2. Als Abs. 2 und 3 werden angefügt:

„(2) Wird über die beantragte Auf-
hebung der Sperrzeit nach Abs. 1
Satz 1 nicht innerhalb einer Frist von
drei Monaten entschieden, gilt sie als
erteilt. Im Übrigen gilt § 42a des Hessi-
schen Verwaltungsverfahrensgesetzes. 

(3) Das Verfahren über die Aufhe-
bung der Sperrzeit nach Abs. 1 Satz 1
kann über eine einheitliche Stelle nach
Teil V Abschnitt 1a des Hessischen
Verwaltungsverfahrensgesetzes abge-
wickelt werden.“

Artikel 68)

Änderung des Heilberufsgesetzes

Nach § 3 des Heilberufsgesetzes in der
Fassung vom 7. Februar 2003 (GVBl. I 
S. 66, 242), zuletzt geändert durch Gesetz
vom 16. Oktober 2006 (GVBl. I S. 519),
wird als § 3a eingefügt:

„§ 3a

Wird über die beantragte Ermächti-
gung nach § 31 Abs. 1 Satz 2, über die
beantragte Zulassung nach § 31 Abs. 3
Satz 2 oder über die beantragte Anerken-
nung nach § 32 Abs. 1 Satz 1 von Berufs -
angehörigen im Sinne des § 2 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 3 nicht innerhalb von drei Mo-
naten entschieden, gilt die Ermächtigung,
die Zulassung oder die Anerkennung als
erteilt. Im Übrigen gilt § 42a des Hessi-
schen Verwaltungsverfahrensgesetzes. Die
in Satz 1 genannten Verfahren können
über eine einheitliche Stelle nach Teil V
Abschnitt 1a des Hessischen Verwaltungs-
verfahrensgesetzes abgewickelt wer den.“

Artikel 79)

Änderung des Hessischen Gesetzes über
den öffentlichen Gesundheitsdienst

Das Hessische Gesetz über den öffent-
lichen Gesundheitsdienst vom 28. Sep-
tember 2007 (GVBl. I. S. 659) wird wie
folgt geändert:

1. In der Inhaltsübersicht wird die Anga-
be zu § 16 wie folgt gefasst:

„§ 16 Berufe des Gesundheitswesens“

2. § 16 wird wie folgt geändert:

a) Die Überschrift wird wie folgt ge-
fasst:

„Berufe des Gesundheitswesens“

b) Abs. 3 wird wie folgt gefasst:

„(3) Das Regierungspräsidium
Darmstadt ist zuständig für die
Durchführung der Verordnungen
nach Abs. 1 sowie für die staatliche
Anerkennung der Aus- und Weiter-
bildungseinrichtungen der Fachbe-
rufe des Gesundheitswesens. Das
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Hessische Landesprüfungs- und
Untersuchungsamt im Gesundheits-
wesen ist zuständig für die staatli-
che Anerkennung von Ausbil-
dungsstätten für Psychotherapie
und von Ausbildungsstätten für
Kinder- und Jugendlichenpsycho-
therapie.“

c) Dem Abs. 4 wird folgender Satz an-
gefügt:

„Die staatliche Anerkennung von
Ausbildungsstätten für Psychothe-
rapie und von Ausbildungsstätten
für Kinder- und Jugendlichenpsy-
chotherapie setzt voraus, dass die
Anforderungen des § 6 des Psycho-
therapeutengesetzes vom 16. Juni
1998 (BGBl. I S. 1311), zuletzt geän-
dert durch Gesetz vom 2. Dezember
2007 (BGBl. I S. 2686), erfüllt sind.“

d) Als Abs. 5 und 6 werden angefügt:

„(5) Wird über die beantragte
Anerkennung nach Abs. 4 nicht in-
nerhalb von drei Monaten entschie-
den, gilt sie als erteilt. Im Übrigen
gilt § 42a des Hessischen Verwal-
tungsverfahrensgesetzes.

(6) Das Verfahren nach Abs. 4
kann über eine einheitliche Stelle
nach Teil V Abschnitt 1a des Hessi-
schen Verwaltungsverfahrensgeset-
zes abgewickelt werden.“

Artikel 810)

Änderung der Hessischen Bauordnung

Die Hessische Bauordnung vom 18. Ju-
ni 2002 (GVBl. I S. 274), zuletzt geändert
durch Gesetz vom 6. September 2007
(GVBl. I S. 548), wird wie folgt geändert: 

1. § 19 Satz 1 erhält folgende Fassung:

„1Mit Zustimmung der obersten Bau-
aufsichtsbehörde dürfen im Einzelfall

1. Bauprodukte, die ausschließlich
nach dem Bauproduktengesetz in
Verkehr gebracht und gehandelt
werden dürfen, dessen Anforderun-
gen jedoch nicht erfüllen, 

2. Bauprodukte, die nach sonstigen
Vorschriften zur Umsetzung von
Richtlinien der Europäischen Union
oder auf der Grundlage von unmit-
telbar geltendem Recht der Euro -
päischen Union in Verkehr gebracht
und gehandelt werden dürfen, hin-
sichtlich der nicht berücksichtigten
wesentlichen Anforderungen im
Sinne des § 16 Abs. 7 Nr. 2, 

3. nicht geregelte Bauprodukte 

verwendet werden, wenn deren Ver-
wendbarkeit im Sinne des § 3 Abs. 2
nachgewiesen ist.“

2. § 24 wird wie folgt geändert:

a) In Abs. 1 Satz 1 werden die Worte
„Person, Stelle oder Überwa-

8) Ändert GVBl. II 350-6
9) Ändert GVBl. II 350-94

10) Ändert GVBl. II 361-108



chungsgemeinschaft“ durch die
Worte „natürliche oder juristische
Person“ ersetzt.

b) Abs. 3 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 werden die Worte
„Person, Stelle, Überwa-
chungsgemeinschaft“ jeweils
durch „natürliche oder juristi-
sche Person“ ersetzt. 

bb) In Satz 2 werden die Worte
„Personen, Stellen, Überwa-
chungsgemeinschaften“ durch
„natürliche oder juristische
Personen“ ersetzt.

3. § 49 wird wie folgt geändert: 

a) In Abs. 3 Satz 2 wird die Angabe
„Abs. 4 bis 6“ durch „Abs. 4 und 5“
ersetzt.

b) Abs. 4 bis 6 erhalten folgende Fas-
sung:

„(4) Bauvorlageberechtigt ist, wer

1. aufgrund des Hessischen Archi-
tekten- und Stadtplanergesetzes
vom 23. Mai 2002 (GVBl. I 
S. 182), zuletzt geändert durch
Gesetz vom 15. Dezember 2009
(GVBl. I S. 716), die Berufsbe-
zeichnung ‚Architektin‘ oder ‚Ar-
chitekt‘ zu führen berechtigt ist,

2. aufgrund des Ingenieurkammer-
gesetzes vom 30. September
1986 (GVBl. I S. 281), zuletzt ge -
ändert durch Gesetz vom 15. De-
zember 2009 (GVBl. I S. 716), in
die Liste der bauvorlageberech-
tigten Ingenieurinnen und Inge-
nieure eingetragen ist oder die
Bauvorlageberechtigung nach
§ 19a Abs. 9 des Ingenieurkam-
mergesetzes nachweisen kann,

3. aufgrund des Hessischen Archi-
tekten- und Stadtplanergesetzes
die Berufsbezeichnung ‚Innenar-
chitektin‘ oder ‚Innenarchitekt‘
führen darf, für die mit dieser
Berufsaufgabe verbundenen bau-
lichen Änderungen von Gebäu-
den oder 

4. bei Bauvorhaben in öffentlicher
Trägerschaft im Rahmen der
dienstlichen Tätigkeit bei der
Bauherrschaft bedienstet ist und
eine abgeschlossene Ausbildung
einschließlich Vorbereitungs-
dienst oder vergleichbare Vorbil-
dung in den Fachgebieten der
Nr. 1 und 2 oder für Vorhaben
nach Nr. 3 in dem dort genann-
ten Fachgebiet hat.

(5) 1Bauvorlageberechtigt für

1. Wohngebäude mit nicht mehr
als zwei Wohnungen und mit
insgesamt nicht mehr als 200 m²
Wohnfläche,

2. eingeschossige gewerbliche Ge-
bäude bis 200 m² Brutto-Grund-
fläche und bis 3 m Wandhöhe,
gemessen von der Geländeober-

fläche bis zur Schnittlinie zwi-
schen Dachhaut und Außen-
wand,

3. landwirtschaftliche Betriebsge-
bäude der Gebäudeklassen 1 bis
3 bis 200 m² Brutto-Grundfläche
des Erdgeschosses und

4. Garagen bis 200 m² Nutzfläche

sind auch Meisterinnen und Meis -
ter im Maurer- und Betonbauer-
oder Zimmererhandwerk, Personen
mit einer erfolgreich abgelegten
Prüfung, die als Voraussetzung für
die Befreiung von der Prüfung der
fachtheoretischen Kenntnisse dieser
Meisterprüfungen anerkannt ist, so-
wie staatlich geprüfte Technikerin-
nen oder Techniker der Fachrich-
tung Bautechnik. 2Das Gleiche gilt
für Berufsangehörige der Fachrich-
tungen nach Abs. 4 ohne Erforder-
nis der Berufspraxis und ohne Ein-
tragung in die Liste der Bauvorla-
geberechtigten.

(6) 1Personen, die in einem ande-
ren Mitgliedstaat der Europäischen
Union oder einem nach dem Recht
der Europäischen Gemeinschaften
gleichgestellten Staat als Bauvorla-
geberechtigte niedergelassen sind
und nicht über eine Qualifikation
nach Abs. 4 oder 5 verfügen, sind
bauvorlageberechtigt, wenn das
Regierungspräsidium Darmstadt
bescheinigt hat, dass sie gleichwer-
tige Qualifikationsanforderungen
erfüllen. ²Die Personen werden ent-
sprechend ihrer Bauvorlageberech-
tigung in einem Verzeichnis ge-
führt. ³Die Bescheinigung nach 
Satz 1 wird auf Antrag erteilt. 4Dem
Antrag sind die zur Beurteilung er-
forderlichen Unterlagen beizufü-
gen. 5Wird über die beantragte Be-
scheinigung nach Satz 1 nicht in-
nerhalb einer Frist von drei Mona-
ten entschieden, gilt sie als erteilt.
6Im Übrigen gilt § 42a des Hessi-
schen Verwaltungsverfahrensgeset-
zes. 7Das Verfahren nach Satz 1
kann über eine einheitliche Stelle
nach Teil V Abschnitt 1a des Hessi-
schen Verwaltungsverfahrensgeset-
zes abgewickelt werden.“

c) Als Abs. 7 wird angefügt:

„(7) Eine Bescheinigung nach
Abs. 6 Satz 1 ist nicht erforderlich,
wenn bereits in einem anderen
Land eine Bescheinigung erteilt
wurde; eine Eintragung in das vom
Regierungspräsidium Darmstadt
geführte Verzeichnis erfolgt nicht.“

4. In § 51 Abs. 2 Satz 1 wird die Angabe
„§ 49 Abs. 6“ durch „§ 49 Abs. 5“ er-
setzt.

5. Dem § 78 wird als Abs. 11 angefügt: 

„(11) Anerkennungen als Prüf-,
Überwachungs- und Zertifizierungs-
stellen nach § 24 in der bis zum 
27. Dezember 2009 geltenden Fassung
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gelten bis zum Ablauf des 31. Dezem-
ber 2012 fort.“

Artikel 911)

Änderung des Hessischen 
Ausführungsgesetzes zum Bundesgesetz

zur vorläufigen Regelung des Rechts 
der Industrie- und Handelskammern

Das Hessische Ausführungsgesetz zum
Bundesgesetz zur vorläufigen Regelung
des Rechts der Industrie- und Handels-
kammern vom 6. November 1957 (GVBl.
S. 147), geändert durch Gesetz vom 
27. Februar 1998 (GVBl. I S. 34), wird wie
folgt geändert:

1. § 3 wird wie folgt geändert:

a) Der bisherige Wortlaut wird Abs. 1.

b) Als Abs. 2 wird angefügt:

„(2) Durch Bescheid der Indus -
trie- und Handelskammern festge-
setzte Bußgelder sowie erhobene
Verwarnungsgelder fließen der je-
weiligen Industrie- und Handels-
kammer zu. Für die Vollstreckung
gilt Abs. 1 entsprechend.“

2. § 6 wird wie folgt geändert:

a) In Abs. 1 werden nach dem Wort
„sind“ die Worte „unbeschadet der
Zuständigkeit anderer Stellen“ ein-
gefügt.

b) Als Abs. 3 wird angefügt:

„(3) Im Bestellungsverfahren
nach Abs. 1 finden die §§ 6b und
13b der Gewerbeordnung12) An-
wendung.“

3. § 11 erhält folgende Fassung:

„§ 11

Dieses Gesetz tritt am Tage nach
der Verkündung in Kraft. Es tritt mit
Ablauf des 31. Dezember 2014 außer
Kraft.“

Artikel 1013)

Änderung des Ingenieurgesetzes

Das Ingenieurgesetz vom 15. Juli 1970
(GVBl. I S. 407), zuletzt geändert durch
Gesetz vom 18. Juni 2009 (GVBl. I S. 171),
wird wie folgt geändert:

1. § 2 Abs. 5 wird wie folgt gefasst:

„(5) Wird über die beantragte Ge-
nehmigung nach Abs. 1 Satz 2 nicht
innerhalb einer Frist von drei Monaten
entschieden, gilt sie als erteilt. Im
Übrigen gilt § 42a des Hessischen Ver-
waltungsverfahrensgesetzes.“

2. Nach § 6 wird als § 7 eingefügt:

„§ 7

Die Verfahren nach diesem Gesetz
oder nach einer aufgrund dieses Ge-
setzes erlassenen Rechtsverordnung
können über eine einheitliche Stelle
nach Teil V Abschnitt 1a des Hessi-
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schen Verwaltungsverfahrensgesetzes
abgewickelt werden.“

Artikel 1114)

Änderung des Ingenieurkammergesetzes

Das Ingenieurkammergesetz vom 
30. September 1986 (GVBl. I S. 281), zu-
letzt geändert durch Gesetz vom 18. Juni
2009 (GVBl. I S. 171), wird wie folgt geän-
dert:

1. Dem § 2 wird als Abs. 7 angefügt:

„(7) Die Verfahren nach diesem Ge-
setz oder nach einer aufgrund dieses
Gesetzes erlassenen Rechtsverordnung
können über eine einheitliche Stelle
nach Teil V Abschnitt 1a des Hessi-
schen Verwaltungsverfahrensgesetzes
abgewickelt werden.“

2. Dem § 16 wird als Abs. 4 angefügt:

„(4) Wird über die beantragte Ein-
tragung nach Abs. 2 nicht innerhalb
einer Frist von drei Monaten entschie-
den, gilt sie als erteilt. Im Übrigen gilt
§ 42a des Hessischen Verwaltungsver-
fahrensgesetzes.“

3. Dem § 18b wird als Abs. 5 angefügt:

„(5) Für den Antrag auf Eintragung
in das Partnerschaftsverzeichnis nach
Abs. 1 gilt § 16 Abs. 4 entsprechend.“

4. § 19d wird wie folgt geändert:

a) Abs. 8 wird aufgehoben.

b) Der bisherige Abs. 9 wird Abs. 8.

Artikel 1215)

Änderung des Hessischen Architekten-
und Stadtplanergesetzes

Das Hessische Architekten- und Stadt-
planergesetz vom 23. Mai 2002 (GVBl. I 
S. 182), zuletzt geändert durch Gesetz
vom 15. November 2007 (GVBl. I S. 788),
wird wie folgt geändert:

1. § 4 Abs. 6 Satz 2 bis 5 wird durch fol-
gende Sätze ersetzt:

„Wird über die beantragte Eintragung
nach Abs. 1 Satz 1 nicht innerhalb ei-
ner Frist von drei Monaten entschie-
den, gilt sie als erteilt. Im Übrigen gilt
§ 42a des Hessischen Verwaltungsver-
fahrensgesetzes.“

2. Dem § 6 Abs. 2 werden folgende Sätze
angefügt:

„Wird über die beantragte Erklärung
der Unbedenklichkeit nach Satz 1
nicht innerhalb einer Frist von drei
Monaten entschieden, gilt sie als er-
teilt. Im Übrigen gilt § 42a des Hessi-

11) Ändert GVBl. II 50-1
12) Diese Vorschriften treten erst am 28. Dezember 2009 in Kraft

(vgl. Art. 5 Abs. 1 des Gesetzes zur Umsetzung der Dienst-
leistungsrichtlinie im Gewerberecht und anderen Rechtsvor-
schriften vom 17. Juli 2009 [BGBl. I S. 2091]).

13) Ändert GVBl. II 50-10
14) Ändert GVBl. II 50-30
15) Ändert GVBl. II 50-37



„1. Maßnahmen nach den §§ 11b
und 13a der Gewerbeord-
nung,“

b) Die bisherigen Nr. 1 und 2 werden
Nr. 2 und 3.

3. In Abs. 8 wird die Angabe „§ 29“ er-
setzt durch „den §§ 11b, 13a, 29 und
36a18)“.

Artikel 1519)

Änderung des Markscheidergesetzes

Das Markscheidergesetz vom 8. Febru-
ar 1989 (GVBl. I S. 85), geändert durch
Gesetz vom 15. Juli 1997 (GVBl. I S. 232),
wird wie folgt geändert:

1. § 1 wird wie folgt geändert:

a) Der bisherige Wortlaut wird Abs. 1
und die Angabe „8. Dezember 1986
(BGBl. I S. 2191)“ wird durch 
„31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585)“ er-
setzt.

b) Als Abs. 2 wird angefügt:

„(2) Einer Anerkennung nach
Abs. 1 bedarf nicht, wer in einem
anderen Land der Bundesrepublik
Deutschland als Markscheider an-
erkannt ist.“

2. § 2 wird wie folgt geändert:

a) Abs. 1 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 2 werden die Worte
„und der für den Bergbau zu-
ständige Minister die Gleich-
stellung bestätigt“ gestrichen.

bb) Satz 3 erhält folgende Fassung:

„Wenn die Gleichwertigkeit
von Ausbildung und Prüfung
fehlt, kann die Anerkennung
nach § 1 Abs. 1 von der Ableis -
tung einer ergänzenden Aus-
bildung und von der Ablegung
einer Zusatzprüfung abhängig
gemacht werden.“

b) Abs. 2 erhält folgende Fassung:

„(2) Die Anerkennung ist zu ver-
sagen, wenn Tatsachen die Annah-
me rechtfertigen, dass die Antrag-
stellerin oder der Antragsteller die
für die Tätigkeit eines Markschei-
ders erforderliche Zuverlässigkeit
nicht besitzt oder infolge einer
Schwäche der körperlichen oder
geistigen Kräfte zur Ausübung der
Tätigkeit des Markscheiders dau-
ernd unfähig ist.“

c) Abs. 3 und 4 werden aufgehoben.

3. § 3 wird wie folgt geändert:

a) Dem Abs. 1 werden folgende Sätze
angefügt:

„Wird über die beantragte Aner-
kennung nach Satz 1 nicht inner-
halb einer Frist von drei Monaten
entschieden, gilt sie als erteilt. Im
Übrigen gilt § 42a des Hessischen
Verwaltungsverfahrensgesetzes. Das
Verfahren nach Satz 1 kann über
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schen Verwaltungsverfahrensgeset-
zes.“

3. Dem § 7 Abs. 5 werden folgende Sätze
angefügt:

„Wird über die Feststellung der
Gleichwertigkeit nach Satz 1 nicht in-
nerhalb einer Frist von drei Monaten
entschieden, gilt sie als erteilt. Im
Übrigen gilt § 42a des Hessischen Ver-
waltungsverfahrensgesetzes.“

4. Dem § 8 wird als Abs. 8 angefügt:

„(8) Die Verfahren nach diesem Ge-
setz oder nach einer aufgrund dieses
Gesetzes erlassenen Rechtsverordnung
können über eine einheitliche Stelle
nach Teil V Abschnitt 1a des Hessi-
schen Verwaltungsverfahrensgesetzes
abgewickelt werden.“

Artikel 1316)

Änderung des Hessischen 
Ladenöffnungsgesetzes

§ 7 des Hessischen Ladenöffnungsge-
setzes vom 23. November 2006 (GVBl. I 
S. 606) wird wie folgt geändert:

1. Der bisherige Wortlaut wird Abs. 1.

2. Als Abs. 2 und 3 werden angefügt:

„(2) Wird über die beantragte Aus-
nahme nach Abs. 1 nicht innerhalb ei-
ner Frist von drei Monaten entschie-
den, gilt sie als erteilt. Im Übrigen gilt
§ 42a des Hessischen Verwaltungsver-
fahrensgesetzes.

(3) Das Verfahren nach Abs. 1 kann
über eine einheitliche Stelle nach Teil
V Abschnitt 1a des Hessischen Ver-
waltungsverfahrensgesetzes abgewi -
ckelt werden.“

Artikel 1417)

Änderung der Verordnung über 
Zuständigkeiten nach der Gewerbe-
ordnung und dem Gaststättengesetz 

sowie über den Betrieb von 
Straußwirtschaften

§ 1 der Verordnung über Zuständig-
keiten nach der Gewerbeordnung und
dem Gaststättengesetz sowie über den
Betrieb von Straußwirtschaften vom 
20. Juni 2002 (GVBl. I S. 395), zuletzt
geändert durch Verordnung vom 22. Ok-
tober 2008 (GVBl. I S. 904), wird wie folgt
geändert:

1. In Abs. 1 Nr. 1 wird die Angabe „Titel
II bis IV“ durch „Titel I bis IV“ ersetzt.

2. Abs. 5 wird wie folgt geändert:

a) Nach den Worten „zuständig für“
wird als neue Nr. 1 eingefügt:

16) Ändert GVBl. II 513-13
17) Ändert GVBl. II 511-34
18) Die Vorschrift des § 36a GewO tritt am 28. Dezember 2009

in Kraft (vgl. Art. 5 Abs. 1 des Gesetzes zur Umsetzung der
Umsetzung der Dienstleistungsrichtlinie im Gewerberecht
und anderen Rechtsvorschriften vom 17. Juli 2009 [BGBl. I 
S. 2091]).

19) Ändert GVBl. II 53-51



eine einheitliche Stelle nach Teil V
Abschnitt 1a des Hessischen Ver-
waltungsverfahrensgesetzes abge-
wickelt werden.“

b) Abs. 2 wird wie folgt geändert:

aa) In Nr. 3 wird das Komma durch
ein Semikolon ersetzt und nach
dem Semikolon folgender
Halbsatz angefügt:

„bei Antragstellerinnen oder
Antragstellern aus einem an-
deren Mitgliedstaat der Euro -
päischen Union oder aus einem
anderen Vertragsstaat des Ab-
kommens über den Europä -
ischen Wirtschaftsraum ein in
diesem Staat erforderliches
ärztliches Zeugnis oder eine
von der zuständigen Behörde
ausgestellte Bescheinigung
über die körperliche und geis -
tige Gesundheit der Antrag-
stellerin oder des Antragstel-
lers,“

bb) Nr. 4 und 5 erhalten folgende
Fassung:

„4. eine Erklärung, dass bei
der Meldebehörde oder
der Registerbehörde ein
Führungszeugnis zur Vor-
lage bei der zuständigen
Behörde beantragt worden
ist, und

5. eine Erklärung über den be-
stehenden oder vorgesehe-
nen Ort der Niederlassung,
wobei auch Zweig- oder
Außenstellen der Niederlas-
sung anzugeben sind.“

cc) Nr. 6 wird aufgehoben.

c) Abs. 3 wird aufgehoben.

4. § 4 erhält folgende Fassung:

„§ 4

Anerkennung und Urkunde

(1) Die Anerkennung erfolgt in
Schriftform, soweit sie nicht nach § 3
Abs. 1 Satz 3 als erteilt gilt.

(2) Über die Anerkennung wird auf
Antrag eine Urkunde ausgestellt. Inso-
weit ist die elektronische Form ausge-
schlossen.“

5. § 5 erhält folgende Fassung:

„§ 5

Widerruf und Erlöschen der Anerken-
nung, Tätigkeitsuntersagung

(1) Die Anerkennung als Mark-
scheider kann widerrufen werden,
wenn der Markscheider die mark-
scheiderischen und sonstigen vermes-
sungstechnischen Arbeiten im Zusam-
menhang mit Tätigkeiten und Einrich-
tungen nach § 2 des Bundesberggeset-
zes nicht entsprechend den Regeln der
Markscheide- und Vermessungskunde
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oder den entsprechenden Vorschriften
oder Anordnungen des Regierungsprä-
sidiums Darmstadt als Bergbehörde
ausführt oder die Anzeigen und Be-
richte, zu deren Abgabe er verpflichtet
ist, nicht dem Regierungspräsidium
Darmstadt als Bergbehörde einreicht.

(2) Die Anerkennung erlischt, wenn
der Markscheider gegenüber dem Re-
gierungspräsidium Darmstadt als
Bergbehörde darauf verzichtet.

(3) Wenn Tatsachen die Annahme
rechtfertigen, dass die Voraussetzun-
gen für die Anerkennung als Mark-
scheider in Hessen nicht vorliegen,
kann das Regierungspräsidium Darm-
stadt als Bergbehörde einem aner-
kannten Markscheider die Ausübung
seiner Tätigkeit beschränken oder ver-
bieten.“

6. § 8 wird wie folgt geändert:

a) Abs. 1 erhält folgende Fassung:

„(1) Ordnungswidrig handelt,
wer vorsätzlich oder fahrlässig, oh-
ne nach § 1 zur Tätigkeit als Mark-
scheider berechtigt zu sein, das
Riss werk eines Betriebes nach § 63
Abs. 1 des Bundesberggesetzes wie
ein Markscheider anfertigt oder
nachträgt.“

b) In Abs. 2 werden die Worte „zwan-
zigtausend Deutsche Mark“ durch
die Worte „zehntausend Euro“ er-
setzt.

7. § 10 erhält folgende Fassung:

„§ 10

Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der
Verkündung in Kraft. Es tritt mit Ab-
lauf des 31. Dezember 2014 außer
Kraft.“

Artikel 1620)

Änderung des Gesetzes über 
die staatliche Anerkennung von 

Berufsakademien

Das Gesetz über die staatliche Aner-
kennung von Berufsakademien in der
Fassung vom 1. Juli 2006 (GVBl. I S. 388)
wird wie folgt geändert:

1. Dem § 3 werden als Abs. 8 und 9 an-
gefügt:

„(8) Über den Antrag auf Anerken-
nung nach Abs. 1 entscheidet das Mi-
nisterium für Wissenschaft und Kunst
innerhalb einer Frist von drei Mona-
ten. § 42a Abs. 2 Satz 2 bis 4 des Hes-
sischen Verwaltungsverfahrensgeset-
zes gilt entsprechend.

(9) Das Verfahren nach Abs. 1 kann
über eine einheitliche Stelle nach 
Teil V Abschnitt 1a des Hessischen
Verwaltungsverfahrensgesetzes abge-
wickelt werden.“

20) Ändert GVBl. II 70-217



2. § 8 wird wie folgt gefasst:

„§ 8

Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tage
nach der Verkündung in Kraft. Sie tritt
mit Ablauf des 31. Dezember 2014
außer Kraft.“

Artikel 1923)

Änderung des Denkmalschutzgesetzes

Nach § 18 Abs. 1 des Denkmalschutz-
gesetzes in der Fassung vom 5. Septem-
ber 1986 (GVBl. I S. 270), zuletzt geändert
durch Gesetz vom 6. September 2007
(GVBl. I S. 548), werden als Abs. 1a und
1b eingefügt:

„(1a) Über den Antrag auf Genehmi-
gung nach Abs. 1 Satz 1 entscheidet die
zuständige Behörde innerhalb einer Frist
von drei Monaten. § 42a Abs. 2 Satz 2 bis
4 des Hessischen Verwaltungsverfahrens-
gesetzes gilt entsprechend.

(1b) Das Verfahren nach Abs. 1 Satz 1
kann über eine einheitliche Stelle nach
Teil V Abschnitt 1a des Hessischen Ver-
waltungsverfahrensgesetzes abgewickelt
werden.“

Artikel 2024)

Änderung der Verordnung über 
die öffentliche Bestellung von 

Sachverständigen auf dem Gebiet der
Land- und Forstwirtschaft, des Garten-

und Weinbaus sowie der Fischerei

Die Verordnung über die öffentliche
Bestellung von Sachverständigen auf dem
Gebiet der Land- und Forstwirtschaft, des
Garten- und Weinbaus sowie der Fische-
rei vom 20. Dezember 2004 (GVBl. I 
S. 497) wird wie folgt geändert:

1. § 1 Abs. 2 wird wie folgt geändert:

a) Nr. 2 wird gestrichen.

b) Die bisherigen Nr. 3 bis 6 werden
Nr. 2 bis 5. 

2. § 16 Nr. 1 wird wie folgt gefasst:

„die Errichtung aller Niederlassungen,
die zur Ausübung der in § 1 Abs. 1 ge-
nannten Sachverständigentätigkeiten
genutzt werden,“

3. § 20 Abs. 1 wird wie folgt geändert:

a) Nr. 2 wird gestrichen.

b) Die bisherigen Nr. 3 und 4 werden
Nr. 2 und 3.

Artikel 2125)

Änderung des Hessischen 
Ausführungsgesetzes zum 
Flurbereinigungsgesetz

§ 1 des Hessischen Ausführungsgeset-
zes zum Flurbereinigungsgesetz vom 
1. April 1977 (GVBl. I S.151), zuletzt ge -
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2. Dem § 5 werden als Abs. 4 und 5 an-
gefügt:

„(4) Über den Antrag auf Genehmi-
gung nach Abs. 1 und 2 entscheidet
das Ministerium für Wissenschaft und
Kunst innerhalb einer Frist von drei
Monaten. § 42a Abs. 2 Satz 2 bis 4
des Hessischen Verwaltungsverfah-
rensgesetzes gilt entsprechend.

(5) Die Verfahren nach Abs. 1 und 2
können über eine einheitliche Stelle
nach Teil V Abschnitt 1a des Hessi-
schen Verwaltungsverfahrensgesetzes
abgewickelt werden.“

Artikel 1721)

Änderung des Hessischen Gesetzes über
den Anspruch auf Bildungsurlaub

Das Hessische Gesetz über den An-
spruch auf Bildungsurlaub in der Fassung
vom 28. Juli 1998 (GVBl. I S. 294, 348),
zuletzt geändert durch Gesetz vom 18. De-
zember 2006 (GVBl. I S. 698), wird wie
folgt geändert:

1. § 9 wird wie folgt geändert:

a) Abs. 2 Satz 2 wird aufgehoben. 

b) Abs. 6 wird wie folgt gefasst:

„(6) Wird über die beantragte
Anerkennung nach  Abs. 3 Satz 1
nicht innerhalb einer Frist von drei
Monaten entschieden, gilt sie als
erteilt. Im Übrigen gilt § 42a des
Hessischen Verwaltungsverfahrens-
gesetzes.“

c) Als Abs. 7 wird angefügt:

„(7) Das Verfahren nach Abs. 3
Satz 1 kann über eine einheitliche
Stelle nach Teil V Abschnitt 1a des
Hessischen Verwaltungsverfahrens-
gesetzes abgewickelt werden.“

2. § 18 wird wie folgt gefasst:

„§ 18

Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar
1985 in Kraft. Es tritt mit Ablauf des
31. Dezember 2014 außer Kraft.“

Artikel 1822)

Änderung der Verordnung über die 
Anerkennung von Trägern für die 

Durchführung von Bildungs-
veranstaltungen und von Bildungs-

veranstaltungen

Die Verordnung über die Anerken-
nung von Trägern für die Durchführung
von Bildungsveranstaltungen und von Bil-
dungsveranstaltungen vom 1. Februar
1999 (GVBl. I S. 113) wird wie folgt geän-
dert:

1. § 1 Abs. 2 Satz 2 wird aufgehoben. 

21) Ändert GVBl. II 73-11
22) Ändert GVBl. II 73-18
23) Ändert GVBl. II 76-4
24) Ändert GVBl. II 800-52
25) Ändert GVBl. II 81-26
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än dert durch Gesetz vom 29. November
2005 (GVBl. I S. 769), wird wie folgt geän-
dert:

1. Satz 3 erhält folgende Fassung: 

„Die sachverständige Person soll Leite-
rin oder Leiter eines landwirtschaftli-
chen Betriebes und in Flurbereini-
gungsangele genheiten besonders er-
fahren sein.“

2. Satz 4 wird aufgehoben.

Artikel 2226)

Änderung der 
Kompensationsverordnung

§ 5 der Kompensationsverordnung
vom 1. September 2005 (GVBl. I S. 624)
wird wie folgt geändert:

1. Als neuer Abs. 3 wird eingefügt:

„(3) Wird über den Antrag auf An-
erkennung nach Abs. 1 Satz 1 nicht in-
nerhalb einer Frist von drei Monaten
entschieden, gilt die Anerkennung als
erteilt. Im Übrigen gilt § 42a des Hessi-
schen Verwaltungsverfahrensgesetzes.
Das Anerkennungsverfahren nach
Abs. 1 Satz 1 kann über eine einheitli-
che Stelle nach Teil V Abschnitt 1a des
Hessischen Verwaltungsverfahrensge-
setzes abgewickelt werden.“

2. Die bisherigen Abs. 3 bis 6 werden
Abs. 4 bis 7. 

Artikel 2327)

Änderung der Verordnung zur Durch-
führung des Pflanzenschutzgesetzes

Die Verordnung zur Durchführung des
Pflanzenschutzgesetzes vom 4. April 1990
(GVBl. I S. 102), zuletzt geändert durch
Verordnung vom 24. April 2006 (GVBl. I
S. 138), wird wie folgt geändert:

1. § 6 wird wie folgt geändert:

a) Der bisherige Wortlaut wird Abs. 1.

b) Als Abs. 2 und 3 werden angefügt:

„(2) Wird über die beantragte
Anerkennung nach Abs. 1 nicht in-

nerhalb einer Frist von drei Mona-
ten entschieden, gilt sie als erteilt.
Im Übrigen gilt § 42a des Hessi-
schen Verwaltungsverfahrensgeset-
zes. 

(3) Das Verfahren nach Abs. 1
kann über eine einheitliche Stelle
nach Teil V Abschnitt 1a des Hessi-
schen Verwaltungsverfahrensgeset-
zes abgewickelt werden.“

2. Der Anlage 1 wird folgender Satz an-
gefügt:

„Dokumente aus einem anderen Mit-
gliedstaat der Europäischen Union
werden anerkannt wie inländische Do-
kumente für den Nachweis der Vor-
aussetzungen nach § 6 Abs. 1 Satz 1
Nr. 1 bis 3.“

Artikel 24

Ermächtigung zur Neubekanntmachung

Die für das Verwaltungsverfahrens-
recht zuständige Ministerin oder der hier-
für zuständige Minister wird ermächtigt,
das Hessische Verwaltungsverfahrensge-
setz in der sich aus diesem Gesetz erge-
benden Fassung mit neuem Datum be-
kannt zu machen und dabei Unstimmig-
keiten des Wortlauts zu beseitigen.

Artikel 25

Zuständigkeitsvorbehalt

Soweit durch dieses Gesetz Rechtsver-
ordnungen geändert werden, bleibt die
Befugnis der zuständigen Stelle, diese
Rechtsverordnungen künftig zu ändern
oder aufzuheben, unberührt.

Artikel 26

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am 28. Dezember
2009 in Kraft. Abweichend von Satz 1 tre-
ten Art. 1 § 4 Abs. 1 und 2, § 5 Abs. 5 so-
wie § 6 und Art. 9 Nr. 1 am Tage nach der
Verkündung in Kraft.

26) Ändert GVBl. II 881-46
27) Ändert GVBl. II 882-36

Die verfassungsmäßigen Rechte der Landesregierung sind gewahrt.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.

Wiesbaden, den 15. Dezember 2009

D e r  H e s s i s c h e  M i n i s t e r p r ä s i d e n t D e r  H e s s i s c h e  M i n i s t e r  

K o c h f ü r  W i r t s c h a f t ,  Ve r k e h r  u n d
L a n d e s e n t w i c k l u n g

P o s c h



728 Nr. 22 – Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Hessen, Teil I – 23. Dezember 2009

D e r  H e s s i s c h e  M i n i s t e r
d e s  I n n e r n  u n d  f ü r  S p o r t

B o u f f i e r

D i e  H e s s i s c h e  M i n i s t e r i n
f ü r  W i s s e n s c h a f t  u n d  K u n s t

K ü h n e - H ö r m a n n

D i e  H e s s i s c h e  M i n i s t e r i n
f ü r  U m w e l t ,  E n e r g i e ,  

L a n d w i r t s c h a f t
u n d  Ve r b r a u c h e r s c h u t z

L a u t e n s c h l ä g e r

D e r  H e s s i s c h e  M i n i s t e r
f ü r  A r b e i t ,  F a m i l i e  u n d  

G e s u n d h e i t

B a n z e r
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1) Ändert GVBl. II 74-13

Artikel 1

Das Hessische Gesetz zur Gleichstel-
lung von Menschen mit Behinderungen
(Hessisches Behinderten-Gleichstellungs-
gesetz – HessBGG) vom 20. Dezember
2004 (GVBl. I S. 482), zuletzt geändert
durch Gesetz vom 5. Juni 2007 (GVBl. I
S. 294), wird wie folgt geändert:

1. In der Inhaltsübersicht wird nach der
Angabe der Überschrift zu Abschnitt 3
die folgende Angabe eingefügt:

„§ 8a Sicherung der Teilhabe

§ 8b Interessenvertretung für Men-
schen mit Behinderungen“

2. Dem § 4 wird folgender Satz angefügt:

„Eine Benachteiligung liegt auch vor,
wenn Menschen mit Behinderungen
die Mitnahme oder der Einsatz benötig-
ter Hilfsmittel verweigert wird.“

3. In Abschnitt 3 werden vor § 9 als §§ 8a
und 8b eingefügt:

„§ 8a

Sicherung der Teilhabe

(1) Das Land hat bei der Ausgestal-
tung von Förderprogrammen und 
-maßnahmen die Ziele des Gesetzes
angemessen zu berücksichtigen.

(2) Das für das Recht der Menschen
mit Behinderungen zuständige Minis -
terium entwickelt Fachkonzepte zur
Verbesserung der Teilhabe von Men-
schen mit Behinderungen am Leben in
der Gesellschaft, insbesondere zur

1. Verbesserung der Beratungs- und
Versorgungsstruktur,

2. Unterstützung der Hilfen auch im
Rahmen des Persönlichen Budgets
im Sinne des § 17 Abs. 2 bis 6 des
Neunten Buches Sozialgesetzbuch
vom 19. Juni 2001 (BGBl. I S. 1046,
1047), zuletzt geändert durch Ge-
setz vom 30. Juli 2009 (BGBl. I
S. 2495), mit dem Ziel, die Hilfen
personenzentriert auszurichten, und

3. Unterstützung des Bürgerengage-
ments.

§ 8b

Interessenvertretung für Menschen 
mit Behinderungen

Das Land unterstützt die Arbeit der
Interessenvertretungen von Menschen
mit Behinderungen und wirkt darauf
hin, dass deren Rolle ausgebaut und
gefestigt wird.“

4. Dem § 9 Abs. 2 werden folgende Sätze
angefügt:

„Im Rahmen dieser Prüfung stellen die
kommunalen Gebietskörperschaften
einen Plan zur Umsetzung der Ziele
nach § 1 auf, soweit sie nicht die ent-
sprechende Anwendung dieses Geset-
zes beschlossen haben. Der Abschluss
einer Zielvereinbarung nach § 3 Abs. 2
ersetzt die Aufstellung eines Plans.“

5. In § 10 Abs. 1 Satz 1 werden die Worte
„im Rahmen der wirtschaftlichen Mög-
lichkeiten“ gestrichen, wird der Punkt
durch ein Komma ersetzt und werden
die Worte „soweit dies nicht mit unver-
hältnismäßigen Mehrkosten verbun-
den ist.“ angefügt.

6. In § 11 Abs. 1 Satz 3 werden die Worte
„nicht hör- oder sprachbehinderter
Kinder“ gestrichen.

7. § 12 wird wie folgt geändert:

a) In Abs. 1 Satz 2 wird nach dem
Wort „Blinde“ das Wort „und“
durch ein Komma ersetzt und wer-
den nach dem Wort „sehbehinder-
te“ die Worte „und taubblinde“
eingefügt.

b) In Abs. 2 wird nach dem Wort
„blinden“ das Wort „und“ durch
ein Komma ersetzt und werden
nach dem Wort „sehbehinderten“
die Worte „und taubblinden“ ein-
gefügt.

8. In § 14 Satz 1 werden nach dem Wort
„ihre“ die Worte „Intranet- und“ ein-
gefügt.

9. § 18 wird wie folgt geändert:

a) Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 2 wird vor dem Wort
„Wiederberufung“ das Wort
„Die“ eingefügt.

bb) Nach Satz 4 wird folgender
Satz eingefügt:

„Nach Ablauf der Wahlperi-
ode bleibt sie bis zur Neube-
rufung einer beauftragten
Person im Amt.“

cc) In dem neuen Satz 6 werden
nach dem Wort „Amt“ die
Worte „aus einem anderen
Grund“ eingefügt.

b) Dem Abs. 4 wird folgender Satz
angefügt:

„Darüber hinaus berichtet das für
das Recht der Menschen mit Be-
hinderungen zuständige Ressort
über das Ergebnis der den kommu-
nalen Gebietskörperschaften nach
§ 9 Abs. 2 ob liegenden Prüfung.“

D e r  L a n d t a g  h a t  d a s  f o l g e n d e  G e s e t z  b e s c h l o s s e n :

Gesetz 
zur Änderung des Hessischen Gesetzes 

zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen 
(Hessisches Behinderten-Gleichstellungsgesetz – HessBGG)*)

Vom 14. Dezember 2009
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10. In § 19 Satz 2 wird die Zahl „2009“
durch „2014“ ersetzt.

Die verfassungsmäßigen Rechte der Landesregierung sind gewahrt.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.

Wiesbaden, den 14. Dezember 2009

D e r  H e s s i s c h e  M i n i s t e r p r ä s i d e n t D e r  H e s s i s c h e  M i n i s t e r  f ü r  

K o c h A r b e i t ,  F a m i l i e  u n d  G e s u n d h e i t  

B a n z e r

Artikel 2

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der
Verkündung in Kraft.
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